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Bericht des Ausschusses für volkswirtschaftliche 
Angelegenheiten 

betreifend das Gesetz über die Regelung der Flurverfassung in Oberösterreich 
(p. ö. Flurverfassungs-Landesgesetz — O. ö. FLG.) 

(L-295/2-XX) , . 

I . Allgemeiner Teil 

Seit jeher wurde, soweit die Gesetzgebung durdi 
Maßnahmen der Bodenreform auf die agrarpoliti-
sdie Entwicklung Einfluß nahm, den Aufgaben der 
Fluryerfassung, die die Zusammenlegung land- und 
forstwirtschaftlicher Grundstüdce und die Flurbe
reinigung -sowie die Ordnung der rechtlichen und 
wirtsdiaftlichen" Verhältnisse an agrargemeinschaft-
lidien Grundstücken umfassen, eine besondere Be
deutung beigemessen. • ' " ' • 

Dieser Erkenntnis folgend wurden bereits mit den 
Gesetzen vom 7. Jurii 1883 

a) , betreffend die Zusammenlegung landwirtschaft-, 
licher Grundstücke, RGBl. Nr.'92, 

b) betreffend die-Bereinigung, des Waldlandes von 
fremden Enklaven tmd die Arrondierung der 
Waldgrenzen, RGBl. Nr. 93, sowie 

c) betreffend die Teilung gemeinsdiaftlicher Grund-
. stü dte und die Regulierung der hierauf bezüg-
lidien gemeinsdiaftlichen Benützungs- ünd Ver-
waltungsredite, RGBl. Nr, 94, 

erstmalig grundsätzlidie Bestimmungen mit dem 
Ziele . einer Neuordnung und Verbesserung der 
Flurverfassimg erlassen. 

In Ausführung dieser grundsätzlichen Regelungen 
wurden für Oberösterreich das Gesetz vom 28. Juni 
1909 betreffend die Teilung gemeinschaftlidier 
Grundstücke ünd die Regulierung der hierauf be
züglichen Benützungs- und Verwa Itungs rechte 
(TRLG.), LGuVBl. Nr. 36, mit-der Durchführungs-

'verordnung hiezu vom 28. April 1910, LGuVBl. 
, Nr. 33 (TRV.),. sowie das-Gesetz vom 25. Februar 
19U betreffend • die Zusammenlegung Jandwirt-
schaftlicher Grundstüdce (ZLG.), LGuVBl. Nr. 16, 
mit der Durchführungsverordnung hiezu vom 
19. August 1911, LGuVBl. Nr. 40 (ZV.), erlassen. 

Diese in Ausführung zu den Grundsatzgesetzen 
aüs dem Jahre 1883 erlassenen Reditsvorsdiriften 
stehen in modifizierter Fassung derzeit.noch in Gel
tung. Sie sollen durch das- im Entwurf vorliegende 
Gesetz über die Regelung der Flürverfassung in 
Oberösterreidi (O. ö. Flurverfassungs-Landesgesetz 

O. ö. FLG.), das in Ausführung der Grundsatzbe-
stiinmungen des Art. I des Flurverfassungs.-Grund-
satzgeset?es.l95I, BGBl. Nr. 103, in der Fassung der 
Flurverfassungsnovelle 1967, BGBl. Nr. 78, erlassen 
werden soll, ersetzt, werden. 

Anzuführen ist damit im Zusammenhang noch, 
daß das Gesetz LGuVßl. Nr. 16/1911 betreffend die 

Zusammenlegung landwirtschaftlicher Grundstüdce 
samt der: Durchführungsverordnung hiezuj vorüber-' 
gehend durch das deutsche Umlegungsredit ersetzt 
war. Mit dem Gesetz vora 26. November 1954, LGBI. 
Nr. ,12/1955, betreffend die Wiederherstellung des 
landwirtschaftlichen Zusammenlegungsrechtes wur
de jedoch das Gesetz LGuVBl. Nr. 16/1911 „nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Agrarbehördenge-
setzes 1950, BGBl. Nr. 1/1951, und des Agrarver-
fahrensgesetzes 1950, BGBL Nf. 173, wieder iri Kraft 
gesetzt". Desgleichen wurde mit der Verordnung 
LGBI. Nr. 30/1955 auch die Verordnung 
LGuVBl. Nr. 40/1911 wieder in Geltung gesetzt. 

•• Schließlich wurde iriit derii O. ö. Flurbereinigungs-
Förderungsgesetz, LGBL Nr. 22/1962, § 49 'des Flur-
verfassungs-Grundsatzgesetzes 1951 in seiner ur
sprünglichen Fassung ausgeführt. Damit wurde be
wirkt, daß sämtliche für die Besorgung der Aufga
ben der'Flurverfasaung erforderlidien Ausführungs-
gesetze in Oberösterreich zur Verfügung standen. 

Die Erreichung des allen diesen Rechtsvorsdiriften 
zugrunde gelegenen Zieles einer Verbesserung der 
nach Eigentum, Kultivierung und Nutzung struk
turell noch vielfach mit Mängeln behafteten Flurge-
staltung ist jedoch durch die in letzter Zeit immer 
mehr hervortretende Änderung der markt-; und be
triebswirtschaftlichen Gegebenheiten von jUrnstän-.. 
den bedingt, die aucti eine Neuregelung der recht
lichen Verhältnisse .auf diesem Gebiete der Bodeii-
reform erfordern. Unverkennbar ist, daß neue be-
triebswirtsdiaftliche Erkenntnisse, vor allem die 
immer mehr zum Durchbruch gelangende Moderni
sierung .und Technisierung in der Landwirtschaft, 
wöhl eine weitgehende Anpassung der Produktions
weisen auf die gegebenen Erfordernisse zu bewir
ken vermögen, jedoch diesen Bestrebungen ohne 
die gleidizeitige rechtliche Neuordnung ider pri
mären Produktionsgrundlage,, nämlich von Grund 
und Boden, stets das Hemmnis der mangelnden bzw. 
unzureichenden Voraussetzungen für die Durchfüh
rung der nötigen Maßnahmen anhaften'wird. Um 
diesen der Landwirtschaft und dera Gesamtwoh) ab
träglichen Erscheinungen zu begegnen, wird vdr 
allem eine neu zu regelnde Flächeneinteilung und 
Fiächenbenutzung anzustreben sein, deren Durch
setzung jedoch Vorkehrungen nötig machtl denen 
durch die bisherige Rechtslage nicht mehr oder doch 

nur npch unzureichend Rechnung getragen 
kann. 

werden 

Das Hauptgewicht dieser vorzusehenden MaI5nah-
men der Flurverfassung wird dabei einer nach 
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neuen Gesichtspunkten orientierten Zusammenle
gung zukommen, die als eines der zielführendsten 
Mittel einer umfassenden Verbesserung (Integral
melioration) der Agrarstruktur anzusehen ist. Dazu 
bedarf es. aber auch geeigneter rechtlicher Grund
lagen, um durch eine solche Zusammenlegungs-. 
tätigkeit mehr als bisher in Ausrichtung auf das all
gemeine Interesse agrarpolitisch wirksam auf die 
land- und forstwirtschaftliche Produktion Einfluß 
nehmen zu'können. 

, Durdi die Zusammenlegung landwirtschaftlidier 
Grundstücke werdeh folgende agrarpolitisch posi
tive Wirkungen erzielt: 

1. Zersplitterte Grundstücke werden zu großen, gut 
geformten und einheitlich benutzbaren Flächen 
zusammengefaßt. ' • -

2. Neue" Grundstücke werden zumindest an einer 
Seite durch einen Weg erschlossen; es wird 
eines dem land- und forstwirtschaftlichen WIrt
schaftsräum entsprechend ausreichendes Wege
netz angelegt. 

3. Es wird Vorsorge für Ent- und Bewässerung zur 
Regelung des Wasserhaushaltes der Grundstücke 
getroffen. 

4. Es werden die notwendigen Bodenschutzmaß
nahmen (gegen Winderdsiön sowie gegen Wild
bäche und Vermurungen, durch Anpflanzungen 
und Vogel- und Wildschutz) geplant, 

5. Es werden Grundflächen für diese Melioration 
und andere wirtschaftliche und kulturelle Bê  
düffnisse der Gemeinschaft bereitgestellt und 
durch die Kultivierung von Ödland gewonnen, 

6. Es werden freiwerdende Flächen von auslaufen
den Betrieben einzelnen Bewerbern oder der. Ge
meinschaft zur Aufstockung zugeteilt. 

7. Es werden übergeordnete Maßnahmen von Sied
lungs-, Verkehrs- oder Wasserbauten in die 
Neueinteilüng eingeplant bzw. deren negative 
Auswirkungen auf die Flürverfassung gemildert 
oder nach Möglichkeit behoben. 

8. Es werden geeignete Betriebe in die arrondier-, 
"ten Abfindungsgrundstücke verlegt, um eng ver
baute Dörfer aufzulockern, Verkehrshindernisse 
und Feuerbrücken zu beseitigen, ura Erweite-' 
rungsräume für Nachbarn zu schaffen oder ge
eignete Verkehrsanlagen im Dorf zu ermög
lichen. 

9. Es werden unwirtschaftliche Miteigentumsver-
hältnisse aufgelöst. 

Diese Maßnahmen bewirken gleichzeitig eine Um
stellung der Betriebe im Sinne neuzeitlicher be
triebswirtschaftlicher Erkenntnisse; es werden 

1. Flurzwang und lästige Wegerechte auf fremdem 
Grund beseitigt; 

2. durch die Ausformung großer Grundstücke und 
durch ihre Erschließung der Maschineneinsatz 
und die Aufbringung von Düngungs- und Schäd
lingsbekämpfungsmitteln ermöglicht; 

3. der Zeitaufwand an Zufahrt wesentlich verkürzt; 

4. durch Neukultivierungen zusätzlich Nutzflächen 
gewonnen und die Möglichkeit von Betriebsver
einfachungen nach zweckmäßigen Produktions
zweigen unter Benützungsänderungen von 

' Grenzertragsböden gegeben; 

•• • 
5. durch' gemeinsame wirtschaftliche Anlagen und 

durch die Wahrnehmung des Hächenbedarfes 
'• für nichtlandwittschaftUche Zvrecke werden 

Grundlagen einer Raumplanung geschaffen. 
Es ist sohin im allgemeinen öffentlichen, insbe

sondere volksw:i rts chaf tlichen Interesse gelegen, die 
durch die Zusammenlegung mögliche Anpassung der 
Land-, und Forstwirtschaft an die modernen markt
wirtschaftlichen Erfordernisse ünd betriebswirt
schaftlichen Erkenntnisse zu fördern und ihren Ab
schluß zu beschleunigen. 

Bei Vorhaben geringen Ausmaßes zur Arron
dierung des Grundbesitzes und zur Beseitigung von 
Enklaven kann mit der Vornahme einer Flurbereini
gung, somit einer yereinfaditen Zusammenlegung, 
der auch auf privater Initialive beruhende Verträge 
und Ubereinkommen zugrunde gelegt werden kön
nen, das Auslangen gefunden werden. 

Hinsichtlich der Ordnung der rechtlidien und wirt- ' 
schaftlidien Verhältnisse an agrargemeinschaft
lichen Grundstüdcen werden hingegen Maßnahmen 
in Hinkunft nur noch in imtergeordnetem Umfange 
zu setzen sein.. . ; 

Diese Erwägungen liegen aiich der Novellierung 
des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 1951 durch 
die Flurverfassungsnovelle 1967 zugrunde. Diese 
hauptsächlich auf eine Neuregelung des Zusammen
legungs- und Flurbereinigungsverfahrens abge
stellte Novellierung des Flurverfassungs-Grundsatz-
gesetzes bietet nunmehr eine geeignete Grundlage 
für eine im Sinne der dargelegten Erwägungen ge
botene Neuregelung des landesgesetzlichen Aus
führungsrechtes auf dem Gebiete der Flurverfas
sung. 

Oberösterreich hat dabei gegenüber anderen Bun
desländern insofern von einer besonderen Situation 
auszugehen, als — wie eingangs bereits ausgeführt 
— mit Ausnahme des Teilbereiches der Flurbereini
gung auf dem Gebiete der Flurverfassung noch die-
— wohl modifizierten — Ausführungsgesetze. auf . 
der Grundlage der seinerzeitigen Rahmengesetzge
bung des Jahres 1883 in Geltung stehen. Bei der 
Neuregelung der Materie der Flurverfassung konn
te somit einerseits nahezu aussdiließlich von der 
hinsichtlich des Zusammenlegungs- und Flurbereini
gungsverfahrens nach völlig neuen Richtlinien er
stellten Flurverfassungsnovelle 1967 ausgegangen • 
werden, andererseits erwies sich jedoch eine grund
legende Neufassung der Bestimmungen über die 
Ordnung der rechtlichen und wirtschaftlichen Ver
haltnisse an agrargemeinschaftlichen Grundstücken, 
da'diese bisher nodi durch das Landesgesetz aus 
dem Jahre 1909 geregelt war, als notwendig. 
Der Absicht des Bundesgesetzgebers sowie den Bei-
spielen anderer Bundesländer folgend, soll auch für-
Oberösterreich eine die gesamte Materie der Flur
verfassung umfassende Regelung geschaffen ,werT 
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den. Im vorliegenden :Gesetzentwurf sind die Be
stimmungen über die Zusammenlegung und die 
Flurbereinigung im I. Hauptstück, getrennt nadi Ab
schnitten, zusammeiigefaßt; die Vorschriften über 
die Ordnung der reditlidien und wirtschaftlidien 
Verhältnisse an agrargemeinschaftlichen Grund
stücken bilden mit Unterteilungen in Abschnitte das 
II. Hauptstüdc; die Verfahrens-, Straf-, Übergangs
und Schlußbestimmungen sind im III. Hauptstück 
enthalten. 

II. Besonderer Teil 

I. HAUPTSTUCK 

Dieses Hauptstüdc regelt die als vordringlichste 
Aufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur im 
Bereidie der Flu rve rfa ssung anzusehende Zusam
menlegung land- und forstwirtsdiaftlicher Grund-
stüdce und die anstelle derselben' für bestimmte 
Fälle durdizuführende Flurbereinigung. 

I. A b s c h n i t t 

Zusammenlegung land- und forstwirtschaftlicher 
Grundstücke 

Zu § i : ^ 

Diese Gesetzesstelie umschreibt 'die Ziele,und 
Aufgaben der Zusammenleguiig. Sie entspricht, 
von geringfügigen Ergänzungen abgesehen 
(Abs. 2 lit. b), dein § 1 des Flurverfassungs-
Grundsatzge setzes. 

Oberstes. Ziel, das allen agrarstrukturellen Ver
besserungsmaßnahmen gemeinsam ist, stellt zu
folge Abs, 1 die Schaffung und Erhaltung einer 
leistungsfähigen Landwirtschaft dar. Im Interesse, 
dieser Zielsetzung hat die Zusammenlegung als 
Angelegenheit und Maßnahme der Bodenreform 
für sidi allein oder zusammen mit anderen Maß
nahmen die Besitz-, Benützungs- und Bewirt
schaf tung sve rhä ltni sse im ländlidien Lebens
und Wirtschaftsraum nach neuen volks- und be-
triebswirtsdiaftlichen Gesiditspunkten zu ver
bessern oder neu zu gestalten. Die Erreidiung 
dieses Zieles erfordert eine umfassende Neuord
nung eines bestimmten Gebietes sowohl durch 
die Neueinteilung und Erschließung des Jand-
und forstwirtsdiaftlichen Grundbesitzes als audi 
durch die Ordnung der- rechtlidien und wirt
schaftlichen Grundlagen der land- und forstwirt
sdiaftlichen Betriebe. 

Im Abs.-2. werden bestimmte Aufgaben der Zu
sammenlegung hervorgehoben, die erfahrungs
gemäß vor allem zu bewältigen sein werden. Ihr 
gemeinsames Ziel ist es, Nachteile abzuwenden, 
zu mildern o.der zu beheben, die durdi Mängel 
der Agrarstruktur oder durch Maßnahmen im 
allgemeinen Öffentlichen. Interesse verursacht 
werden. 

Abs. 3 umsdireibt den Begriff „land- oder forst
wi rts diaf tli che Grundstücke". Dieser erfaßt dem

nach vor allem Äcker, Wiesen, Weiden, Alpen, 
Gärten, Wälder, Ent- und Bewässerungsgräben, 
nicht öffentliche Wege, Riesen, Lagerplätze, 
Druschplätze, weiters Wohn- und Wirtschaftsge
bäude samt Hofräumen. Entscheidendes Begriffs-
rherkmal ist die Zugehörigkeit . eines Grund
stückes zu einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb, nicht jedoch etwa die Benützungsart. 
Grundflächen, die im Rahmen eines gewerb
lichen Betriebes der Erzeugung von; Pflanzen 
dienen, zählen daher nicht zu den land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken; hingegen ge
hören zu den land- und forstwirtschaftlichen 

' Grundstücken aber gegebenenfalls Grundflächen, 
die außer Kultur, stehen, öffentliche Verkehrs
flächen sind wegen ihrer besonderen Rechts
natur, und zwar unbeschadet der Eigentumsver
hältnisse, in keinem Falle land-" oderj forstwirt
schaftliche Grundstücke im Sinne des.Gesetzes. 

1 
Zu § 2: ' ' 

Das Zusammenlegungsgebiet ist jenes Gebiet, in 
dem die Neueinteilung und Neuordnung des 
land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes 
durchgeführt wird. Nach der geltenden Rechts
lage ist die Festlegung des Zusammenlegungsr 
gebietes auf ganze Katastralgemeinden oder auf 
Teile derselben' abgestellt. Die Erreichung der 
Ziele der Zusammenlegung erfordert jedoch, in 
erster Linie eine durch wirtschaftliche Zusani-
menhänge bedingte Gebietsbegrenzung. Die Be
grenzung des Zusammenlegungsgebietes ist, so
weit es sich um Grundstücke im; Sinne des 
Grunds.teuer- oder'Grenzkataster^ handelt, Auf
gabe der Agrarbehörde; das Zusammenlegungs
gebiet ist so zu begrenzen, daß diê  Ziele und 
Aufgaben der Zusammenlegung möglichst voll- ' 
kommen erreicht werden können. Zur, Erreichung 
einer zwedcmäßigen Neuverteilung' des länd
lichen Grundbesitzes bei gleichzeitiger Schaffung 
eines ausreichenden Wegenetzes wird im, Regel
fälle ein möglichst großes Gebiet der Zusammen
legung zu unterziehen sein. < , -

Die Bestimmung des Abs. 1 verpflichtet die 
Agrarbehörde nicht nur,,die äußere Begrenzung 
des Zusammeniegungsgebietes festzulegen, son
dern ermöglicht es zugleich auch, eine „innere" 
Grenze" zu ziehen. So kann es sich etwa, aus' 
Grüriden der Zweckmäßigkeit oder äer Verein
fachung des Verfahrens als vorteilhaft erweisen, 
einzelne Grundstücke oder zusammenhängende 
Flächen, die zum Beispiel ausreichend arrondiert 
oder verbaut sind oder gewerblichen Zwecken 
dienen, von der Zusammenlegung auszu
schließen. 

Im Abs. 2-wird zunächst normiert, daß die inner
halb des' Zusammeniegungsgebietes gelegenen 
Grundstücke Gegenstand der Zusammenlegung 
sind (einbezogene Gruridstücie). Hinbezogene 

. Grundstücke sind entweder Grundstücke, die der 
Zusammenlegung unterzogen, oder Grundstücke, 
die nur für die Herstellung gemeinsamer- An
lagen oder im Rahmen der Neuordnung für 
Grenzänderungen in Anspruch genommeh wer-
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-den. Zu den ersteren (lit. a) gehören naturgemäß 
die land-'oder forstwirtschaftlichen'Grundstücke, 
darüber hinaus aber auch nicht land- od'er foist-
wiits chaf Iii che Grundstücke, die . mit ' Zustim-
murig ihrer Eigentümer gemäß § 15 Abs. 3 des 
Entwurfes der Zusammenlegung unterzogen 
werden. Zu den letzteren (lit. b) gehören alle 

. jene Gründstücke, dereii Inanspruchnahme im 
" erforderlichen Ausmaß, sei' es ganz oder -teil

weise, in- Unterordnung unter die Ziele der mit 
der Zusammenlegung anizustrebenden Neuord
nung zur'Erschließung' der Feldflur'' durch ge-

^ meinsame Arilagen — wie vor allem Wirtschafts-
wege —, oder zur Schaffung - zweckmäßiger 
•Grenzziehungen. • gemäß § 15 Abs. 4 des Ent
wurfes in Anspruch genommen werden. 

Ergänzend wird schließlich no'ch „ bemerkt, daß 
§ 2 des Entwurfes-die Bestimmungen des § 2 des 
Flurverfassungs-Grundsatzg esetz es in , Verbin
dung mit'den übrigen einschlägigen Bestimmun-

. gen (etwa § 10 Abs. 3) dieses Gesetzes aiisführt. 

•| 
Zu § 3: ^ 

Die amtswegige Einleitiing des Verfahrens durch 
Verordnung (Abs.-I) ist bereits im § ,10 Abs. 1 
bzw. im § 34 Abs. 1 des Flurverfassungs-Grund-

• Satzgesetzes normiert und soll — als Neuerung 
gegenüber der- geltenden Rechtslage ^ die 
durchzuführende Zusammenlegung nodi. mehr 
als bisher auf. die damit herbeizuführende und 
im öffentlichen Interesse gelegene Neuordnung 
ausrichten und diesem Ziele geradliniger zu-

• führen.'So gesehen kann die Durchführung einer 
Zusammenlegung nicht mehr dem - Gutdünken 
•antragslegitimierter Grundeigentümer überlas
sen bleiben,,§ondern, rnuß, dä die Einleitung des 
Verfahrens" sich nicht mehr an einen im vor
hinein individuell • .bestimmten • Personenkreis 
wendet, durch einen generellen -WiUensakt der 
Behörde ih Angriff genommen werden. 
Ausdrücklich bestimmt Abs. 1, daß vor Ein
leitung des Zusamnienlegungsverfahrens durch 
"die Agrarbehörde die Landwirtschaftskanimer 

; für Oberösterreidi, die zuständige Berghaupt-' 
mannschaft, das Militärkommando Oberöster
reich sowib mit Rücksicht auf Belange der Raum
ordnung die • Oberösterreichische Landesregie
rung und die in Betracht kommenden Gemeinden 
zu hören sind. Dadurch wird rait sichergestellt, 

• daß alle im Zusammenhang mit der Entscheidung 
über die .Einleitung eines Zusammenlegungsver
fahrens wesentlich betroffenen Interesseri der 
Agrarbehörde bekannt sind. 
Um für die Parteien Klarheit über 'die von der 
Zusammenlegung .[erfaßten Grundstücke zu 
schaffen, ist in der Verordnung über die Einlei
tung des 'Verfahrens .das Zusarnmenlegungsge-
bie't nach 'seinen äußeren und inneren Grenzen 
(siehe dazu -die Erläuternden Bemerkungeri zu 
§2) genau zu umschreiben. Den dieser Bestim-

• riiung des ,§ 3 Abs. 2 zugrunde" liegenden Grurid-
satz .enthält § 10 Abs. 1 des Flurverfässungsr 
Grundsatzgesetzes. ^ , . . " 

• Gemäß § 34 Abs. 2 des Flurverfassungs-Grund- ' 
satzgesetzes „kann von der Behörde dem Ver- % 
fahlen a\idfi ein von - den Grundeigentümern , 
eines;, Zusammenlegungsgebietes vorbereiteter 
Zusammenlegungsplan. bzw. ein von .den Par-
-teien-vorbereiteter Teilungs- oder Regulierungs-; / 
plan, zugrunde gelegt werden"; Die im Sinne 
dieser Grundsatzbestimmung erforderUchen,aus- • 
führungsgesetzlichen ' Regelungen hinsichtlich 
eines von den Grundeigentümern eines Zusam- ^ 
raenlegungsgebietes vorbereiteten Zusammen-
legurigsplanes enthalten die Abs. 3 und 4 des 
§ 3 des vorliegenden Gesetzentwurfes. ' Bei der • 
Vorbereitung eines von den Grundeigentümern • 
im Sinne des Abs. 3 auszuarbeitenden Zusam- -

- menlegungsplanes wird die Agrarbehörde über 
ein entsprechendes Ersuchen selbstverständlich 
diesenGrundeigentümern beratend zur Seite 

, stehen müssen. • 

Zu M : . . ' 
Die Planung und- Durchführung der Neuordnung 
des • Zusammenlegungsgebietes machen es 
manchmal erforderlich, Grundstücke nachträglich 
für Zwecke der Zusammenlegung in Anspruch zu 

' nehmen. Andererseits kann sich im Zuge des 
Verfahrens ergeben- daß im Zusammeniegungs
gebiet gelegene Grundstücke zur Erreichung des 
Verfahrenszieles nicht benötigt werden. Solche 
Grundstücke sind aus dera Zusammenlegungsge
biet auszuscheiden. - ' • ' -

Die im § 4 Abs. l und 2 des Entwurfes vorge- , 
sehene ' nachträgliche " Einbeziehung oder Aüs-
sdieidung von Grundstücken durch Bescheid der . 
Agrarbehörde ist im § 10 Abs. 2 des Flurverfas- ' 

_sungS'Grundsatzgesetzes bereits vorgezeichneti 
dies gilt auch für die Bestimmung des § 4 Abs. 3 
des Entwurfes. - - • 

Zu § 5: . . 

Mitunter ist es unvermeidbar, bei Bekanntwer
den oder Auftreten besonderer Umstände, die 
die Ziele und Aufgaben der Zusarariienlegung 
(§ 1) nicht mehr erreichen lassen, wie etwa'im 
Falle einer Divergenz mit öffentlichen Maßnah
men höherrangiger Art (zum Beispiel .-die' Füh-

. rung einer Autobahntrasse durch das Gebiet 
etc.),- ein bereits eingeleitetes Zusammenle
gungsverfahren einzustellen. Eine ^ solche Ein
stellung des Verfahrens hat, so wie die Einlei
tung, mit "Verordnung zu' erfolgen. Vorher hat 
die Agrairbehörde die Landwirtschaftskammer 

• für Oberösterreich zu hören und erforderlichen
falls die -durch die Verfahrenseinleitung entstan
denen rechtlichen und tatsächUchen Verhältnisse-

•z'u ordnen. - . , , 

Im Zuge dieser Ordnung der rechtUchen und 
tatsächlichen Verhältnisse ist erforderlichenfalls 
auch zu regeln, wem die — zunächst auf das Zu-
sariimenlegungsziel ausgeriditeten — Vorkeh
rungen zufallen und damit im Zusammenhang,' 
wen letztlich' die hiefür notwendigen Aufwen-' 
düngen treffen. Trifft demnach wider. Erwarten 



Beilage 299/1972 zum kurzschriftlichen Beridit des o. ö. Landtages, XX. Gesetzgebungsperiode 

eine Partei die Verpflichtung zur Tragung eines 
im Hinblick auf die Einstellung des Zusaramen-
legungsverfahrens faktisch „verlorenen" Auf-
wandesr so kann ein zumindest teilweiser Aus
gleich, nur im Wege^von Förderungsmaßnahmen 
gefunden werden. > , . 

Zu § 6: 

Gemäß § 10 Abs. 1 des Flurverfassungs-Grund-
• satzgesetzes können in der -Verordnung über die 

Einleitung des Zusammenlegungsverfahrens zeit
liche Einschränkungen des Eigentums vertügt 
werden. Die Ausführungsbestimmungen zu die
sem Grundsatz enthält § 6 des vorliegenden Ge-

• ' Setzentwurfes. - . • - -• -

, Nach § 6 Abs. 1 in' der Verordnung gemäß,§ 3 
verfügte Eigentumsbeschränkungen gelten nicht 
unbedingt, vielmehr sind die gegebenenfalls von 

. der verfügten Eigentumsbeschränkung. erfaßten 
Veränderungen (§ 6 Abs. 1 Ut. a und b) nur mit 
Zustimmung der Agrarbehörde zulässig. Die Zu
stimmung darf nur versagt werden, wenri durch 
die .Veränderung der Zusammenlegungszweck 
beeinträchtigt würde. 

Iin Grunde solL damit vor allem eine Koordinie
rung mit Maßriahmen bezweckt werden, die von 

. anderen Behörden nach • anderen Rechtsvorr 
schritten zu treffen sind, auf das Zusammen
legungsverfahren aber entsdieidenden Einfluß 
nehmen könnten. Um diese sachlich gebotene 
Koordinierung erforderlichenfalls , auch durch
setzen zu können, wird im Abs. 2 ferner be--
stimmt, daß eine zur Durchführung eines von 
der Eigentumsbeschränkung erfaßten Vorhabens 
nach anderen land es rechtl ichen Vorschriften 
allenfaUs bereits erteilte Genehmigung (Bewil
ligung, Zustimmung) an einem mit Nichtigkeit 
bedrohten Fehler leidet und daher von der sach-

,lich in Betracht kommenden Oberbehörde gemäß 
§ 68 Abs. 4 lit. d AVG. 1950. als nichtig erklärt 
werden kann. ' 

Abs. 3 normiert darnit im Zusammenhang, wie 
die'Agrarbehörde im FaUe' des Nichtbeachtens' 
der Bestimmungen der Abs. 1 und 2 durch die 

.-VerpOichteten-vorzugehen hat. • 

Zu § 7: . / 

Die Zusammenlegung ist eine öffentlich-recht
liche Maßnahme, die mit hoheitlichen Mitteln 
durchgeführt wird. Die Durchführung der' Zu-

; sammenlegüng- erfordert .überdies den Einsatz 
vori Kapital und Arbeit. Die Aufwendungen für 
die Neuordnung des Zusammenlegüngsgebietes 
sind erhebUch. Sie müssen teils durch Eigen
leistungen der Parteien, teils durch Gewährung 
öffentlicher Mittel aufgebracht werden. 

Träger dieser Maßnahmeri ist die Zusammenle-
giingsgemeinschaft." Sie umfaßt alle-Eigentümer' 
der Grundstücke, die' der Zusammenlegung un
terzogen werden, ist eine"' körperschaft des 
öffentlichen Rechtes urid , besitzt als solche 
Reditspersönlichkeit. Die Eigentümer jener 

Grundstücke, die für die,Zwecke der Zusammen-
•legurig in, Anspruch, genommen werden (§ 2' 
Abs." 2 lit.-b), sind nicht Mitglieder der 
menlegungsgemeinschaft. _ -

Zusam-

Die Aufgabe dei: Zusammenlegungsgemeinschaft' 
besteht darin, die aus der Zusamihenlegüng sich 
ergebenden Maßnahmen im Auftrag und unter 
Aufsicht der Agrarbehörde durchzufiihren.. Die 
Zusainmenlegurigsgeraeinschaft kann' zuj diesem 
Zwedc ihre Mitglieder zu Sach-, Arbeits- und 
Geldleistungen, wie überhaupt zur' Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen heranziehen; sie kann 
aber zur Durchführung von Einzeimaßnahmen 
z. B. auch Darlehen aufnehmen und sich ura 
öffentliche Mittel bewerben. , | '., 

Die grundsatzgesetzlichen Bestimmuiigen , über 
die Zusamriienlegungsgemeinschaft enthält ,§ 8 
des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes. 

Zu § 8: 

Um das Funktionieren der Zusammenlegungsge-' 
meinschaft, - insbesondere die zeit- und' kosten-

- sparende Durchführung ihrer Aufgaben, zu ge
währleisten, bedarf es einer entsprechenden' 
inneren Organisation. Organe der Zusammenle
gungsgemeinschaft sind der Ausschuß [und der 
Obmann. Die Organe (einschließUch der Ersatz
mitglieder- des Ausschusses und des Obriiarin-
Stellvertreters) werden gewählt. 

Der Ausschuß ist das willensbildende'; die In
teressen der Zusammenlegungsgemeinschaft im 
Innenyerhältnis wahrnehmende, der Obmann ist 
das vollziehende und nach außen auftretende 
Organ. ' ' • , . j .• , 

' Zweckmäßigerweise gehören dem Ausschuß auch 
' je ein Vertreter jener Gemeinden an, in'denen 

das Zusammenlegungsgebiet gelegen ist. Zieht 
man dabei" allein etwa das .für die Herstellung 
von Wegen als gemeinsame Arilagen (§ 16) er-

.forderliche Einvernehmen mit der betireffenden 
Ge'meinde in Betracht; wird diese Bestimmung in 

• ihrer. Bedeutung verständlich. ; . 

Wenngleich der Zusaramenlegungsgemeinschaft 
als Körperschaft des öffentlichen Rechtes eine 
weitgehende Selbstverwaltung eingeräumt wird, 
ist es dennoch erforderlich, die Festsetzurig der 
Zahl der Mitglieder des Ausschusses" je nach 
Größe des Zusammenlegungsgebietes und der. 
Anzahl der 'Eigentümer, der der Zusämrrienle-
gung unterzogenen Grundstücke sowie die 
Durchführung und Leitung der , Wahlen der 

-Agrarbehörde vorzubehaiten. Die Möglichkeit, 
. bei der Durchführung der Wahl des Aussdiusses 

Wahlgruppen (Abs. 3) zu büden, _w ûrde vor 

- allem deshalb vorgesehen, um bei größeren Zu-
. -samraenlegungsgebieten die Vertretung , der 

Grundeigentüraer aus verschiedenen Ortschaften 
im Ausschuß sicherzustellen. 

Zu § 9: ' , , 

In diesem Paragraphen sind die Aufgaben des 
- Aüsschusses unci des Obmannes näher umschrie-
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ben. Damit im Zusammenhang werden audi die 
sonst noch erforderlichen Bestimmungen hin
sichtlich des Ausschusses (Einberufung, Vorsitz, 
Besdilußfassung) getroffen, überdies wird fest-

' gelegt, daß ein Vertreter der Agrarbehörde an 
den Aussdiußsitzungen teilnehmen kann und 
die vom Ausschuß gefaßten Beschlüsse in den im 
Abs. l ' lit. a und b angeführten Angelegenheiten 
der Genehmigung der Agrarbehörde bedürfen. 

Zu § 10: 

Gemäß Abs. 1 ist die Agrarbehörde zuständig 
zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen der 
Zusamriienlegungsgemeinschaft und ihren Mit
gliedem oder zwisdien den Mitgliedern der Zu
saramenlegungsgemeinschaft untereinander, so
weit sie aus dem Gemeinschaftsverhältnis ent
stehen. 

Die Bestimmungen des Abs. 2 sollen sicherstel
len, daß die der Zusammenlegüngsgemeinschaft 
bzw. ihren Organen zukommenden Aufgaben er
füllt werden, und zwar erforderUchenfalls im 
Wege der Neuwahl von Organen oder durch Be
stellung eines geeigneten Sachwalters. 

Zu § 11: 

Nach den Grundsätzen für die Neuordnung (§ 15) 
ist jeder Eigentümer von Grundstücken, die der 
Zusammenlegung unterzogen werden, entspre
chend dem Wert seiner in das Verfahren ̂ einbe-
zogenen und zusammengelegten Grundstücke 
wieder in Grund ünd Boden abzufinden. Die Vor-
aussetzimg hiefür bildet eine . geregelte Ermitt
lung des „alten Besitzstandes", das ist des Be
sitzstandes bei Einleitung des Verfahrens. Die 
bezüglichen Veranlassungen der Agrarbehörde 
haben der Vollständigkeit halber auch die für 
die Zusammenlegung in Anspruch genommenen 
Grundstücke (§ 2 Abs. 2 lit. b) zu erfassen, über
dies sind die Benützungsart, das Ausmaß und die 
Lage der Grundstücke zu erheben. 

Ira übrigen entspricht der § 11 des vorliegenden 
Gesetzentwurfes inhaltlidi den korrespondieren
den Bestimmungen des § 10 Abs. 3 des Flurver-
fassungs-Grundsatzgesetzes. 

Zu § 12: 

Die Bewertung der Grundstücke (§ 10 Abs. 3 des 
Flurverfassimgs-Gründsatzgesetzes) ist ein we
sentlicher Teil des Verfahrens, weil dadurch vor 
allem der Abfinduiigsanspruch der Eigentümer 
der, der Zusammenlegung unterzogenen Grund
stücke bestimmt wird; die Bewertung ist aber 
auch für die Eigentümer der für die Zusammen
legung in Anspruch genommenen Grundstücke 

' bedeutsam, da der entstehende Flächenverlust 
im Regelfalle durch Zuteilung einer der Bewer
tung entsprechenden Ersatzfläche auszugleichen 
ist (§ 16 Abs. 3 und § 19 Abs. 13 des Entwurfes). 
Gegenstand der Bewertung sind alle in das Zu
sammenlegungsverfahren einbezogenen Grund
stücke. Die Wertfeststellung hat entweder auf 

Grund übereinstimmender, den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechender Erklärungen der 
Parteien oder im Wege der Ermittlung durch die 
Behörde (amtliche Bewertung) zu erfolgen 
.(§ 3 Abs. 1 des FIurverfassungs-Grundsatzge-
setzes). Der amtlichen Bewertung können-audi 
die- Ergebnisse allgemeiner Schätzungen, wie 
etwa die der Finanzbodenschätzung (erforder
lichenfalls nadi entsprechender Ergänzung und 
Anpassung), zugrunde gelegt werden, wodurch 
zumeist der amtliche Bewertungsvorgang we
sentlich erleichtert und beschleunigt werden 
kann. 

Bei der Bewertung der Grundstücke ist im all
gemeinen vom Ertragswert auszugehenr Ledig
lich bei Grundstücken mit besonderem Wert 
(Abs. 5) kommt entweder ein Zuschlag, bezogen 
auf den Verkehrswert, oder, wenn ein land
wirtschaftlicher Ertrag nicht anfällt, der Ver
kehrswert in Betracht. Um die Handhabung des 
Gesetzes zu erleichtern, wurden die Definitionen 
dieser Begriffe in den Gesetzestext (Abs. 2 
und 5) aufgenommen. 

Eine besondere Vorgangsweise bei der Bewer-
turig ist bei Waldgrundstüdcen vorgesehen; der 
Wert dieser Grundstücke (Waldwert) mufl aus 
dem gleichbleibenden Bddenwert und dem va
riablen Bestandeswert berechnet werden 
(Abs. 6). 

Die Einschränkung des Abs. 7 ist erforderiidi, 
um das Bewertungsverfahren nidit ungebührlich 
zu erschweren. 

Zu § 13: , 

Besitzstandsausweis und Bewertungsplan enthal
ten das Ergebnis der Ermittlungen nach den 
§§11 und 12 des vorliegenden Entwurfes. 

Im Abs. 3 wird u. a. klargestellt, daß der gemäß 
Abs. 1 zu erlassende Bescheid (Besitzstandsaus
weis und Bewertungsplan) von allen Parteien 
auch hinsichtUch der Bewertung fremder Grund
stücke angefochten werden kann. Damit.soll den 
Parteien die Möglichkeit eröffnet werden, die 
erfolgte Bewertung vor allem jener Fremdgrund
stücke, die ihrer Merkmale nach als mögliche 
Abfindungen in Frage kommen, einer Überprü
fung im Instanzenzug unterziehen zu lassen. 

Zu § 14: 

Mitunter werden im Laufe des Verfahrens Bo
denwertänderungen eintreten, die berücksichtigt 
werden raüssen (§ 4 Abs. 7 des Flurverf assungs-
Grundsatzgesetzes). Nehmen diese Wertände
rungen auf den Abfindungsanspruch Einfluß, so 

• ist die erfolgte Bewertung durch einen Neube
wertungsplan abzuändem (Abs. 1). 

Soweit es sich um dauemde We rtve f minderun
gen, wie etwa durch Vermumngen, handelt, ist 
nadi Abs. 2, der dem § 14 Abs. 1 des Fluryer-
fassungs-Grundsatzgesetzes entspricht, vorzu
gehen. 
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Zu § 15: 

Diese Gesetzesstelle enthält die ausführungs
gesetzlichen Regelungen zu den einschlägigen, 
zum Teil im Wortlaut übernommenen Bestim
mungen des § 4 Abs. 1 und 8 sowie des § 10 
Abs. 5 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes. 
Im Abs. 1 werden die von der Behörde im.Rah
men der Neuordnung zu besorgenden Aufgaben 
umschrieben. 

Die Bestimmung des Abs. 2 soll es ermöglichen, 
andere Maflnamen der, Bodenreform, wie etwa 
Siedlungsverfahren, im Zusammenhang mit der 
Zusammenlegung durchzuführen und dadurch 
eine möglichst vollkommene Gesamtlösung zu 
erreichen. • , 

Die Abs. 3 und 4 enthalten notwendige ergän
zende Bestimmungen. Abs. 3 legt fest, welche 
Grundstücke nur mit Zustimmung ihrer Eigen
tümer der . Zusammenlegung-unterzogen werden 
dürfen. ' Ausdrücklich wird normiert, daß die 
Verlegung von Hofstellen nur mit Zustimmung-
ihrer Eigentümer erfolgen darf. 

. Ergänzend wird hiezu noch bemerkt, daß eine 
. Verlegung anderer Betriebsstätten als Hofstel

len, ausgenommen allenfalls, gemeinsame An
lagen im Sinne des-§ 16, im Zuge eines Zusam
menlegungsverfahrens überhaupt'nicht in Frage 
kommen kann. 

Abs. 4 bestimmt, in welchen FäUen die im Abs. 3 
angeführten Grundstücke auch ohne Zustimmung 
ihrer Eigentümer zu Zwecken der Zusammen-' 
legung herangezogen werden können. 

Zu § 16: 

Der Planung und Ausführung der gemeinsamen 
Maßnahmen und Anlagen kommt im Zuge des 
Zusammenlegungsverfahrens, eine besondere 
Bedeuturig zu, wird doch hiedurch. sozusagen der 
.Grundriß. der neuen Flureinteilung festgelegt, 
Die Zuteilung und Ausformung der Abfindungen 
wird nämlich durch Wege, Gräben, Brücken etc. 
wesentlich -beeinflußt. 

Die bezüglichen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 
bis 3 des vorliegenden Gesetzentwurfes basieren 
auf den Grundsatzbestimmungen des § 4 Abs. 6 
und 8 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes; 
im besonderen wurden die Abs. 2 und 3 des § 16 
den einschlägiger! Grundsatzbestimmungen in
haltlich nachgebildet. 

Nach § 16 Abs. 4 hat die Agrarbehörde über 
Vorhaben gemäß Abs. 1 einen Bescheid zu 
erlassen, in dem u. a. jedenfalls der Zusam
menlegüngsgemeinschaft die Durchführung der 
gemeinsamen Maßnahmen, die Errichtung, LJm-
gestaltung oder Umlegung gemeinsamer, An
lagen und erforderlichenfalls deren Erhaltung bis 
zur Ubergabe an die endgültigen .Erhalter bzw. 
die Auflassung vorzuschreiben ist. Damit wird 

; der Zusammenlegungsgemeinschaft eine sehr 
wichtige Aufgabe übertragen, die dem Wesen 
dieser Gemeinschaft als organisierter Selbstver

waltungskörper Rechnung trägt und die Agrar
behörde gleichzeitig entlasten soll. | überdies 
wird dadurch bewirkt, daß in diesem Verfah-

". rensabschnitt nidit der einzelne Grundeigentü
mer, sondern nur die Gemeinschaft auftritt, was-

' nicht zuletzt im Interesse einer Beschleunigung 
des Verfahrens liegt. 

Ausdrüdclich wird im § 16 Abs. 4 überdies im 
Hinblick auf die Bestimmungen des § 102 des 
vorliegenden Gesetzentwurfes normiert, daß für 
den Fall, als es sich bei einem Vorhaben-gemäß 
§ 16 Abs.' 1 um eine der im § 102 Abs. 4 Ut. c 
bis e angeführten A.ngelegenheiten handelt, der 
Bescheid über dieses Vorhaben nurj erlassen 
werden darf, wenn die Agrarbehörde die für 
das Vorhaben allenfalls erforderliche Bewilli
gung (Zustimmung oder dgl.) der zuständigen 
Behörde eingeholt hat. 

Die Abs. 6 und 7 des § 16 schließlich treffen die 
erforderlichen Bestimmungen zur Frage des Ei
gentums an den geraeinsamen Anlagen imd 
deren Erhaltung. • Erforderlichenfalls sind Erhal
tungsgemeinschaften zu bilden, 

Zu § 17: 

• Grundsätzlich haben — mangels eines Überein
kommens — die Eigentümer der der Zusammen
legung unterzogenen Grundstücke die ander
weitig nicht gedeckten Kosten für gemeinsame 
Maßnahmen und Anlagen zu tragen. | Maßstab 
der Kostenberechnung ist der Vorteil aus der 
Zusammenlegung, vor allem durch die Verbes
serung der Streulage, bzw. aus denj gemein
samen Anlagen und Maßnahmen (Absl 1). 

, Abs. 2 legt fest, daß, zur Beitragsleistung für 
Maßnahmen zur Auflockerung der Ortslage oder 
der yerlegung von Hofstellen in diej Feldflur 
nur die dadurch unmittelbar begünstigten Par
teien herangezogen werden dürfen. Die Begrün
dung für diese Bestimmung liegt darin, daß 
solche Maßnahmen im Regelfalle nicht ailen Par
teien, sondern nur den „unmittelbar begünstig
ten" Parteien, und zwar im besonderen Maße 
einen Vorteil bringen, überdies werden für 
solche Maßnahmen zumeist aus öffentlichen 
Mitteln 
währt. 

weitgehend Beihilfen und Kredite ge-

Die Bestimmung des Abs. 3 ist für jene Fälle 
geradezu unentbehrlich, in denen Eigentümer 
von Grundstücken, die nicht der Zusammen
legung unterzogen werden, aus gemeinsamen 
Anlagen einen wesentlichen Vorteilj ziehen, 

• ohne jedoch an sich Partei des Zusammen
legungsverfahrens zu sein; dies wäre etwa dann 
der Fall, wenn ein Weg als geraeinsame Anlage 
errichtet wird und dieser Weg für den Eigen
tümer einer an das'Zusammenlegungsgebiet an
grenzenden Liegenschaft einen wesentlichen 
Vorteil bringt. 

Zu § 18: 

Immer häufiger werden Zusammenlegungen mit 
Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen Inter-
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esse (siehe § 1 Abs. 2 lit. b des Gesetzentwur-
. fes), wie Autobahnbauten, Flußregulierungen 

r usw. koordiniert bzw. hievon berührt. Zweck 
der Bestimmungen des § 18 des Entwurfes, die 
im § 9 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 
vorgezeichnet sind, ist es, die Auswirkungen 
derartiger Maßnamen auf die Ziele der Zusam
menlegung abzuschwächen bzw. ziun gegensei
tigen Vorteil zu führen. Voraussetzung dafür ist, 
daß die für derartige ÖffentUche Maßnahpaen 
nötigen Gmndflächen entweder in das Zusam
menlegungsverf ahiren eingebracht oder von der 
Zusammenlegungsgemeinschaft aufgebracht 
werden können. Nur in diesem Falle ist es 
nämlich möglich, die Maßnahmen im aUgemei
nen öffentlichen Interesse und die damit im Zu-

• sammenhang nötigen Grundabf indung en in das 
Konzept der Zusammenlegung einzuplanen und 
zu verhindern, daß einzelne land- und forstwirt
schafüiche Betriebe, die'außerhalb der Zusam
menlegung infolge der Inansprudinahme ihrer 
Produktionsbasis in ihrem Bestand gefährdet 
wären, untergehen. 

Die Bestimmung des Abs. 3 ermöglicht es, die 
durch Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen 
Interesse für die Zusammenlegungsgemeinschaft 
entstehenden Nachteile auszugleichen. 

Zu §19 : 

Dieser Paragraph enthält in Ausfühmng des § 4 
Abs. 2 bis 5 des Flurverfassungs-Grundsatzge-
setzes die für das Zusammenlegungsverfahren 
wichUgen Bestimmungen über den Abfindungs-
ansprudi und die Gesetzmäßigkeit der Abfin
dung. Es werden darin die Grundzüge über die 
Ermittlung und Zuteilung der Abfindungen, die 
bei der Neueinteilung der Flur anzuwenden 
sind, festgelegt. Nach Abs. 1 hat jede Partei 
gmndsätzlich Anspruch, den vollen Gegenwert 
ihrer in das Verfahren einbezogenen Grundstücke 
in Grund und Boden wieder zu erhalten. 

Die Partei kann jedoch zufolge Abs. 2 mit ihrer 
Zustimmung an Stelle von Gmnd und Boden 
auch eine Geldabfindung erhalten, tmd zwar 
entweder zur Abgeltung ihres ganzen An-, 
spmches oder nur zur Abgeltung eines Teiles 
ihres Anspruches. Dazu ist jedoch auch das Ein
verständnis jener Personen erforderlich, denen 
an den betreffenden Grundstücken Rechte der 
im Abs. 2 umschriebenen Art zustehen. 

Nach Abs. 3 hat die Verwendung des gemäß 
Abs. 2 anfallenden Grundes der Zielsetzung 
dieses Gesetzes zu entsprechen. Vorher ist der 
Zusammenlegungsausschuß zu hören. , 

Abs. 5 .findet seine Begründung darin, daß im 
Falle von Miteigentum auf die Zielsetzung der 
Zusammenlegung, möglichst großflächige Abfin
dungen zu schaffen bzw. zu erhalten, sowie auch 
auf die Wünsche der Miteigentümer Bedacht zu 
nehmen ist, sofern diese dem Verfahrensziel ent
sprechen. • , 

Abs. 7 legt die Gmndsätze fest, nadi denen die 
einzelnen Abfindungsgmndstücke auszuformen 

und zuzuteilen sind. Jede Partei hat außer deni 
Anspruch auf Abfindungen im vollen Wert der 
Altgrundstücke noch ein Anrecht auf einen ent
sprechenden Anteil an dem Erfolg des Verfah
rens (möglichst große, günstig geformte, aus
reichend erschlossene Gmndabfindungen) und 
darauf, daß die Gmndabfindungen hinsichtlich 
der für den Erfolg ihres Betriebes maßgebenden 
Umstände den Altgrundstücken soweit gleichen, 
daß ohne Änderung der Art und-Einrichtung des 
Betriebes zumindest der gleiche Betriebserfolg 
gewährleistet ist wie vor der Zusammenlegung. 
Dies allerdings nur insoweit, als es mit den 
Zielen der Zusammenlegung bei Abwägung der 
Interessen aller Parteien untereinander^ verein
bar ist. Unzulässig ist es jedoch, ohne Zustim
mung der Partei Gmndabfindungen zuzuteilen, 
deren Beschaffenheit, natürliche Lage oder Ver-
k'ehrsläge eine vollkommene Umstellung des 
Wirtschaftsbetriebes zur Folge hätten. Hervor
zuheben ist überdies, daß bei der Grundzutei
lung auf vorhandene Besitzsdiwerp unkte, wor
unter größere Grundkomplexe ( = zusammen
hängende Grundstücke eines Eigentümers) ver
standen werden, nacii Möglichkeit Rücksicht zu 
nehmen ist. Diese Bestimmung erweist sich 
deshalb als zweckmäßig, weil eine durchaus 
nicht immer erstrebenswerte völlige Umstruk-

' turierung' des einzelnen bäuerlichen Besitzes, 
wenn größere Besitzflächen schwerpunktartig 
schon vorhanden sind, vermieden bzw. sogar 
verhindert werden soll, 

Abs. 8 ist inhaltlich der geltenden Rechtslage 
(§ 108 der Durchführungsverordnung zum ZLG.) 
entnommen und bildet den Kernpunkt bei der 
Überprüfung der Gesetzmäßigkeit. Vor allem, 
seitens der mit dem Operat uiimittelbar befaßten 
Agrarlechniker wurde auf die Notwendigkeit 
und' Zweckmäßigkeit dieser Bestimmung, die 
eine rechnerisch genaue Ermittlung der Abfin
dung durch die Herstellung der Relation von 
Fläche zu Wert im alten und neuen Stand er-

. möglicht, hingewiesen. 

Auch die Bestimmung des Abs. 9 geht- auf die 
geltende Rechtslage (§ 109 der Durchführungs
verordnung zum ZLG.) zurück, die in modifizier
ter Fassung (die Rücksichtnahme auf die Be
nützungsarten der alten Grundstücke ist allge
meiner gehalten) übernommen wird. 

Abs. 10 legt fest, inwieweit bei der Gmndabfin-
dung,unerhebliche Verschiedenheiten (zwischen 
den Grundstüdcen im alten und neuen Stand) 
durch einen Geldausgleich abgegolten "werden 
können. 

In den Abs. 11 und 12 werden die erforderlichen 
Sonderregelungen für besonders gelagerte Fälle 
getroffen. 

Abs. 13 sdiließlich normiert, daß hinsichtlich der 
Abfindung für Grundstücke,, die für Grenzände
rungen in Anspruch genommen wurden (§ 15 
Abs. 4 des Gesetzentwurfes), § 16 Abs. 3 sinnge
mäß gü t 
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Zu § 20: • 

Im Abs. I wird § 3 Abs.- 2 des Flurverfassungs-
' Grundsatzgesetzes ausgeführt. Dabei wird ins

besondere davon ausgegangen, daß vor allem 
. ein zeitweiliger Nutzungsentgang durch gemein

same Maßnahmen und Anlagen auf der einen 
Seite zu Nachteilen, auf der anderen zu Mehr-

• werten führen kann, die auszugleichen sind. 

Nach Abs. 2 kann der frühere Eigentümer, ver
pflanzbare, aber auch'weniger wertvolle Bäume 
und Sträudier entfernen, aiidernfalls er sie dem 
Übernehmer entschädigungslos überlassen muß. 
Die Entfernung .der - Gewächse hat innerhalb 

. einer von "der Agrarbehörde zu bestimmenden 
Frist, die ab der Übernahme (vorläufigen Über
nahme) zu beredinen ist, zu erfolgen. Als Höchst-

'frist werderi adit Monate festgelegt, damit bei 
einer Übernahme der Grundstücke im Herbst 

' der frühere Eigentümer noch im darauffolgenden 
Frühjahr die Bäume und Sträucher ohne Scha
den allenfalls wieder verwenden kann... 

Für anderes Zugehör, das wegen seiner Nicht-
' „versetzbarkeit , oder überhaupt eirien höheren 

Wert repräsentiert, wie Feldstadel, Holzbestände 
und nicht versetzbare Obstbäuine, sowie für an
dere bei der Bewertung gesondert zu berück-

". sichtigende Verhältnisse und Gegenstände (§12 
' Abs. 4' und , 5 des Gesetzentwurfes), hat der 

übernehmer gemäß Abs., 3 dem früheren Eigen
tümer Ersatz in Geld zu leisten. Ist dies im Falle 
von-Zugehör dem übernehmer mangels^ eines 

, aus dem Zugehör l-esultierenden wirtschaftlichen 
Vorteiles nicht zumutbar, so hat die Zusammen
legungsgemeinschaft dieses Zugehör nach einem 
behördlich • festgesetzten Schätzpreis zu über
nehmen. Die Zusammenlegungsgemeinschaft hat 
dieses-Zugehör binnen acht-Monaten nach der 

• • Übernahme der Grundstücke zu verwerten (zum 
Beispiel Verkauf eines Feldstadels, der dann 

/vom Erwerber abgetragen und andernorts etwa 
neu aufgestellt wird) oder, wenn dies nicht mög
Uch ist, auf Begehren des neuen Eigentümers zu 
entfernend Bei Pflanzen (Obstbäumen etc.) ist 
darunter in der Regel die Entfemung init dem 
Wurzelstock zu verstehen. 

Abs. 4 befaßt sidi mit der schwierigen Frage der 
Vergütung von Nachteilen, die sich aus der vor
läufigen Übernahme (§ 22 des Gesetzentwurfes) 
ergeben können. Es wurde dabei von der Über
legung ausgegangen, daß einzelnen Parteien 
Nachteile aus der vorläufigen Übernahme nur 
dann tatsächlich erwachsen, wenn es zu einer 
nachfolgenden Änderung der Flureinteilung 
kommt. In diesein Zusammenhang ist vor allem 
darauf zu verweisen, daß .die vorläufige Über
nahme nur eine Vorwegnahme einer jedenfalls 
noch nicht rechtskräftigen Zuteilung nach dem 

, .Ztjsammenlegungsplan darstellt. Der Abs. 4 wird' 
daher im Regelfalle zur Anwendung kommen, 
wenn der Zusammenlegungsplan im Instanzen
zug abgeändert wird. Daß die Ersatzpflicht die 
Zusammenlegungsgemeinschaft zu treffen hat, 
wird aus § 22 des Gesetzentwurfes über die vor
läufige Übemahme verständlich. 

Im Abs. 5 werden die Bestimmungendes § 14 
Abs. 2 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 
übernommen. ' ' - i. "' 

Zu § 21: ' • ' ' !, 

Der erste Satz des Abs. 1 entspricht der korre
spondierenden'Bestimmung des § IOAbs. 4 erster 
Satz des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes. Die 
ergänzende Bestimmung, derzufolge vor der Er
lassung des Zusammenlegungsplanes die diesera 
Plan entsprechende Flureinteilung in der Natur 
abzustecken ist, Uegt im Interesse der Parteien. 

. Der Zusammenlegungsplan enthält das lErgebnis 
der Zusammenlegung (siehe Abs. 1). Demgemäß 
muß er jedenfalls den im Abs. 2 umschriebenen 
Inhalt haben., i • 

Abs, 3 entspricht den Grundsatzbestiinmungen 
• des § 10 Abs. 4 zweiter und dritter Satz des Flur-

verfassungs-Grundsatzgesetzes. Deranach hat die 
, Agrarbehörde im Zusammenlegungsplaii, soweit 

dies zur Sicherung des Zusammenlegurigserfol-
ges geboten ist, die erforderlichen im Gesetzent
wurf um'schriebeneri Belastungen hinsiditlidi der 
Grundabfindungen festzulegen. Im Zusammen-

* hang mit dieser Bestimmung ist auf § 6 lit. g des 
O.ö. Grundverkehrsgesetzes, LGBI. Nr.! 16/1954, 
in der geltenden Fassung hinzuweisen, wonach 
„die Voraussetzungen für die Genehmigung 
eines Rechtsgeschäftes (§ 4) insbesondere nicht 
gegeben sind, wenn zu besorgen ist, daß die irri 
Zuge von Maßnahmen der Bodenreform erzielte 

, günstige.: Bodenbesitzgestaltung ohne stichhäl
tigen Grund wieder zerstört wird". Solange diese 
Bestimmung des O.ö. Grundverkehrsgesetzes in 
Geltung steht, wird es irn Regelfälle riicht ge
boten sein, im Zusammenlegungsplan Belastun
gen gemäß § 21 Abs. 3 des Gesetzentwurfes aus
zusprechen. 

Nach Abs. 4 ist dem Zusammenlegungsplan der 
rechtskräftige Besitzstandsausweis und , Bewer
tungsplan (§13 des Gesetzentwurfes) einschließ
lich allfälliger rechtskräftiger Ändemngen (§ 14 
des Gesetzentwurfes) als Behelf anzuschließen. 
Der Besitzstandsausweis und Bewerttingsplan 
kann, da er bereits rechtskräftig ist, mit einer 
Berufung gegen den Zusammenlegungsplan nicht 
mehr angefochten werden. 

Zu § 22: 
Der erste Satz des Abs. 1 entspricht der Gmrid-
satzbestimmung des § 11 Abs. 1 des Flurverfas-
sungs-Grundsatzgesetzes. Ergänzend dazu be-
sürrimt der zweite Satz des Abs. 1, daß erforder
lichenfalls, das heißt, wenn die -Voraussetzung, 
des ersten Satzes (zweckmäßige Bewirtschaftung) 

- nur für einen Teil des Zusammenlegungsgebietes 
gegeben ist, die vorläufige Übernahme urid Aus
zahlung auch, auf diesen Teil des Zusammen-

. legungsgebietes beschränkt werden kann. -

Unter vorläufiger übemahme ist die übemahme 
der Grundabfindungen, zu einem Zeitpunkt zu ver
stehen, in dem die neue Flureinteilung im Entwurf 
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bereits festgelegt ist, die einzelnen Planbestand
teile aber noch nicht in allen erforderlichen 
Details ̂ ausgearbeitet sind. Das Institut der vor
läufigen Übernahme ermöglidit es, die Übergangs
zeit in .die neue Flureinteilung abzukürzen und 
die rait diesem Übergang verbundenen Änderun
gen des Wirtschaftsablaufes möglidist hintanzu
halten. Dieser Zielsetzung entspricht im übrigen 
auch die Bestimmung des Abs. 4. 

Der Abs. 2 räumt den betroffenen, Parteien eiri 
in ihrem Interesse gelegenes und sachlich be
gründetes, Mitspracherecht ein. 

Der erste Satz des Abs. 3 übernimmt im Wort
laut die Bestimmung des § 11 Abs. 2 des Flur-
verfassungs-Grundsatzgesetzes. Der ergänzende 
zweite Satz des Abs. 3 stellt die Rechtsstellung 
des gegebenenfalls weichenden Eigentümers in 
seinem Interesse außer Zweifel. 

Der Abs. 5 entspricht dem § 11 Abs; 3 des Flur
verf assungs-Grundsatzgesetzes. 

Zu § 23: 

Abs. 1 regelt die Frage, wann das Eigentum an 
den Grundabfindungen auf die übernehmer über
geht. Wurde keine vorläufige Übernahme (§ 22 
des Gesetzentwurfes), angeordnet, tritt der Ei
gentumsübergang mit Rechtskraft des Zusam
menlegungsplanes ein. In diesem Falle Uegt — 
so wie beim Eigentumsübergang im Wege der 
vorläufigen Übernahme — auf Seite der über
nehmer der Grundabfindung kraft ausdrücklicher 
gesetzUcher Anordnung ein außerbücherlicher 
Eigentumserwerb vor. 

Im Abs. 2 wird ausgesprochen, daß die Abfin
dung jeder Partei.— unabhängig davon, ob dies 
eine Grund- oder eine Geldabfindung ist — hin
sichtlich aller Rechtsbeziehungen zu dritten Per
sonen an die Stelle der Altgrundstücke tritt, Da
mit wird ausgesagt, daß die Rechte, die an den 
Altgrundstücken bestanden, fortbestehen und 
weiterhin denselben Personen zustehen, die 
diese Rechte bisher an den Altgrundstücken 
hatten. Diesen dritten Personen gegenüber tritt 
eine Änderung nur insofern ein, als die Rechte 
auf die Grundabfindungen übergehen bzw. für 
diese Rechte nunmehr die Geldabfindung haftet. 
Der hier festgelegte Grundsatz gilt allgemein 
sowohl für den privatrechtlidien als auch für den 
öffentlich-rechtlichen Bereich. Ausnahmen kön
nen nur eintreten, wenn eine gesetzliche Vor-
schriit etwas anderes bestimmt (wie etwa § 24 
des Gesetzentwurfes hinsichtlich der Grund
dienstbarkeiten, Reallasten und Baurechte) oder 
wenn die abgefundene Partei mit . den Berech
tigten etwas anderes vereinbart hat. 

Ergänzend dazu sieht Abs. 3 noch vor, daß bei 
verschiedener Belastung der alten Grundstücke 
desselben Eigentümers die Agrarbehörde Teil-
abfindurigen festzustellen hat. 

Abs. 4 regelt die Fälle, in denen bei Geldabfin
dung auf Rechte dritter Personen Bedacht zu 
nehraen ist. 

Abschließend ist zu § 23 noch darauf hinzu
weisen, daß diese Bestiraraungen überwiegend 
wörtlich aus § 5 des Flurverfassungs-Grundsatz-
gesetzes übemommen wurden. 

Zu § 24: 

Die Bestimmungen der Abs. 1 und 3 sowie des 
Abs. 2 hinsichtlich der „sonstigen Belastungen" 
entsprechen dem § 6 des Flurverfassungs-Gmnd-
satzgesetzes. 

Nach Abs, 1 werden mit Ausnahrae der Ausge
dinge alle Grunddienstbarkeiten und Reallasten, 
die sich auf einen der im § 480 ABGB. genannten 
Titel gründen (Servituten), ohne Entschädigung 
für aufgehoben erklärt, sofem sie nicht im 
öffentlichen Interesse oder aus wirtschaftlichen 
Gründen weiterhin notwendig sind. Gegebenen
falls ist die Agrarbehörde verpflichtet, solche 
Grunddienstbarkeiten und Reallasten ausdrück
lich aufredit zu halten oder neu zu begründen. 

Hinsichtlich des Ausgedinges, das teils als Real
last und teils als Personalservitut aufgefaßt 
wird, wird eine Sonderregelung getroffen, die 
dem Versorgungscharakter dieses Rechtsinsti
tutes entspricht. Hiefür gelten die Bestimmungen 
des § 23 bzw. des § 19 Abs. 2 des Gesetzent
wurfes. Deranach tritt die Grundabfindüng an 
die Stelle der bisher vom Ausgedinge erfaßten 
Altgrundstücke. Die Gewährung einer Geldab
findung an SteUe einer Grundabfindung ist im 
Fälle des Bestehens eines Ausgedinges nur mög
lidi, wenn der Ausgedingsbereditigte damit ein
verstanden ist. 

Zu den aufrecht bleibenden Belastungen und Ei
gentumsbeschränkungen (Abs. 2) gehören vor 
allem diejenigen, die im Rahmen der Reditsbe-
reiche des Bergbaues (Bergbauberechtigungen, 
Nutzungsrechte), des Forstwesens, des Natur-

' Schutzes, des Wasserrechtes (z. B. Dienstbar
keiten der. Wasserleitung, der Kanalfühmng), 
der Bodenreform, des Eisenbahn- und Straßen
rechtes und des Elektrizitätsrechtes (z. B. Dienst
barkeiten zur Leitung elektrischen Stromes) be
gründet sind. 

Das Baurecht als das dingliche, veräußerliche 
und vererbliche Recht, auf oder .unter der Boden-
Üäche eines Grundstüdces ein Bauwerk zu haben 
(Gesetz RGBl. Nr. 86/1912), bedarf ebenfalls 
wegen seines besonderen Charakters einer Aus
nahraebestimmung. Nach Abs. 3 gehen Bau
rechte auf jene Grundabfindungen über, die nach, 
ihrer Lage den Altgrundstücken entsprechen, an 
denen die Baurechte bestellt wurden. 

Die Mitgliedschaft an Realgeraeinschaften geht 
zufolge des Abs, 4 auf die Eigentümer derjenigen 
Gmndabfindungen über, deren Lage den'alten 
Grundstücken entspricht, an die die Mitglied
schaft gebunden war; agrargemeinschaftliche 
Mitgliedsrechte sowie Wald- und Weide
nutzungsrechte, gehen auf die Gmndabfindungen 
über. 
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Zu § 25; 

Dieser Paragraph übernimmt die korrespon
dierenden Bestimmungen des § 7 des Flurver-
fassungs-Grundsatzgesetzes, Liegen • Pachtver
hältnisse vor, können Pächter und Verpächter 
bei der Agrarbehörde die Feststellung begehren, 
welche Grundabfindungen an die SteUe der bis
herigen Pachtgrundstücke treten (Abs. 1). ^ 

Soweit der Pächter mit den als neue Pachtgrund
stücke festgestellten Grundflächen nicht einver
standen ist, wird ihm die Möglichkeit einge
räumt, ohne Rücksicht auf eine vertraglich etwa 
länger bedungene. Pachtzeit das Pachtverhältnis 
nach Maßgabe des Abs, 2 aufr:ukündigen. 

Nadi Abs. 3 gelten die Bestimmungen der Abs. 1 
und 2 auch.für jene Verträge, nach denen der 
Pachtzins in Früchten zu entrichten ist (§ 1103 
ABGB.). 

Die Abs. 1 und 2 gelten darüber hinaus im Sinne 
des Abs. 4 auch für Mietverträge. 

Zü § 26: 

Diese Bestimmung entspricht dem § 12 Abs. 1 
des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes., 

Zu § 27: 

Gemäß § 34 Abs. 1 des Flurverfassungs-Grund-
satzgesetzes ist das Zusammenlegungsverfahren 
durch Verordnung abzuschließen. 

2. A b s c h n i t t 

Flurbereinigung 

Zu § 28: 

Dieser Paragraph entspricht dem § 49 des Flur-
verfassungs-Grundsatzgesetzes und sieht an 
Stelle' eines Zusamraenlegungsverfahrens im 
Sinne des 1. Absdinittes ein vereinfachtes Ver
fahren, nämlich das Flurbereinigungsverfahren, 
für besUmmte Fälle vor. Diese Fälle sind: 

1. Verbesserung oder Neugestaltung der Besitz-, 
Benützungs- oder Bewirtschaftungsverhält
nisse im kleineren Rahmen. Damnter fällt die 
Neuordnung für ein kleineres Gebiet oder zu
gunsten eines kleineren Personenkreises (wie 
zuni Beispiel für Gebiete mit Einzellage oder 
•yVeilersiedlungen oder nur zugunsten einer 
kleineren Anzahl land- oder forstwi rtschaf t-

. licher Betriebe) sowie die Durchführung von 
einzelnen Maßnahmen der Verbesserung oder 
Neugestaltung der Besitz-, Benützungs- oder 
Bewirtschaftungsverhältnisse. 

2. Die Schaffung einer zweckmäßigen Zwischen
lösung bis zur späteren Durchfühmng eines 
Zusammenlegungsverf ahr ens. Dabei handelt 
es sich nicht um eine umfassende Neuord-' 
nurig, sondern riur ura eine Bei'einigimg der 
Flur, die weitgehend den modemen betriebs
wirtschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Da 

ein Zusammenlegungsverfahren aus Arbeits-, 
Zeit- und Kostengründen oft nicht sofort 
durchgeführt werden.kann, bleibt die' endgül
tige Neuordnung der Flur einem späteren 

. Zeitpunkt vorbehalten. j 

3. Die Vorbereitung oder Unterstützung . von 
Maßnahmen, die auf Grurid anderer Rechts
vorschriften der Bodenreform (etwa nach dem 
Bringimgsrechtegesetz) oder im allgemeinen. 

• öffentlichen Interesse getroffen werden. 

Zu § 29: i 

Diese BesUmmungen sind im § 50 Abs. 1 des 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes vorgezeich
net. Ira Flurbereinigungsverfahren sind die Be
stimmungen für das Zusammenlegungsverfahren 
(1. Abschnitt) sinngemäß mit den im § 29 des 
vorliegenden Gesetzentwurfes umschriebenen 
Änderungen anzuwenden. 

Zu § 30: 

Die Bestimmungen des Abs. 1 entsprechen ihrem 
Inhalt nach dem § 50 Abs. 2 des Flurverf assungs-
Grundsatzgesetzes, I . 

Bei der Anwendung des Abs. 1 wird zu unter-
. scheiden sein zwischen Verträgen und Uberein
kommen, die für sich allein ohne weitiere Zu
sammenhänge agrarpolitisch. anzustrebende Ver
besserungen (wieArrondierungen und Enklaven- / 
bereinigungen) bewirken können, und jenen, die 
Bestandteile einer größeren Flurbereinigung 
sind. Im letzteren Falle muß der hiedurdh zu be
wirkende Gesamterfolg betrachtet werden,- -wo
bei es ohne weiteres möglich ist, daß einzelne 
Teile der Vertragskette, für sich allein gesehen, 
keine unmittelbare Verbesserung darstellen, 
jedoch zur Erreichung des Gesamterfolges un
entbehrlich sind. . ; , 

Zu den Abs, 2 und 3 ist auf die einschlägigen Be
stimmungen des Grunderwerbsteuergesetzes 
1955, BGBl. Nr. 140, in der Fassung der Gmnd-, 
erwerbsteuergesetz-Novelle 1969, BGBL Nr. 277, 
hinzuweisen. Gemäß §"4 Abs, 1 Z'. 4 dieses'Ge
setzes sind von der Besteuemng u. a, aüsgenoiri-
men „in den Angelegenheiten der Bodenreform 
(Art. 12 Abs. 1 Z, 5 B-VG.) der Erwerb eines • 
Grundstüdces unmittelbar zur Durdiführung 
einer Bodenreformmaßnahme, wenn dieser 
Zweck durch einen Bescheid der zuständigen 
Agrarbehörde. nachgewiesen wird". Dazu nor
miert § 4 Abs. 3 ergänzend, daß die Bestimniun
gen des Abs, 1' 2. 4 auf Angelegenheiten der 
Flurbereinigung nur darm Anwendung finden; 
„wenn in dem betreffenden Bundesland ein Aus
führungsgesetz zu § 50 Abs. 2 des Flurverfas-
sungs-Gmndsatzgesetzes 1951, BGBl. Nr.jlOS, In 
der Fassung der Flurverfas sungsnovelle 1967, 
BGBL'Nr. 78, erlassen wurde, das eine Bestim
mung enthäU, wonach Bescheide, die den Aus-
fühmngsbeStimmungen zu § 1 dieses Gnmdsatz-
gesetzes widersprechen, an einem mit . Nichtig
keit bedrohten Fehler (§ 68 Abs. 4 l i t d' AUge-
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meines Verwaltungsverfahrensgesetz, 
BGBi: Nr.'. 172/1950) leiden." 

Diese Voraussetzung für die Grunderwerbsteuer-
befreiung eriüllt § 30 Abs. 3 des vorliegenden 
Gesetzentwurfes. . .' 

IL HAUPTSTÜCK 

Dieses Hauptstück führt die BesUmmungen des 
Flrirverfassungs-Grundsatzgesetzes über die Ord
nung der rechtlichen und wirtschaftlidien Verhält
nisse an agrargemeinschaftlichen Grundstücken aus. 

1. A b s c h n i t t 

Agrargemeinschaftliche Grundstücke 

Zu § 31: 

Die Abs. 1 'bis 3 entsprechen den korrespon
dierenden Bestimmungen des §• 15 Abs. 1 bis 3 
des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes. 

Abs. 1 zählt zunächst- die den Regelfall bilden
den historisdien Entstehungsursachen auf. Agrär-
gemeinschaftUdie Grundstüdce sind mit der Auf
lösung der Grundherrschaft sowie mit der Be
gründung der Ortsgeraeinden entstanden entwe
der dadurch, daß 

a) noch zwischen den bestandenen Obrigkeiteri 
und Gemeinden-.oder ehernaligen Untertanen 
oder zwischen zwei^ oder mehreren "Gemein
den gemeinschaftliche Benutzurigs- und Ver-
waltungsredite fortbestanden oder 

. ' ' ' ' i 
b) ehemalige Untertanen größere Besitzflächen 

gegen allfällige Gegenleistungen (§§ ' 50 
und 74 des Gesetzentwurfes) zur gemein
schaftlichen 'oder •wech sei wei sen Benutzung, 
in Gesamtheit jedoch bereits ins Eigentum, 
übertragen' erhielten. . - • 

Abs, 2 führt jene Grundstücke an, die den 
Grundstücken nach Abs. 1 gleichxuhalten sind. 
Hiebei handelt es sich bei den Grundstücken ge-

'mäß lit, a und b um faktisdi schon geteilte,'je-
- dodi noch nicht im" Sinne des vorliegenden Ge

setzentwurfes abgehandelte und gmndbücheiUch 
geordnete Grundstücke, bei den Grundstücken 
gemäß Ut. c uro Grundstücke, die durch die Re
gulierung und Ablösung von Wald- und Weide-

'servituten (siehe daxu das Wald-'und Weideser-
.. vitutenlandesgesetz, LGBI. Nr. 2/1953) zu agrar

gemeinschaftlichen wurden, und bei,den Grund
stücken gemäß Ut d um Gmndstücke, die nach 
den Bestimmungen des Gemeinderechtes Mit-

. gliedem der Gemeinde zur gemeinschaftlichen 
^ Nutzung dienen (Gemeindegut). Hinsichtlich der 

unter Ut. d fallenden Grundstücke kann die 
; Agrarbehörde Regelungen nur bezüglich der 

- Nutzung, nicht aber auch der Verwaltung: treffen, 
Im Zusammenhang damit grenzt Abs. 3 ab, in-

• wieweit Grundstücke im Gemeindevermögen 
. 'nicht unter den Begriff der „agrargemeinschaft

lichen Grundstücke" fallen. 

Abs. 4 führt die GründsatzbesUmmungdes § 15 
Abs. 4 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 
aus, wonach die Landesgesetzgebung bestimmt, 
„auf welche andere Gemeinsdiaften" die Bestim
mungen des 2. Abschnittes Anwendung finden, 

Abs. 5 schließlich stellt klar, nach welchen Ge
sichtspunkten' die gemeinschaftliche und wech
selweise Benutzung eines Grundstückes (Ahs. 1 
lit, b) zu beurteilen ist. 

Zu § 32: 

Maßstab der an agrargemeinschaftlichen Grund
stücken bestehenden Nutzungen ist das Anteils
recht, das die Mitgliedschaft an der Agrarge
meinschaf t vermittelt, und zwar entweder in 
Verbindung mit dera Eigentum an einer be
stimmten Liegenschaft (Stammsitzliegenschaft) 
oder als persönliches (walzendes) Anteilsrecht 
Eine anteüsberechtigte Person kann auch An-

, teilsrechte beider Arten besitzen. 

Agrargemeinschaf ten sind, soweit für sie 
Satzungen bestehen, Körperschaften des öffent
lichen Rechtes und als solche eigentumsfähig. 
Der wesentliche Inhalt der Satzung ist im § 82 
des vorliegenden Gesetzentwurfes uinsdirieben. 
Während bestehende Satzungen Art und Um
fang der Anteilsrechte und der sich hievon ab
leitenden Nutzungen in irgendeiner Form be
stimmen, muß bei Agraigemeiiischaften ohne 
Satzungen mangels einer anderen Vereinbarung 
von der Gleichheit der Anteile ausgegangen 
werden. 

Zu § 33: 

Die Ordnung der rechtlichen und wirtschaft
lichen Verhältnisse einschließlidi der Über
wachungstätigkeit der Agrarbehörde hinsichtUch 
agrargemeinschaftlicher Grundstücke setzt die 
FeststeUung dieser Grundstücke als solche vor
aus. Diese Aufgabe obliegt der Agrarbehörde, 
über deren Ersuchen agrargemeinsdiafüiche 
Grundstücke . im Grundbuch besonders zu be-
zeidi'nen sind. - -

Der § 33 entspricht inhaUIich dem § 17 Abs. 1 
des Flurverfässungs-Grundsatzgesetzes. 

Zu, § 34: 

Diese Bestimmung stellt eines der Kernstücke 
des I I . Hauptstückes dar. Sie ist vor allem auch 
gesetzliche Richtlinie für die Agrarbehörde bei 
den zu treffenden Maßnahmen. 

Zu § 35: 

Der Aufsichtstäligkeit der Agrarbehörde über 
die-Agrargemeinschaften-(§ 36 des Flurverfas-
sungs-Grundsatzgesetzes) kommt besondere Be
deutung zu. Grundsatz ist dabei, die Einhaltung 
der im § 34 aufgesteUten Richtlinien zu über
wachen, Mißstände und Mängel sowohl in.wirt-

• schaftlicher als auch organisatorischer Hinsicht 
" abzustellen und erforderlichenfalls die notwen-
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digen Veranlassungen zu treffen. Schließlich ob
liegt es der-Agrarbehörde auch, Streitigkeiten 
aus' dem- Mitgliedschaftsverhältnis unter -Aus
schluß des Rechtsweges beizulegen. 

Zu § 36: , • : 

Da an agrargemeinschaftlichen Grundstücken ge-
meinschaftlidie Nutzungsredite aller Mitglieder 
bestehen, muß ;bei,. beabsichtigten Veräußerun
gen, Belastungen und Teilungen (hierunter fallen 
auch Grundteilungeri im Sinne der baupolizei-
licheri Vorschriften) dieser Grundstücke vorge
sorgt sein, daß durch diese Maßnahmen den Mit
gliedern keine Nachteile erwachsen. 

§ 18 des Flurverf assungs-Grundsatzgesetzes 
sieht daher für solche Vorhaben die Genehmi
gung der Agrarbehörde vbr, überläßt die Fest
legung der Voraussetzungen für die Erteilung 
dieser Genehmigung aber "der -Ausführungsge
setzgebung. Die. entsprechenden Bestimmungen 
enthält der Abs. 2.,.. 

v 

Zu § 37: ' 

• Die Bestimriiurigen der Abs, 1 bis 3 sind im § 17 
Abs.•',2 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 
grundgelegt und tragen der Erwägung Rechnung, 
daß das liegenschaftsgebundene Anteilsrecht 

• _ einen untrennbaren Bestandteü der Stämmsitz
liegenschaft .bildet. Eine Absohderung ist nur 
mit BewiUigung der Agrarbehörde möglidi. Die 

'Normierung der Voraussetzungen für die Ertei
lung" dieser Genehmigung ist der Ausführungs
gesetzgebung überiassen. Demgemäß wurde in 
den Abs. 2 und 3 vorgesehen, daß die Genehmi-

" gurig zu erteilen ist, wenn'entweder die Agrar-
geraeinschaft das Anteilsrecht erwirbt (Abs. 2 
litr-a) oder wirtschaftliche Erwägungen nidit da
gegen sprechen (Abs. 2 Ut b). Die vor allem eine 
Genehmigung rechtfertigenden wirtschaftlichen 
Erwägungen sind im Abs, 3 aufgezeigt. 

- Abs. 4 führt .§.17 Abs. 3 'des Flurverfassungs-
Grundsatzgesetzes über die Teilung von Stamm-
sitzUegenschaften aus. Mit Ausnahme des drit
ten. Satzes, der die erforderliche Genehmigung 
der. Agrarbehörde an die Voraussetzung bindet, 
daß die Teilung' den -wirtschaftlichen Bedürfnis-

' sen', der zu- bildenden Llegenschaftsteile riicht 
widerspricht, werdeh die eirisdilägigen - Grund
satzbestimmungen übernoraraen. 

Zu § 38: . . . 

Auch für die Übertragung persönlicher (walzen
der) Anteilsrechte durch Rechtsgeschäfte unter 
Lebenden wird die Genehraigung der Agrarbe
hörde als erforderlich festgelegt. Die Genehmi-
gung ist'ZU erteilen, .wenn durch die" Übertra
gung die Wirtschaftsführung' und Verwaltung 
der Agrargemeinschaft nicht ersdiwert'wird. 

Zu § 39: 

Abs. 1 übernimmt' § 19 des Flurve rfas sungs-
.- Grundsatzgesetzes,- wonach ; die - Ordnung ' der 

rechüichen und wirtschaftlichen 'Voraussetzun
gen bei agrargemeinschaftlichen Gmndstücken 
entweder durdi Teilung oder durch Regulierung 
erfolgen kann. - \ . 

Auch die-Bestimmung des Abs. 2 ist im Flurver-
fassungs-Grundsatzgesetz (§ 34 Abs,- 1), bereits 
vorweg genommen. • • ' • 

2. A b s c h n i t t 

Teilung -. 

Zu § 40: 

' Dieser-Paragraph entspricht dem § 20 des Flur-
• verfassungs-Grundsatzgesetzes. Unter Teilung 

ist ira Regelfalle die Auflösung des agrargemein
schaftlichen Grundbesitzes und die Aufteilung 
desselben auf' die Mitglieder der Agrargemein-: 

- schaft, die an den Teilflächen das Eigentum ,er-
langen, zu verstehen. Die Teilung kann eine 
Generalteilung, die zunächst einmal im jCroßen 
die durch ,historische Gegebenheiten zuineist ent
standenen gemeinschaftlichen Besitz- ünd Be
nutzungsverhältnisse auflösen soü (Abs. 2), so
wie eine Spezialteilung sein, die Eirizeleigerituiri 
entweder für alle (Abs. 3 Ut. a) oder einzelne 
Mitglieder der Agrargemeinschaft (Abs. 3 Ut b) 

. schafft, ' 

Eine Spezialteilung kann auch ohne vorherige 
Generalteilung durchgeführt werden (Abs. 4). 

Zu § 41: ( . 

, Dieser Paragraph entspricht dem § 29 des Flur
verf assungs-Grundsatzgesetzes und umschreibt 
die wirtschaf tlichen Voraussetzungen, unter 
denen eine Teilung nur zulässig ist.. 

Zu § 42: , • • 

Rechtliche Voraussetzung für die ^ Einleitimg 
eines Teilungsverfahrens ist gemäß Abs. l..ein 
entsprechender Antrag^ j • 

Der Antrag auf Generalteilung kann vori jeder 
der im § 40 Abs. 2 des Gesetzentwurfes, genann
ten Parteien gestellt werden;, diese Bestimmung 
entsphcht § 30 Abs, 1 des Flurverfassungs-
Grundsatzgesetzes. 

, Das Spezialteilungsverfahren gemäß § 40 Abs. 3 
. Ut, a (Auflösung der Agrargemeinschaft) setzt 

hingegen den Antrag von mehr als der. Hälfte 
der Mitglieder einer Agrargemeinsdiaft voraus. 
Darait soll verhindert werden, daß einzelne Mit
glieder gegen den Willen der Mehrheit die Eiri-
leitung des Verfahrens auf, Spezialteilung • aus
lösen können (Abs. 3). } . ' 1 , 

Ein Antrag auf Spezialteilung gemäß § 40 Abs. 3 
lit, b (Ausscheiden einzelner MitgUeder unter 
Aufrechterhaltung der Gemeinschaft) bedarf^der 
Zustimmung der Agrargemeinschaft (Abs-' 4), 
Hiezu wird bemerkt, daß diese im TRLG. als 

- Singularteilung bezeichnete Ausscheiduiig ; ein
zelner Mitglieder nach der geltenderi Rechtslage 
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Überhaupt nicht „provoziert" (beantragt) werden 
kann, sondem allenfalls höchstens im ordent
lichen Rechtswege durchsetzbar ist. 

Ergänzend zu den Bestimmungen der Abs. 3 
und 4 erhalten die Abs. 5 und 6 Sonderregelun
gen hinsichtlich der Antragstellung für den Fall, 
daß ein Anteilsrecht mehreren Personen ge
meinsara zukommt. 

Zu S 43: 

Bei VorUegen der lechtlichen Voraussetzungen 
(§ 42 des Gesetzentwurfes) hat die Agrarbehörde 
das Teilungsverfahren einzuleiten (Abs. 1). Im 
Zuge des Ermittlungsverfahrens ist vor allem zu 
prüfen, ob die wirtschaftlichen Voraussetzungen 
für eine Teilung (§ 41 des Gesetzentwurfes) ge
geben sind. Ist dies nicht der Fall, so ist das 
Teilungsverfahren, unabhängig davon, in wel
chem Stadium, es sich gerade befindet, einzu
stellen und der Antrag auf Teilung abzuweisen 
(§ 56 Abs. r des. Gesetzentwurfes). 

Im Einleitungsbescheid, ist das TeÜungsgebiet 
~ zu umsdireiben (Abs. 2). 

Zur Bestimmung des, Abs, 3 wird auf die bezüg
lichen Ausführungen zu § 3 des Gesetzentwurfes 
hingewiesen. 

Zu § 44: 

Diese Bestiraraungen entsprechen dem § 22 des 
Flurverfassungs-Gmndsatzgesetzes. Jede Partei 
hat nadi Maßgabe ihres Anteiles einen Anspmch 
auf vollen Gegenwert,, der von allen Liegen-
und Vermögenschaften, die vom Verfahren er
faßt -w êrden, nach dem Anteilsverhältnis der 
Partei zu berechnen ist. Von Geldausgleichen 
für unerhebliche Verschiedenheiten abgesehen, 
ist der Anspruch in Gmnd und Boden abzufin
den. Für Gemeinden gilt außerdem die Sonder
regelung des Abs. 2. 

überdies sind die Bestimmüngen des § 20 Abs. 1 
bis 3 des Gesetzentwurfes sinngemäß anzuwen
den. ., • . 

Zu $ 45: 
Dieser Paragraph übernimmt die Bestimmung 
des § 24 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 
und regelt den Ubergang in die neue'n Rechts-

• Verhältnisse hinsichtlich der Ansprüche dritter 
Personen. 

Zu 5 46: 

Diese Bestimmung enthält eine ^Zusammenfas
sung der wesentlichen Aufgaben der Agrarbe
hörde im Zuge des Teilungsverfahrens. 

Zu § 47: , 

Gemäß § 38 des Flurverfassungs-Grundsatzge-
setzes «steht der Behörde bei Durchfühmng des 
Verfahrens ein Aussdiuß, der Parteien in wirt

schaftlichen Fragen zur, Seite. Das Nähere be
stimmt die Landesgesetzgebung, Diesem Aus
schuß steht ein Berufungsrecht nicht zu. Die Be
hörde ist an die Beschlüsse dieses Aussdiusses 
nicht gebunden." Diese Grundsatzbestimmungen 
werden hinsiditlidi des Teilungsverfahrens im 
§ 47 des Gesetzentwurfes ausgeführt. Die Be
stimniungen über den Ausschuß der Parteien 
sind im übrigen weitgehend den Bestimmungen 
über den Ausschuß der Zusammenlegungsge
meinschaft (§ 8 des Gesetzentwurfes) nadigebil-
det. 

Zil § 48: . 

Die Agrarbehörde hat gemäß Abs. 1 zunächst 
das Teilungsgebiet festzustellen und wenn nötig 
zu vermarken (§.31 des Flurverfassungs-Grund-
satzgesetzes). 

Näch'Abs; 2 hat die Agrarbehörde im Spezial
teilungsverfahren das gesamte Vermögen der 
Agrargemeinschaft zu erfassen. 

Gegebenenfalls sind auf, Antrag der Eigentümer 
auch im Einzeleigentura befindliche Grundstücke 
(Sondereigentum), wenn dies für die Teilung 
von Vorteil ist, in das Verfahren einzubeziehen 
(Abs. 3). 

Im Abs. 4 knüpft das Gesetz an eine schon zur 
Zeit der. Entstehung der Rahmengesetze 1883 
erhobene Forderung an, daß mit einer Teilung 
möglichst eine Flurbereinigung zu verbinden sei. 
Im einzelnen Fall wird die Agrarbehörde daher 
zu prüfen haben, ob mit der beantragten Teilung 
gleichzeitig auch eine Flurbereinigung im Sinne 
der §§ 28 bis 30 verbunden werden kann. _ 

Zu § 49: 

Die Agrarbehörde hat die Parteien des Verfah
rens imd die Art ihres die Parteistellung be
gründenden Rechtes festzustellen (§ 31 Abs. 1 
des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes) und in 
einera Verzeichnis festzuhalten, das als Bescheid 
gilt und gemäß § 7 Abs. 2 AgrVG. 1950 aufzu
legen ist. Ira Interesse einer Vereinfachung und 
Beschleunigung des Verfahrens kann aber auch 
so vorgegangen werden, daß dieses Verzeichnis 
der Parteien nicht gesondert, sondern erst ge-

. meinsam mit dem Verzeichnis der Anteilsrechte 
(§ 55 des Gesetzentwurfes) zur Auflage korarat 
(Abs. 1). , 

Im Falle des Abs. 2 ist das Verzeichnis der I^är-
teien in den Teilungsplan aufzunehmen. -

Zu § 50: 

Diese Bestimmung stützt sich auf § 27 des Flur
ve rfassungs-Grundsatzgesetzes. Nach Abs. 1 
sind Gegenleistungen für die Benutzung gemein
schaftlicher Grundstücke festzustellen und nadi 
dem kapitalisierten Wert der auf ein Jahr ent-
faüenden Gegenleistung zu bewerten. Mangels 
eines Übereinkommens oder urkundlich nach-

' weislicher Rechtstitel sind diesem Bewertungs-
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vqrgang die Verhältnisse in den der'Verf ahrens-
. einleitung vorangegangenen'letzten zehn Jahren 

; zugrunde zu legen. Damit soll' erreicht werden, 
daß Gegenleistungen, die' wiederum nur äus der 
historischen Entwicklung der agrargemeinschaft-

- ' , lidien Grundstücke zii verstehen sinci, nicht auf 
^ - nahezu „vor unvordenklichen Zeiten" entstan

dene Umstände gegründet' werderi,'. 

Abs. 2 legt fest daß die, Gegenleistungen über 
-Verlangen der Anspruchsberechtigten in Geld 
oder Grund abzulösen sind. Die Ablösungsart' 
ist von der Agrarbehörde zu bestimmen, wobei 

.. auf eine möglichst zweckmäßige Gestaltung der 
künftigen Besitz- und Bewirtschaftungsverhält-

- ,nisse ,an den zu teilenden Girundstücken Rück-
" sieht, zu hehmeri ist. . ' . ,„ \- ' , 

- ; Indiesem Zusammenhang wird nochmals auf die 
Bestiriiriiurig-des § 47 des-Gesetzentwurfes über 
den.'Ausschuß der'Parteien^verwieseri, der den 

• Parteien, die • Arispruch' auf Gegenleistungen 
, haben, einen Sitz im Ausschuß-der Parteien ein

räumt. Durch- entsprechende' Absprachen wird 
claher. eine beiden Seiten,-dienliche 'Regelung 
häufig wöhl rauch ".einvernehmlich zu erreichen 

• sein. - ", . •• . ', ••' 

Zu § 51: . , . 

HinsichtUdi der •',Bewertung der Gruri'dstücke 
. gelten sinngemäß die gleichen -Vorschriften wie 
. 4m Zusamirienlegungsverfähren; siehe dazu § 31 

Abs: ' 1 des FIurverfassungs-Grundsatzgesetzes. 

Zli § 52: „; . . -. 

,;,Voraus setz ung der Ermittliing der Abfindungen 
• bildet zunächst die -'Feststeilurig der Anteils

rechte.der Parteien (siehe § 31'Abs.. fdes Flur--
•..verfassungs-Grundsatzgesetzes).-. 

Zu Abs, 3 wird bemerkt,, daß unter Haus- und 
. - Gutsbedärf. der Bedarf an Weide, Streu, Gras', 

• Nutzholz, Brennholz, Torf, "Sand, Sdiotter'u, dgl. 
• Zll verstehen ist '' '' ' ' ,̂  

zu'§: 53: " •-' \ } • • ' ' '• , • 
• Bei' der Bewertung der Anteilsrechte ist zu be-
' rücksichtigen, daß der Wert der Anteilsrechte 
dem_ Gesamtwert • der agrargemeinschaftlichen 
Grundstucke und des" sonstigen" gemeinscha.ft-

" liehen Vermögens zu entsprechen hat.. Jeden
falls kann der Wert , der Anteilsrechte nicht 

• durch • eine -Kapitalisierung der 'Nutzungen -.er--
T mittelt werden. Sind Waldgrundstücke vorhan;' 
- den,-so ist je nadi deren-Wert (der Waldweft 

kann wegen des variablen Bestandeswertes -oft 
schwanken) - ein Zuschlag 'oder A.bstrich vorzu-

- nehrrien. Diese.' Feststellungen' sind schon in 
^-'diesem. Verfahrerisstadium erforderlich, • da im 
' Regelfälle anschließend das -Verzeichnis der An-
. teilsrechte (§ 55 des Entwurfes) zu erlassen ist, 
gegen das Berufung erhoben werden kann.* 

Zu. §54: 

Dieser . Paragraph regelt jene Fälle, in denen 
trotz Teilung, emzelne ,Nutzungsrechte fortbe

stehen. Eine derartige Regelung kann'-nur, über 
'Antrag von Anteilsberechtigten ' getroffen' wer
den. Personen', denen Gegenleistungen .zustehen, 
sind nicht antragslegitimiert. ' 

_Geniäß § 28 des,, FlurverfassungsrGruridsatzge-
setzes_'sind ̂  diese Regelungen der Ausführungs
gesetzgebung überlassen, ; , I 

Zu § 55; ' . . ' . ' -

• Das; Verzeichriis der Anteilsrechte ist ein Be-
•. sdieid, der, aüsgenorrimen den Fall des/Alas; .4, 

' nadi '§ 7 Abs. 2 AgrVG. 1950 gesondert äufzu-
. .legen" ist; :' -

Zu § 56: ' 

Die Frage, ob die wirtschaftlichen Voraussetzun-;. 
geri für eine Teilung,̂  {§ 41 des .Gesetzeritwurfes) 

• ^ vorliegen, käiin oft erst nach umfangreichen Er--' 
hebungen entschieden werden.', Ergibt sich im 

. Zuge; des Eirmittlungsverfahrens ,die Unzulässig
keit der Teilung im" Sinnedes §'41i so hat.die 

- Agrarbehörde das Teilungsverfahren einzustel-
• - -len*' und den Antrag - .auf Teilurig abzijweisen , 

(Abs. 1)-, In diesem Falle-ist aber immer gemäß -. ' 
Abs. 2 zu prüfen, ob.nicht von Amts "̂wegen ein 

. .-.iRegulierungsv'erfahren einzuleiten .ist; ' siehe 
, dazu § 28 Abs.:l des Flurverfassungs-Grundsatz-

• gesetzes;.,-' • - . - : ^ _ ̂  • , 
V 

Zu § 57: 

Im Zuge , eines Teilungsverfahreris' jkann in 
gleicher Weise . wie bei Zusammenlegungen 
(§16 Abs. 1 des Gesetzentwurfes) die.Errichtung, -
gemeinsamer Anlagen erforderhch sein; siehe 
dazu § 32 des Flurverfas sung s-Grundsatzge-, 

' setzes. Hinsichtlich solcher .gemeinsariier-' Anla-
- gen gelten im "wesentlichen die einschlägigen 
, Bestirnmurigen-des 1, Hauptstückes. sinngemäß. 
-Gemeinsame Maßnahmen sirid -im Teilungsver-' 

- fahren-nicht vorgesehen., '*• 

Zu § 58: ^ 

Dieser Paragraph übernimrrit im Abs. 1 den"§ '26' 
* .des. Flurverf assungs-Grundsatzgesetzes.; Entge-, 

•• I genden einsdilägigen Eestimmungen Jim. Falle 
der Zusammerilegung (§ 24 des Gesetzentwurfes) 
wird hier an der bisher geübten Vo rg arigs wei sCj 
Grunddienstbarkeiten nicht generell, j sondbrn • 
nur' im FaUe ihrer Entbehrlichkeit aufzuheben, 

•' festgehalten, " , : • , ! . „ j ' . - ,• 

Nach Abs. 2 können erforderlichenfalls Grund-
" dienstbarkeiten auch neu begründet werden. 

Zu § 59: 

Damit wird'. § 25 des Flurve rfas sungs-Grunds atz-
• gesetzes übernommen. , 

Zu § 60: .. .. _ 

Dieser Paragraph' enthält die, erforderlichen Be
stimmungen über die' Abfindungsberechnüng. 
und den Abfindungsausweis. . ^ 
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Zu § 61: , . 

• Dieser' Paragraph enthält, eine Sonderbestim-
. müng iür den Fall einer Spezialteilung gemäß 

§ 40 Abs. 3 Ut b des Gesetzentwurfes (Ausschei
den einzelner Mitglieder der Agrargemeinschaft 

- unter ^ Aufrechterhaitung • der Gemeinschaft 
zwischen den übrigen Mitgliedern), Demnach ist 
iri diesem Falle von der Agrarbehörde zunächst 
jeüenialls ein "Übereinkommen zwischen den 

. ausscheidenden , Mitgliedern, und deri iri der 
Agrargemeinschaft - verbleibenden Mitgliedern 
anzustreben. Kommt ein solches Ubeieinköm-

'men zustände, so ist.es der Spezialteilung zu
grunde, zu legen. Andernfaiis ist das Verfahren 
— so wie jedes andere Teilungsverfahren ^ 
nach den maßgeblichen Bestimmungen des 
2. Abschnittes des II) Hauptstückes durdizutüh-

• _ren. ' . .- . • . r , . ,. " 

Zu § 62: - - , 

Hinsichtlich der vorläufigen Übernahme der Ab-
- findungsgrundstücke und-der Auszahlung vor

iäufiger Geldabfindungen und Geldausgleiche, 
die' auch- im .Teilungsverfahren' möglich sein 

,sollen, gelten die einschlägigen Bes-timraungen 
^ für das Zusäiriirienlegung sver fahren (§. 22 des 

, . Gesetzentwurfes) sinngemäß; siehe dazu § .31 
Abs. 1 ,, des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes. 

Zu § 63: • 

Auf Grund des Ergebnisses des Ermittlungsver
fahrens hat die -Agrarbehörde den Teilungsplan 
zu-erlassen .{Abs.; 1). , ' , 

' Abs. 2 umschreibt taxativ den Inhalt des Tei-
^ lungsplanes.' . ' • - -

Hinsichtlich des.Abs. 3 gelten die Ausführungen 
im letzten Absatz der Erläuternden Bemerkun
gen zu § 21. sinngemäß. 

' • • ( . • 
Zu § 64: 

Diese Bestimiriung erweist sidi als erforderlich, 
um bei einer Änderung der Anteilsrechte ein 
reibungsloses Funktionieren der 'aufrecht blei
benden Agrargemeinsdiaft sicherzustellen. 

Zu § 65: . 

Dieser Paragraph übernimmt entsprechend. der 
bezüglichen Bestimmung des § 32 des Flur-yer-
fassungs-Grundsatzgesetzes die' Bestimmungen 
des §̂  14 Äbs, 2 und des § 20 Abs. 5 des Gesetz-, 
entwurfes, und zwar angepaßt an das Teilungs-

• verfahren. . . ' 

Zu § 66: . 

Hiezu kann —• im HinbUck auf § 31 Abs.' 1 des 
Flurverfassungs-Gmndsatzgesetzes — auf die 
Ausführungen zu § 26 des Gesetzentwurfes ver
wiesen .werden. • - . . 

. 3. A b s c h n i t t ' ; 

Regulierung-der gemeinsehaf tli cheii Nutzungs-, urid 
; Verwaltungsrechte 

Zu § 67: / 

"Diese einleitenden Bestimmungen entsprechen 
" dem, § 21 cies Flurverfassurigs-Gruridsatzge-

•setzes. •" . • • • ' ' . -

Zu § 68: 

Gemäß.§ 3p Abs. 2 des Flurverfassungs-Grund-
satzgesetzes kann^ die Regulierung der auf 
agrargemeinschaftliche Gründstücke bezüglichen 
Benützungs- und Verwaltungsrechte entweder 
von Amts wegen oder auf Parteiantrag statt
finden-,, Abs.' 3 bestimmt ergänzend dazu, daß . 
das Reguliemngsverfahren. bei Zutreffen der 
wirtsdiaftlichen' Voraussetzurigen auf Antrag 
einzuleiten ist, wenn mindestens ein Viertel der 
gemeinschaftlich Nutzungsberechtigten den An-'» 
trag einbringt . . 

Nach §• 28 Abs, 1 des Flurverfassurigs-Grund-'* 
satzgesetzes" bestimmt die Landesgesetzgebung 

. u. ,a,, unter welchen wirtschaftlichen und recht
lichen Voraussetzlingen ,; das • ReguUerungsyer-
fahren auf Antrag' der Nutzungsberechtigten 

'"'dder'von Amts wegen eingeleitet werden kann 
und iri weldien Fällen es einzuleiten ist, , ' . 

. Diese Grundsatzbesüramungen werden in den 
Abs- 1 bis 4 ausgeführt \ 

Im Einleitungsbescheid sind die agrargemein
schaftlichen .Grundstücke, die Gegenstand des 
Verfahrens sind, anzuführen (Abs. 5). 

Hinsichtlich der, Bestimmungen des Abs. 6 ist 
wiedemm auf die bezüglichen Ausführungen "zu 
§.3 des Gesetzeritwiirfes zu verweisen. 

Abs. 7 schließlich verpflichtet die Agrarbehörde, 
die rait einer Regulierung angestrebte Ziel
setzung, gegebenenfalls außerhalb .eines Regu
lierungsverfahrens herbeizuführen. ^ , 

Zu § 69: . , , . ' , 

Die Abs, 1 urid'2 übernehmen die Bestimmungen 
des '§ 23 Abs.' 1 und 3 des Flurve rfas sungs-

. Grundsatzgesetzes. . ' • 

Die Abs. 3 und 4 enthalten ergänzende Rege-
\ ,lungen.,Im ,besonderen sieht Abs. 4 eine Geld-

abftndung für den Fall vor, daß im Interesse der 
Erhaltung, der Ertragsfähigkeit des agrargemein-

- schaftlichen Grundes Nutzungsrechte einzelner 
Parteien .unverhältnismäßig vermindert werden 
müssen, ohne daß ein Ausgleich in Nutzungs
rechten möglich ist, sowie für den Fall, daß ein
zelne Parteien von bestimmten Nutzungen aus
geschlossen werden niüssen., 

Zu den §§ 70 Ms 73: 

Diese Paragraphen entsprechen sinngemäß den 
§§.46 bis 49 des vorliegenden Gesetzentwurfes.! 
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Zu J 74: s,. . . 

Auf. § ̂ 50 des Gesetzentwurfes ist hinzuweisen. 
V ''. Abs. 2- fuhrt •'die ./bezüglidie Grundsatzbestim-
, • mung des" §. 27 des FIurverfassungs-Gruridsatz-

gesetzes aus, • • ' ' 

Zu §'\75:/ \ . ^ ^ 

' }; Dieser , Paragraph führt die - einschlägigen Be
stimmungen des § ,31 Abs. 2' des Flurverfas-
sungs-Grun'dsatzgesetzes aus.'• • ' 

Zu § 76: - " " . ^ .; • , ' - : 
Diese "Bestimmung regelt in Ausführung des §23 

• '" Abs. 2 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes 
die Feststellung.der'Ariteihrechte, . , 

iZii den §§ 77 uiid78: :̂ ; . 

• " •: Qie- 3e-werturig der.--Anteiisrechte im Regulie- . 
;' •rungsverfahren,(§ 77) kann nur.unter Zugrunde-

• hegung -..des. -Ertragswertes ^ der .jeweiligen 
Nutzungsrechte,>..bezpgeri'-auf den nadihaltigen 
Natufa'lertrag unddie zulässige Nutzung, effol-

,"gen (Abs; 2),- .weil die :Regulierung nur die Re-
• gelüng. dei: Nutzungsrechte .'zum'Inhalt hat und^ 

dadurdi das, Anteilsrectit am Vermögen ' der 
Agrargemeinschaft'nicht: berührt wird, ^ . 

""• Im übrigeri.ist zu den'§§ 77 und 78, aüf die Aus-
Vfühfurigeri zuderi- §§ 53; und 55 zu verweisem 

Zu den §§ 79 bis 81: ; 
Diese Paragraphen eritspredien - sinngemäß den 

, §§ 57- 59' und 62 des Vorliegenden" Gesetzent-
..;.würfes.'- ' , -. - - '.'^, -,' 

;Zu § B2:,;.,^l,;-V ' s ' ^ - - • V ' ^ ' / ' 
Geniäß •-§ 31 'Abs,' 2 des.'Flurverfassurigs-Gründ-

.•" '̂satzgesetzes sind bei-der Regulierung u. a. „Ver-
' waltüngssatzungen • aufzüsteüen. Iri'" deri Ver-

'waltungssatztingen ist für die Agrargemeinschaft 
/Seine Tkörperschaftlich'e Verfassung vorzusehen. 
''•Von der. AufsteUung vcinVerwaltiüigssatzurigen 

" 'r kanri :abgegangeri -werden, >venn die Zahl der an-
'teiisberechügten' Liegenschaften Vweniger' als 

r ' ' fünf'beträgt" ' ' ' ' ' / ; . " ; ' 

' .. Die , 'erforderlichen Ausführungsbestimmungen 
; -enthält §'.82 des .Gesetzentwurfes.;̂  • 

Zünden §§ 83 und 84: ' . * [/• 

Gemäß § .3r'Ab&.:2 des-Flurverfassungs-Grund-
' % satzgesetzes sind bei "Regulierungen auch Wirt-

schaftspläne^aufzustellen; Die §§'̂ 83 uiid 84 ent-
, halten die^ erforderiichen Regelungen. ' ' • -

Zu deri §§,85 und 86: r ' - / [ ' ^ ; 

. Die-Ausführungen zu;^den-§§ 63 und 65 des Ge
setzentwurfes gelten sinngemäß;. - i ... 

'Zu § 87:; „:/^-. • ' ':-^''-' ' 

Hiezu kanri''-7:̂  im"'Hiriblidc auf-§,31 Abs^'1 des 
; ' Flurverfassurigs-Gmndsatzgesetzes — auf' die 

Ausführungen zu § 26 des Gesetzentwurfes ver-^ 
wiesen -werden. ' •. ' '-'^ •\ 

Zu § 88: '. • , 

. Diesen Bestimmungen liegt die Erwägung zu
grunde, erforderlichenfalls die Abänderung von 

; ' Regulierungsplänen, Wirtschaftsplänenj -̂'Wald--
' ünd Weideordnurigen sowie Verwal tungs satzun-

",, gen -.auch ohrie neues" Regulierungsverfahren 
verfügen zu können. ^ 

II I . HAUPTSTÜCK 

; Dieses-Hauptstück faßt alle jene'Ve'rfahrerisbe-
^Stimmungen zusammen, die für das Zusamm'enle-. 
gungs-, Flurbereinigungs-, Teilungs- undjRegulie-
rungsverfahren gemeinsam gelten, überdies werden 
darin die^ erforderlichen Straf-; Übergangs-, und 
.Schlußbestimmungen g e t r o f f e n . , ' .'' 

Zu § 89:. ' •„•• 
• . Dieser.Paragraph enthält die,in den §§<.9, 13 undj 

37 des Flurverfassungs-GrundsatzgesetzeS/ ^-voir-' 
/ gezeichneten Bestimmungen über die' Partei

stellung. -. _ '• ' ' 

Zu § 90: ". • 

: ; ' Abs! 1 entspricht dem § 39 des plur-verfassungs-
> Grundsatzgesetzes; damit wird bewirkt, daß im 

Interesse eines zügigen . Vorans ehre itens des ' 
Verfahrens das Verfahreri, soweit es sich um die 
Gültigkeit'von Parteienerklärtmgen und Ver
gleichen handelt, durch die. Einholung|.von Zu-. 
Stimmungen und Genehmigtingen sonstiger Be-. 
hörden oder dritter Personeri .nidit • verzögert 
-wird.'- ,' ' . "' "'".-'"" ,„• ••; v'.. 

Der Abs. 2 ist in den Bestimmungen des' § .40 
des Flurveffassungs.-GrundsatzgesetzeV vorge-' 
zeichnet und hat gleichfalls die Vermeidung von" 
Verzögerungen des Verfahrens züm Ziel. Der' 
Abs. 3, entspricht §, 41. des Flurverfassungs-

. Grundsatzgesetzes. ' • / . 

Abs. 4 nimmt auf die Parteienübereinkc)mm:en in-
Angelegenheiten nach dem I I . Hauptstiick Bezug -
und legt, fest, daß diese Ubereinkommeri •wegen 
ihrer ällfälligen Bedeutung in wirtschaftlicher, ' 
landeskultureller oder . verfahrensökonömischer. 
Hinsicht einer Genehmigung durch die 
hörde bedürfen. " • ' - - , - r 

Agrarbe-

Zü'§ 91: -.' • -.y ;. ' ;-•r ' -'̂  . 
\ .Diese Bestimniungen führen §,42 des Flurverfas-

sungs-Grundsatzgesetzes aus. Ihneri liegt die Er-
wägung zugrunde,-daß _es-im Zuge von "Verfah
ren nadi diesem Gesetz mitunter geboten sein 

• wirci, zum Übergang in die'neue-.Flurge&taltuiig 
Verfügungen, wie etwa über die Aberntung der̂  

• einem anderen Eigentümer zuzuteilenden Grund-
. stücke oder über die vorläufige Einräurriunig 
. einer Dienstbarkeit bis zu einer andefen Rege-

• , lung, zu treffen. . 
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Zu § 92: 

Im § 1 des "yeritiessungsges'etzes, 
BGBl. Nr. 306/1968, wurden die Aufgaben der 
Landvermessung neu festgelegt. Da die Maßnah
men der Flurverfassung, insbesondere die . Zu
sammenlegung, die Durchführung von Vermes
sungen erforderlich machen,- ist das technische 
Personal def Agrarbehürden erster Instanz mit 
diesen Arbeiten stets befaßt gewesen urid daher 
entsprechend eingeschult und ausgerüstet. Die 
Bestimmung, wonach die Agrarbehörden weiter
hin zur Durchführung notwendiger Vermessun
gen zuständig bleiben, ist daher im Interesse 
einer Fortführung der Maßnahmen der Flurver
fassung in vermessungs technischer Hinsicht wie 
bisher zweckmäßig und stellt auch für die Bun
desvermessungsämter eine.Erleichtei'ung dar. 

Zu § 93: 

Dieser Paragraph umschreibt die Befugnisse der 
Organe der Agrarbehörde, die diesen einge
räumt werden müssen, um die Vorbereitung und 
Durchführung eines Verfahrens nach dera.vor
liegenden Gesetzentwurf überhaupt erst zu er
möglichen. Auf die' zu- berücksichtigenden In
teressen des Bundes wurde Bedadit genommen. -

Zu § 94: 

Dieser Paragraph übernimmt § 43 des Flurver-
f assungs-Grundsatzgesetzes. 

Zu § 95: , 

Diese Bestimmung ist erforderlich, weil an
sonsten wegen der durch' die Anhängigkeit, von 
Verfahren nach diesem Gesetz sich ergebenden 
Unsicherheit über die. Besitzverhältnisse jeg
licher Grundverkehr unterbunden wäre. 

Zu § 96: 

Dieser Paragraph übernimmt die Bestimmungen 
des § 44 des Flurverfassüngs-Grundsatzgesetzes. 

Zu § 97: 

111'diesem Paragraphen, werden die Bestimmun
gen des § 45 des FIurverfassungs-Gründsatzge-
setzes übernommen. -

Ergänzend ist dazu festzuhalten, dali die Zustän
digkeit der Agrarbehörde gemäß § 97 Abs, 2 des 
Gesetzentwurfes, durch Bescheid auszusprechen, 
daß eine Eintragung im Grundbuch mit der Zu
sammenlegung, Flurbereinigung, Teilung oder 
Regulierung urivereinbar ist; nicht aiich solche 
Eintragungen erfassen kann-, die in den Redits-

" , Vorschriften zwingend vorgesehen sind, die die 
' im' § 102 Abs. 4 Ut. c bis e angeführten Ange-

• legeiiheiten regeln. 

Zu § 98: 

Dieser Paragraph entspricht § 46 des Flurveffas-
sungs-Grundsatzgesetzes-. • 

Zu § 99: 
In den Abs. l und 2 werden die Bestimmungen 
des § 47 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes , 

, übernommen. , . . 
Der Abs, 3 entspricht der Bestimmung des § 12. ,: 
Abs. 2 des' Flurverf assungs-Grundsatzgesetzes. 
Die Abs. 4 und 5 enthalten die damit ira Zusam- -
menhang erforderlichen Regelungen, 

' ' - 1. - • 

Zu § 100: 
Dieser Paragraph übernimmt ' die Bestimmung 
des § 48 des Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes. 

Zu § 101: 
Abs. l normiert, daß Verordnungen der Agrar-

• behörde im Zusammenlegungsverfahren in der 
Amtlichen Linzer Zeitung kundzumachen sind. 
Die Abs. 2 und 3 führen die einschlägigen Be
stimmungen des § 34 Abs. 1 des Flurverfassungs-
Grundsatzgesetzes aus. • . 

- Da gemäß § 102 Abs, 1 des Gesetzentwurfes die 
Agrarbehörde während [ eines Zusammenle
gungs-, Flurbereinigungs-, Teilungs- oder Regu-
lierungsverfahrens auch in Angelegenheiten 
tätig wird, die riicht soldie der Bodenreform 
sind, ist es unerläßlich, daß von einschlägigen 

• rechtskräftigen Entscheidungen der Agrarbe
hörde die sonst zuständigen Verwaltungsbehör
den in Kenntnis gesetzt werden (Abs. 4), zumal 
solche rechtskräftige Entscheidungen im Regel
falle auch 'nach Abschluß des Agrarverfahrens 
rechtlich reievant bleiben. 

Zu § 102: 
Die Abs. 1 bis'3 und Abs. 4 lit, a bis c überneh-, 
men die Bestimmungen des § 34'Abs, 3 bis 6 des • 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetzes. 

, § 34 Abs. 7 des Flurverfassungs-Gru'ndsatzge-
setzes überläßt .es darüber hinaus der Landesge
setzgebung, „Angelegenheiten, die der Gesetz-

, gebung nach, Landessache sind, von' der Zustän
digkeit der . ' Agrarbehörden auszuschließen", 
Darauf gründen sich die Bestimmungen des § 102 

. Abs. 4 ,lit. d und e des vorliegenden Gesetzent
wurfes'. Ergänzend ist dazü hinsichtlich der An
gelegenheiten des Bauredites, der örtlichen 
Raumordnung, des Flurschutzes und der Ver
waltung- der Verkehrsfiächen der Gemeinde-
noch auf die einschlägigen, Bestimrriungen des 

. Ar t 118 B-VG. 1929 über den eigenen Wirkungs
bereich der Gemeinde zu verweisen. - , ' 
Ergänzend ist noch zu bemerken, daß die Zu
ständigkeit der Agrarbehörde gemäß Abs, 1 audi 

, die Entscheidung in den . in Frage kommenden 
Angelegenheiten des Privätrechtes umfaßt. Im 
besonderen hat die Agrarbehörde daher auch in 

-sinngemäßer Anwendung der Bestiraraungen des 
ABGB. über alle Schadenersatzansprüche, die ir i i ' 

" Zuge eines Verfahrens nach dem' Gesetzentwurf 
auftreten, zu entscheiden. 

Zu § 103: 
Diese Bestinimungen führen § 35 des Flurver-
f assungs-Grundsatzgesetzes aus. A.bs, 1 l i t . d 
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findet seine Begründung darin, daß Zusammen-
^ legungsgenieinschaften oft noch nach Abschluß 

des Verfahrens bis zur Durchführung ihrer Auf
gaben weiterbestehen bleiben und Erhaltungs
gemeinschaften ihre Aufgaben auch nach dem 
Abschlüß des Verfahrens erfüüen müssen. 

Zu § 104: 

Gemäß Art. 118 Abs. 2 letzter Satz B-VG. 1929. 
haben die Gesetze die Angelegenheiten des, 
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde aus-

' drücklich als solche zu bezeichnen. Dieser Be
stimmung trägt § 104 des vorliegenden Gesetz-; 
entwurfes Rechnung. 

Zu § 105: . 

Die Aufnahrae von Strafbestimmungen in das 
Gesetz erweist sich insofern als notwendig, als 
nur auf diese Weise die Durchführung verschie
dener Maßnahmen, die in ihrer weittragenden 

, Bedeutung und Straffheit der geltenden -Rechts
lage [ZLG. bzw. TRLG.) doch fremd sind, mit ge-
sidiert erscheint. 

Pauzenberger 

Obmann 

Zu § 106: 
Die Gebühren- und Abgabenfreiheit war .seit 
jeher ein Vorzug des Agrarverfahrens und ist in 
zahlreichen bundesgesetzlichen Bestimmungen 
(so 2.T B, im Agrarverfahrensgesetz |Und im 
Grunderwerbsteuergesetz) enthalten. Für den 

• Bereich der Landesgesetzgebung soll daher eine 
analoge Rgelung getroffen werden. 

Zu § 107: 

Dieser ' Paragraph enthält die erforderlichen 
Übergangs- und Schlußbestimraungen. 

Der Ausschuß für volkswirtscliaftlidie Angelegen
helten beantragt, der Hohe Landtag möge das bei
gefügte Gesetz über die Regelung der Flurverfas
sung In Oberösterreich (O. ä. Flurverfassungs-Lan
desgesetz — O.ö. FLG.) beschlieOen. 

L i n z , am 13. Juni 1972 

Faldi 

Berichterstatter 
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G e s e t z 

vom 

Uber die Regelung der Flurverfassung In Oberösterreich 
{O. ö. Flurverfassungs-Landesgesetz — O. ö. FLG.) 

Der o. ö. Landtag hat in Ausführung des Ar t 1 des 
Flurverfassungs-Giundsatzgesetzes 1951, 
BGBl. Nr. 103, in der Fassung der Flurverfassungs-
noveUe 1967, BGBl. Nr. 78, beschlossen: 

1. HAUPTSTÜCK 

Zusammenlegung und Flurbereinigung 

1. A b s c h n i t t 

Zusammenlegung land- und forstwirtschaftUdier 
Grundstüdce 

§ 1 

Ziele und Aufgaben der Zusammenlegung 

(i) Im Interesse der Schaffung und Erhaltung einer 
leistungsfähigen Landwirtschaft können die Besitz-, 
Benützungs- und Bewirtschaftungsverhältnisse im 
ländlichen Lebens- und Wirtschaftsraum durch Neu
einteilüng und-Erschließung des land- und forstwirt
schaftlichen Grundbesitzes sowie Ordnung der recht--
liehen und wirtschaftlichen Grundlagen der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe nach zeilgemäßen 
Volks- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
im Wege eines Zusammenlegungsverfahr ens ver
bessert oder neu gestallet werden. 

(a) Zur Erreichung dieser Ziele sind in erster Linie 
die Nachteile abzuwenden, zu mildern oder zu be ,̂ 
heben, die verursacht werden durch 

a) Mängel der Agrarstruktur (wie zum Beispiel zer
splitterter Grundbesitz, ganz oder teilweise ein
geschlossene Grundstücke, ungünsUge Grund
stücksformen, unwirtschaftliche Betriebsgrößen, 
beengte Orts- oder Hoflage, unzulängliche Ver
kehrserschließung, ungünstige Geländeformen', 
ungünstige Wasserverhältnisse) oder 

b) Maßnahmen im allgeraeinen öffentlichen Inter
esse (wie zum Beispiel Errichtung, Änderung 
oder Auflassung von Eisenbahnen, Straßen und 
Wegen, Wasserläufen, Wasserversorgungs-, 
Energieveisorgungs- oder Abwasseranlagen, 
Hochwasser-, Wildbach- oder Lawinenschütz-
bauten. Schulbauten, Sportplätzen, Friedhöfen). 

(s) Land- oder forstwirtschaftliche Grundslücke ira 
Sinne dieses Gesetzes sind Grundstücke, die im 
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.Rahmen eines land- oder forstwirtschaftlichen Bê  
triebes der Erzeugung von Pflanzen, ihreii Bringung 

,oder ihrer Verwertung dienen, eins chl ieiJlich def' 
Wohn-' urid Wirtschaftsgebäude sarat Hofräumen 
sowie Gruridstüdce, die'ohne-erheblichenl Aufwand 
diesen Zwecken zugeführt "werden können. 

§ 2 

'Zusammenlegungsgebiet 

' (i) Die Agrarbehörde hat das Zusammeniegungs
gebiet unter Bedachtnahme auf örtUche oder wift-
schaftlidie , Zusammenhänge so zu begrenzen, daß 
die Ziele und Aufgaben der Zusammenlegung (§ 1) 
möglichst .vollkommen erreicht werden. 

(a) Gegenstand der Zusafnmenlegung sirid alle im 
Zusammerilegungsgebiet liegenden * Grundstücke 
(einbezogene Grundstüdce), Einbezogene Grund
stücke sind entweder 

a) Grundstücke, die der Zusammenlegung unter
zogen werden, das sind land- oder forstwirtschaft-
lidie Gründstucke im Sinne des § l A-bs. 3 sowie 
nicht land- oder forstwirtschaftliche Grundstücke 

. im Sinnendes §' 15 Abs, ,3, oder j 

b) .;Grundstücke'; die im Sirine des § 15 Abs. 4 für 
Grenzänderurigen oder für gemeinsame Anlagen 
in Anspruch genommen werden. 

Einleitung des Verfahrens 

(i) Das Zusammenlegungsverfahren ist von der 
Agrarbehörde von Amts wegen mit Verordnung eiri-
zuleiten.' Vor Einleitung des Verfahrens sind die 
Landwirtschaftskammer für Oberösterreich, die zu
ständige Berghauptmannschaft,, das. -Militärkom
mando Oberösterreich sowie mit Rücksicht auf Be
lange der Raumordnung die 'Oberösterreichische 
Landesregierung und die in Betracht; kommenden 
Gemeinden zu hören. ,, - * • . . 

_(a) In der Verordnung ist das Zusammenlegungs
gebiet entweder dürch Angabe seiner Grenzen odec 
durch -Änfühmrig der einbezogenen Grüncistücke zu 
umschreiben. " , 

• (3) Dem Zusainmeniegurigsverfahren kann ein von 
den Grundeigentümern eines Zusammenlegüngsge
bietes vorbereiteter Zusaniriienlegungsplan zugmnde 
gelegt werderi. Der Zusammenlegungsplan ^muß in 
Übereinstimmung mit den Zielen und Aufgaben der 
Zusammenlegung (§ 1) stehen, sinngemäß den Be
stimmungen des § 21 Abs. 2 entsprechen 
Besitzstandsaüsweis und Bewertungsplan 

und einen 
enthalten. 

(4) Entspricht ein vonderi Grundeigentümern des 
Zusammenlegüngsgebietes vorbereiteter Zusammen
legungsplan nicht den Bestimmungen desjAbs: 3, so 
ist der Aritrag (Abs. 3) vori der Agrarbehörde abzu
weisen. Vor einer solchen Eritscheidüng hat- die 
Agrarbehörde den Antragstellern jedoch die Mög-, 
lichkeit einzuräumen, irinerhälb einer angemessen 
festzusetzenden mindestens acht'wöchigeri Frist den 
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Zusammeniegungsplan entsprechend abzuändern 
odec zu ergänzen. , , 

' - ; ' . • " • , § 4 ^ • ' 
Naditräglidie Einbeziehung oder Ausscheidung von 

Gmridstücken 

(1) Während des Verfahrens hat die Agrarbehörde 
von Amts wegen mit Bescheid weiter© Giundstücke 
in das Zusammeniegungsgebiet einzubeziehen, wenri 
die Einbeziehung zur Brreidiurig der Ziele und Auf
gaben der Zusammenlegung (§ 1) erforderlich wird, 

(2) Grundstücke, die zur Erreichung der Ziele und 
Aufgaben der Zusammenlegung {§ 1) nicht benötigt 
werden, sind rriit Bescheid aus dem Zusammen--
legungsgebiet auszusdieiden, ' 

(a) Gegen einen Bescheid nach Abs. V oder 2 ist 
eine abgesonderte. Berufung nidit zulässig. , \ 

- § 5 

Einstellung des Verfahrens 

Treten im Laufe des Verfahrens Umstände ein 
oder kommen solche hervor, die die Ziele und Auf
gaben der, Zusammenlegung (§ 1) nicht mehr er
reichen lassen, so hat die Agrarbehörde das Verfah
ren nach Ordnung der im Zuge -des Verfahrens erit-
staridenen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse 
rait. Verordnung einzustellen. Vor Erlassung der 
Verordnung ist die Landwirtschaftskamrrier für Ober
österreich zu hören. - - -

§ 6 

' Eigentumsbeschränkungen. " - • 

(1) In der Verordnurig gemäli § 3 hat die'Agrar
behörde; soweit dies zur Erreichung der Ziele und 
Aufgaben der Zusammenlegtmg (§ 1) erforderlich 
ist,,anzuordnen, daß* für die Dauer des Verfahrens 

a) in das Verfahr,en.einbezogene Grundstücke,, von 
Änderungen ira Zuge des Fruchtwechsels abge
sehen, nur mit Zustimmung der Agrarbehörde 
anders als bisher geriutzt werden dürfen, * 

b) auf in das Verfahren, einbezogenen Griindstük-
. ken Brunnen, Gräben, Einfriedungen, nicht-öffent

liche Wege und ähnlidie Anlagen hur mit Zu
stimmung def Agrarbehörde neu errichtet, wieder 
hergestellt, wesentlich verändert, aufgelassen 
oder entfernt -werden dürfen. 

Bergbauberechtigungen (Nutzungsrechte) --yv-erderi 
hiedurch-nicht berührt. 

(a) Die Zustimmting der Agrarbehörde (Abs. 1) 
darf nur versagt werden, wenn die Ziele und. Auf
gaben der Zusamihenlegüng (§ 1) beeinträchtigt 
würden. Solange die Zusümmung nicht vorliegt, 
leidet eine zur Durchführung eines solchen Vor
habens nach anderen landesrechtUchen Vorschriften 
erteilte Genelimigung (Bewilligung, Zustimniurig) 
an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler {§ 68 
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Abs. 4 Ut. d des Allgemeinen Verwal lungsver fah
rensgesetzes 1950); , , , , -' i 

' • ] .' 
(s) Sind entgegen einer gemäß Abs. 1 verfügten 

Eigentumsbeschränkung, ohne ' Zustimmung der' 
Agrarbehörde (Abs. 2) auf Grundstücken Änderun
gen vorgenommen oder Anlagen errichtetj worden, 
so isl darauf im Verfahren nicht Bedacht zuj nehmen. 
Hindern sie die Zusammenlegung, so hat die Agrar
behörde die Wiederherstellung des früheren Zustan
des innerhalb angemessen zu bestimmender Frist zu 
verfügen. ' ' -

§ 7 

Zusammenlegungsgemeinschaft ; 

(i) Die Eigentümer der Grundstücke, die der Zu
sammenlegung unterzogen werden, bilden; die Zu
sammenlegungsgemeinschaft. Die Zusammenlegungs
gemeinschaft- ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes. Sie wird von der Agrarbehörde mit Ver
ordnung begründet. -Sie ist von der Agrarbehörde 
mit Verordnung aufzulösen, wenn sie ihre Aufgaben 
erfüllt hat, ~ . ' . ' " 

{2) Die Zusammenlegungsgemeinschaft hat im Auf
trag und unter Aufsicht der Agrarbehörde die ihr 
zur Besorgung zugewiesenen Aufgaben und Maß
nahmen durchzuführen, die sich aus der Züsararaen-
legung, ergeben. Die Zusaramenlegungsgemeinschaft. 
hat — soweit nichts anderes bestimmt ist —|die hie
lür erforderUchen Sach-, Arbeits- und Geldaufwen
dungen zu leisten und auf-ihre Mitglieder umzu
legen. 

(3) Die Umlegung nach Abs. 2 ,hat mangels eines 
Übereinkommens und unbeschadet der Bestiraraun
gen des § 17 nadi Maßgabe des Wertes (§, 12) der 
der Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke 
unter Berücksichtigung der Zersplitterung des Be
sitzes zu erfolgen. Im erforderlichen Ausriiaß|körmen, 
solange der Umlegungsschlüssel noch nidit endgültig 
festgesetzt ist, von den Mitgliedern Vorschüsse auf 
die zu erbringenden Gel eil ei stungen eingehoben 
werden. 

• § 8 

Organe der Zusammenlegungsgemeinsdiaft 

(1) Die Organe der Zusammenlegungsgemeinschaft 
sind ' ' , , _ 

a) der Ausschuß, ; 

b) der Obmann. 

(a) Dem Ausschuß gehören an: 

a) je ein vom Gemeinderat der Gemeinden, in denen 
die der Zusammenlegung unterzogenen'Grund
stüdce liegen, zu entsendender Vertreter; 

b) eine von der Agrarbehörde festzusetzende An
zahl von Eigentümern der der Zusamriienlegung 
unterzogenen Grundstücke. 

j 

(3) Die Zahl der Mitglieder des Ausschu'sses gemäß 
Abs. 2 lit. b ist von der Agrarbehörde in der Ver-
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Ordnung über die Begründung der Zusammen
legungsgemeinschaft je nach der Große der Zähl der 
Eigentümer der der Zusammenlegung unterzogenen 
Grundstücke mit fünf vom Hundert derselben, jedoch, 
rail mindestens drei und höchstens fünfzehn festzu
setzen. Sind die Interessen der Eigentümer nadi dem 
Ausmaß ihrer der Zusammenlegung unterzogenen 
Grundstüdce oder der Ortslage wesentlich verschie
den, so sind in der Verordriung die Eigentümer 
demgemäß in Wahlgruppen zusamraenzufasseri; auf 
die Wahlgruppen isl die Anzahl der Mitglieder 
gemäß Abs. 2 Ut b so aufzuteilen, daß im Ausschuß 
jede Wahlgruppe angemessen vertreten ist. 

(4) Die Mitglieder des Ausschusses gemäß Abs. 2 
lit. b und eine gleiche Anzahl von Ersatzmitgliedern 
sind von den Eigentümern der der Zusammenlegung 
unterzogenen Grundstücke aus ihrer Mitte zu wäh
len. Die Eigentümer können sich hiebet durch eine 
mit schriftUcher Vollmacht ausgewiesene, eigenbe-
rechtigle Person, vertreten lassen. Ein Bevollmäch
tigter darf jedoch nicht mehr als vier Eigentümer 
vertreten. 

(s) Für die Durchführung der Wahl gelten folgende 
Bestimmungen: 

a) die Wahl ist mit der Verordnung über die Be
gründung der Zusammenlegungsgemeinschaft 
auszuschreiben und von einem Organ der Agrar
behörde zu leiten; 

b) jedes Mitglied der Zusammenlegungsgemein
schaft hät eine Stimme; sind Wahlgruppen 
(Abs, 3) gebildet, so kann die Stimme nur in der 
Wahlgmppe abgegeben werden, der das Mitglied 
zugehört; 

c) als gewählt gelten jene MitgUeder (Ersatzmit
glieder), die die meisten Stimraen auf sich ver
einen. Bei Stimmengleichheit ist eine Stidiwahl 
durchzuführen. Ergibt audi die Stichwahl keinen 
Ausschlag, so entscheidet das Los; 

d) nach durchgeführter Wahl ist das Ergebnis vom 
Organ der Agrarbehörde festzustellen. Gegen 
diese Feststellung stehl kein ordentliches Rechts
mittel offen. 

(fl) Eine Neuwahl isl durchzuführen: 

a) wenn es mindestens die Hälfte der Ausschußmit
glieder verlangt; 

b) wenn sich die Zahl der ,Ausschußmitglieder 
geraäß Abs. 2 Iii . b trotz Heranziehung der Er
satzmitglieder um die Häifle verringert hat; 

c) über, Anordnung der Agrarbehörde, wenn der 
Ausschuß seine Aufgaben vemachlässigt (§ 10 
Abs. 2). 

{7) Die Ausschußmitglieder haben innerhalb von 
zwei Wodien nach ihrer Wahl unter Leitung jCines 
Organes der Agrarbehörde aus ihrer Milte den 
Obmann und dessen Stellvertreter zu wählen. Abs. 5 . 
l i t c und d sowie Abs. 6 Ut. a und c gelten sinnge
mäß. 
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-Aufgaben des Ausschusses und des Obmannes 

(0 Dem Ausschuß obliegt 

a) die Beschlußfassung in allen • Angelegenheiten, 
die der-Zusairimenlegungsgemeinschaft zur, Be
sorgung zugewiesen sind (§ 7 Abs, 2)"; 

b) 'die Bestellung der zur Besorgung seiner Auf
gaben allenfalls eiforderlichen Hilfskiäfte; 

c) über Aufforderung der Agrarbehörde die Er
stattung von Vorschlägen iri allen wirtschaft-

- liehen Belangen; ' , , " -

d) die Wahrnehiriurig der der Zusammenlegungs
gemeinschaft zukommenderi • Parteirechte. . 

• • -i' ' 
(a) Der Ausschuß ist vom Obmann einzuberufen,^ 

wenn es die Agrarbehörde oder die Mehrheit der 
Ausschußmitglieder verlangt oder, wenn Beschlüsse 
nach Abs. .1 erforderlich sind. Der Agrarbehörde 
steht es frei,, ein Organ zu entseriden. Deri Obmann 
hat die Agrarbehörde vbn der Einberufung recht
zeitig-Schriftlich zu' verständigen. ; 

(a) Der Ausschuß ist beschlußfähig, werm sämt
liche Mitglieder nachweisbar eingeladen wurden und 
der "Obmann (Öbniarin-Stellvertreter) sowie mehr 
als die Hälfte der Mitglieder (Ersatzmitglieder) an-" 
wesend sind. Bei Verhinderung eines Mitgliedes ist 
ein Ersatzmitglied einzuberufen,. Wurderij ciie Mit
glieder^ gemäß § 8 Abs. 2 l i t b in WahJgruppen ge
wählt, so kann ein verhindertes Mitglied jdes Aus
schusses nur durch ein in dsrselben Wahlgruppe 
gewähltes Ersatzmitglied vertreten-werdenl Für den 
Fall der Verhinderung eines Mitgliedes gemäß § 8 
Abs. 2 l i t - a isl von der Gemeindevertretung ein" 
Ersatzmitglied zu entsenden. 

(i) Der Obmann hat bei den Ausschuflsitzungen 
den ..Vorsitz zu führen und die Beschlüsse.zu voll
ziehen. 

,' (5). Die Beschlußfassung im Ausschuß erfolgt mit 
einfädier Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme'des Obmannes. D'er Obmann 
hat die Beschlüsse unverzüglich schriftlich der Agrar
behörde mitzuteilen. Beschlüsse gemäß Abs, 1 l i t a 
und b bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit.' der 
Genehmigung der Agrarbehörde. Die Genehmigung 
ist zu erleilen, wenn der vorgelegte Beschluß nicht 
gegen gesetzliche Bestiraraungen verstößtl. Die.Ge
nehmigung gilt als erteüt, wenn die Agrarbehörde 
nicht innerhalb von zwei Monaten nach -Einlangen 
der Mitteilung die Genehmigung mit Bescheid' ver
sägt. , I , - • -

'(e) Der Obmann (Obmann-Stellvertreter)'vertritt, 
die Zusahimenlegurigsgemeinschaft nach außen. 

. (7) Der Obmann (Obmann-Slellvertreter) darf Ver
tretungshandlungen, die der Zusammenlegtmgs-
gemeinschaft Verbindlichkeiten auferlegen, nur ge
meinschaftlich rillt einem weiteren Ausschußmitglied 
vornehmen. Der Obmann-Stellvertreter |;darf die 
Zusammenlegungsgemeinschaft nur, im Falle - der 
Verhindemng des'Obmannes vertreten. 
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.-V.- " - § 10' 

Aufsicht über die Zusaramenlegungsgemeinschaft 

(i) Über Streitigkeiten; die zwisdien der Zusam
menlegungsgemeinschaft und ihren Mitgliedern oder 
zwischen den Mitgliedern; untereinander aus dem 
Gemeinschaftsyerhältnis entstehen, hat die Agrar
behörde unter Ausschluß des Rechtsweges zu ent
scheiden. 

• (a) Unterläßt die Zusaramenlegungsgemeinschaft 
die Besteüung ihrer Organe oder vernachlässigen.^ 
diese ihre Aulgaben, so hat die Agrarbehörde nach 
vorheriger Androhung das ErforderUche auf Gefahr 
und Kosten der Zusairimenlegungsgemeinschaft' zu 
veranlassen. Die Agrarbehörde hat je nach Erfor
dernis entweder • • , 

a) eine Neuwahl (§ 8 Abs. 6 .und 7) auszuschreiben, 
• öder • , ' , -

b) einen geeigrieten -Sachwalter mit der vorüber
gehenden Wahrnehmung einzelner oder aller Bcr. 
fugnisse des Ausschusses oder des Obmannes zü 
betrauen oder . 

•'c) Maßnahmen gemäß l i t . b bei gleichzeitiger Aus
schreibung einer Neuwahl zu treffen. • 

§ 11 • , 

Erhebung des Besitzstandes 

Die Agrarbehörde hat die in die Zusammerilegung • 
einbezogenen Grundslücke (§ 2 Abs. 2) und. die 
gegebenen Eigentumsverhältnisse festzustellen sowie . 
den Besitzstand einschließlich Ausmaß, Lage und , 
Benützungsart-'dieser Grundstücke auf der .Grund- . 
lage der gegebenen Eigentumsverhältnisse- unler 

.Berüdcsichtigung der Rechte dritter. Personen zu er-
hebein. Hiebei .sind auch - Bergbauberechtigungen ' 
(Nutzungsrechte) zu be'achten. . , ./_ 

•§12 " -

Bewertung 

(i) Die Agrarbehörde h'at die in die Zusammen- -
legung einbezogenen Grundstüdce (§ 2 Abs. 2) auf 
Grund übereinstimmender, den tatsächlichen Ver
hältnissen entsprechender, Erklärungen, der Parteien, '' 
oder,im Wege der amtlichen Ermitllung (amtliche, 
Bewertung) zu bewerten. ' 

(a) Bei der Bewertung landwiftschaftUcher Grund- - / 
stücke-ist jedes Grundstück, bei verschiedener Be
schaffenheit seiner Teile jeder Grunds lüde steil, nach 
dem Ertragswert, das ist der kapitalisierte zukünftige ' 
Ertrag, den es bei üblicher Bewirtschaftung jedem ; 
Besitzer nachhaltig gewähren kann, zu schätzen.' , , 

(3) Die amtliche Bewertung hat — gegebenenfalls 
-unter Zuhilfenahme vorhandener, den Zielen und 
Aufgaben der Zusammenlegung angepaßter oder ,i 
enlsprechend ergänzter amtlicher Schätzungsergeb-'. 
nisse — zu effolgen: . [ 

a) durch Festlegung der der Bewertung zugrunde 
zu legenden Wertklassen, falls erforderlich ari , 
Hand von Mustergründeri; . " . 
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b) durch die Einreihung der einzelnen Grundstücke 
oder Grundstücksteüe in die einzelnen Wert
klassen; . I 

c) durch die Ermittlung der Vergleichswerte der 
einzelnen' Wertklassen nach dem Ertragswext. 
Die Vergleidiswerte sind in Zahlen auszudrücken. 

i 
(A) Das Zugehör der Grundstücke ist gesondert zu 

schätzen. 

(n) Den der Zusammenlegung unterzogenen Gnmd
stücken von besonderem Wert, ,wie Grundstücke im 
Bauland, Schollergruben u. dgl., sowie den für die 
Zusammenlegung in Anspruch genoramerien Gmnd
stücken ist der Wert zuzuschlagen, der'dem Unter
schied zwischen dem Ertragswert (Abs. 2) und dem 
Verkehrswerl entspricht. Wenn ein landwirtschaft
licher Ertrag nicht anfällt, sind solche Grundstücke 
nach dem Verkehrswert zu schätzen. Der Verkehrs
wert isl der Preis, der ira gewöhnlichen] Geschäfts
verkehr nach der Beschaffenheit der Gmndstücke 
ohne Rücksidit auf ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse sowie ohne Rücksicht auf die Zusam
menlegung bei einer Veräußerung ortsüblich zu 
erzielen wäre. 

(ll) Bei Waldgrundstücken sind der Bodenwert und 
der Bestandeswert gelrennt zu schätzen, 

(7) Die Bewertung nach den Abs. 4 und 5 , sowie 
die Schätzung des Bestandeswerles bei "Waldgrund-
stücken sind nur , vorzunehmen, wenn im Zuge der 
Neuordnung die betreffenden Grundslücke ganz oder 
zura TeU j 
a) für Grenzänderungen oder für die 'Herstellung 

gemeinsamer Anlagen in ' Anspmch j genommen 
oder j 

b) als Grundabfindung einer anderen Partei zuge
wiesen 

werden sollen. -

§ 13 

Besitzstandsaüsweis und Bewertungsplan 

(i) über die Ergebnisse der Erhebung des Besitz
standes (§ 11) und der Bewertung (§ 12 ist ein Be
scheid (Besitzstandsausweis und Bewerliingsplan) zu 
erlassen. - - -

(a) Dieser Besdieid hat jedenfalls zu enthalten: 
a) eine Zusammenstellung der der Zusaimnenlegung 

unterzogenen und getrennt davon der für" die 
Zusammenlegung in Anspmch genommenen 
Grundstücke, nach Eigentümern geordnet; unter 
Anführung der Katastralgemeinden,jder Grund
buchseinlagezahlen, der Gmudstücksnuxrimem, 
der Befnützungsart und des Ausmaßes der Grund
stücke sowie der Bewertungsergebnisse . und 

. weilers unter Anführung der Flächen der ein
zelnen Wertklassenab schnitte und der darauf 
abgestellten Bewertungsergebnissej 

b) eine Zusammenstellung der Bewerlungsgmnd-
lagen gemäß § 12 Abs. 3; | 

c) eine planUche Darstellung des Besitzstandes und 
der Bewertung; . ' 
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d) einen Hinweis auf die im Zusammenlegungs
gebiet gelegenen Bergbauberechligungen (Nut
zungsrechte), 

(3) Der Besitzstandsaüsweis und Bewerlungsplan 
isl geraäß § 7 Abs. 2 des Agrarverfahrensgeselzes 
1950 zur allgemeinen Einsidit aufzulegen. Gegen 
diesen Bescheid steht den Parteien die Berufung 
auch hinsichtlich der Bewertung fremder Grund
stücke zu. 

§ 14 

Änderung des Wertes von Grundstücken während 
des Verfahrens 

(1) Bodonwcrtänderungen, die sich ira Laidc des 
Verfahrens ergeben, sind zu berücksichtigen. Nehmen 
sie auf den Abfindungsanspruch Einfluß, so ist eine 
Neubewertung durchzuführen, wenn nicht die Be
stimmungen des Abs, 2 anzuwenden sind. Das Er
gebnis der Neubewertung ist durch einen don Be
wertungsplan abändernden Bescheid (Neubewer
tungsplan) festzustellen; die Bestimmungen des § 13 
gellen sinngemäß. 

(a) Wurde der Wert eines der Zusamraenlegung 
unterzogenen Grundstückes oder eines der abge
sonderten Bewertung vorbehaltenen 'Gegenstandes 
vor der Übergabe an den neuen Eigentüraer durch 
ein wenn auch zufälliges Ereignis dauernd vermin
dert, so kann der neue Eigentümer binnen zwei 
Monaten nach der Übernahme von dem früheren 
Eigentümer einen nachträgUchen Wertausgleich be
gehren. Ein solcher Ausgleich ist, wenn die Wert
minderung ein Grundstück betrifil und wenn dies 
ohne erhebliche Beeinträchtigung der neuen Ge
staltung des Grundbesitzes möglich ersdieint, in 
Grund, sonst aber in Geld zu leisten, 

§ !5 

Neuordnung 

(1) Die Neuordnung des Zusararaenlegungsgebietes 
ist die Festlegung der gemeinsaraen Maßnahmen und 
Anlagen, der neuen Fluretnteilung sowie der dieser 
entsprechenden Eigentums- oder sonstigen Rechts
verhältnisse. Die Agrarbehörde hat bei der Neuord
nung eine Gesamtlösung in rechtlicher und wirt
schaftlicher Hinsicht anzustreben und die Bedingun
gen für eine organische und geordnete Weiterent
wicklung des Wirtschaftsraumes sowie der Betriebe 
zu schaffen; sie hat hiebei auf die Bestimmungen des 
§ 1 Bedacht zu nehmen, die Interessen der Parteien 
und der Allgemeinheil gegenseitig abzuwägen und 
neuzeitliche betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zu 
berücksichtigen, 

(2) Wenn es für die Durchführung des Zusämmen-
iegungsverfahrens erforderlich isl, hat die Agrar
behörde auch Angelegenheiten, die in anderen Vor
sdiriften der Bodenreform geregelt sind, in das Zu
sammenlegung sver fahren von Amts wegen einzube
ziehen und nach Maßgabe der hiefür bestehenden 
besonderen materiellrechtlichen Bestimmungen die 
erforderlichen Maßnahmen in einera besonderen 
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Besdieid oder im Zusammeniegungsplan zu verr 
fügen. Ein gesonderter Bescheid über die Einbe
ziehung in das Zusammenlegungsverfahren ist nicht 
erforderlich. 

(a) Grundstücke, die keine land- oder forstwirt
schaftlichen Grundstücke sind, und Hofsleüeri dürfen 
nur rait Zuslimmung ihrer Eigentümerj der Zusam
menlegung unterzogen werden; Hofstellen dürfen 
nur mit Zustimmung ihrer Eigentüraer verlegt wer
den. Dienen Grundstücke Bergbauzwecken oder 
würden bestehende Bergbauberechtigungen (Nut
zungsrechte) berührt werden, ist auch 'die Zustim
mung des Bergbauberechtigten (Nutzungsberechtig
ten) erforderlich. | 

[i) Grundstücke nach Abs. 3 können jedoch ohne 
Zustimmung der Eigentümer im notwendigen Aus
maß für Grenzänderungen ünd für gemeinsame 
Anlagen (§ 16 Abs. 1) in Anspruch jgenomme'n 
werden, sofern öffentliche Interessen,- insbesondere 
solche der Landesverteidigung, des öffentlichen Ver
kehrs, des Bergbaues und der EneTgieyersorgung 
nicht entgegenstehen. 

§ 16 

Gemeinsame Maßnahmen und Anlagen 

(i) Im Zusammenlegungsverfahren sind Lie erfor
derlichen bodenverbessernden, gelände- oder land
schaftsgestaltenden Maßnahmen, wie Kultivierun
gen, Erdarbeiten, Rodungen, Aufforstungen u. dgl. 
durchzuführen und jene Anlagen zu errichten, die 
zur zweckmäßigen.Erschließung und Bewirtschaftung 
der Abfindungsgrundstücke notwendig siiid oder 
sonst die Ziele der Zusammenlegung fordern und 
einer Mehrheil von Parteien dienen, wie nicht-öffent
liche Wege, Brücken, Gräben, Entwässerungs-, Be-
wässerüngs- und Bodenschulz anl agen. "Hiezu zählen 
ira Rahmen der Ziele und Aufgaben der Zusammen
legung (§ 1) auch die Umgestaltung, Umlegung oder 
Auflassung bestehender Anlagen sowie Maßnahmen 
zur Auflockerung der Ortslage und die Verlegung 
von Hofstellen in die Feldflur, 

(a) Der Grund für gemeinsame Anlagen ist von 
den Parteien im Verhältnis der Werle ihrer jGrund-
abfindungen aufzubringen, soweit er durch vorhan
dene gemeinsame Anlagen nicht gedeckt ist Parteien, 
für die sich durch die gemeinsamen Anlagen kein 
oder nur ein geringfügiger Vorteil ergibt, sind von 
der Grundaufbringung ganz bzw. entsprechend den 
latsächiichen Verhältnissen zum Teil zu befreien. 

(3) Werden Grundstücke gemäß § 15 Abs. 4 für 
gemeinsame Anlagen in Arispruch genommen, so 
ist der für den Eigentümer hiedurch entstehende 
Flächenverlust durch die Zuteilung einer Ersatz-
fiäche au szu glei dien. Lassen dies die Ziele der Zu-
sainmenlegung nicht zu, so ist eine Geldentschädi
gung in der Höhe de ŝ Ve rkehr swe ries zu gewähren 
(§ 12 Abs. 5). Ersatzfläche und Geldenlsdiädigung 
Ireten hinsichtlich aller Redilsb ezi eh ungen zu dritien 
Personen an die SteUe der in Anspruch genommenen 
Flächen. 
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(*) Die Agrarbehörde hat über Vorhaben gemäß 
Abs. 1 einen Besdieid zu erlassen. Handelt es sidi 
bei einem solchen Vorhaben um eine der im § 102 
Abs. 4 l i t c bis e angeführten Angelegenheiten, so 
darf der Bescheid nur erlassen werden, wenn , die 
Agrarbehörde die für das Vorhaben allenfalls erlor-, 
derliche Bewilligung (Zustimmung oder dgl.) einge
holt hat Der Bescheid hat 

a) das Vorhaben zu umschreiben, 

b) die Eigentümer der betroffeneri Gmndstücke. zu 
verpflichten, die Inanspruchnahme dieser Grund
stüdce zu dulden und 

c) der Zusammenlegungsgemeinschaft die Durch
führung der gemeinsamen Maßnahraen, die Er
richtung, Urageslaltung oder' Umlegung gemein
samer Arüagen und erforderlichenfalls deren 
Erhaltung bis zur Übergabe an die endgültigen 
Erhälter bzw. die Auflassung von Anlagen vor
zuschreiben. 

(5) Gegen den Bescheid steht nur der Zusammen
legungsgemeinsdiaft und den Eigentümern der für 
gemeinsame Anlagen in Anspruch genommenen 
•Gmndslüdce (§ 15 Abs. 4), bei Berührung von Berg
bauberechligungen (Nutzungsrechten) auch dem 
Bergbauberechtigten (Nutzungsbereditigten), die 
Berufung zu. 

(fl) Die Eigentumsverhältnisse an den gemein
samen Anlagen sind im Zusammenlegungsplan zu 
regeln, Anlagen, für die nach den gesetzlidien Vor
schriften Körperschaften des Öffentlichen Rechtes zu 
sorgen haben, sind diesen Körperschaften ins Eigen
tum zu übertragen. Andere gemeinsame Anlagen 
sind, soweit sie nicht von der Gemeinde übernommen 
werden, Erhallungsgemeinsdiaften (Abs. 7) zuzu
weisen oder, wenn dies mit den Zielen der Zusam
menlegung vereinbar ist, den MitgliedeTn der Zu
sammenlegüngsgemeinschaft nach Maßgabe des Vor
teiles aus diesen Anlagen ins gemeinsame Eigentum 
zu übertragen. 

(7) Erhaltungsgemeinschaften für gemeinsame An
lagen sind durch Bescheid der Agrarbehörde zu 
bilden. Als Mitglieder der Erhaltungsgemeinschaflen 
sind die ^Eigentümer jener der Zusammenlegung 
unterzogenen Grundstücke heranzuziehen, die aus 
den geraeinsamen Anlagen einen Vorteil ziehen. 
Die Beiträge zu den Erhaltungskosten sind nach 
diesem Vorteil zu bestimmen. Im übrigen gelten die 
Bestinunungen der §§ 7 bis 10 unci des § 17 Abs. 3 
sirmgemäß. 

§ 17 -
Kosten der gemeinsaraen Maßnahmen und Anlagen 

(i) Die anderweitig nicht gedeckten Kosten für 
gemeinsame Maßnahnien und Anlagen sind mangels 
eines Übereinkommens von den Eigentümern der der 
Zusammenlegung unterzogenen Grundstücke nach 
Maßgabe des "VVertes ihrer Grundabfindungen und 
des sonstigen Vorteiles aus der Zusammenlegung 
bzw. aus den gemeinsamen Maßnahraen oder An
lagen zu' tragen. 
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(2) Bei Maßnahmen zur Auflockerung der Ortslage 
oder der Verlegung von Hofslellen in die'Feldflur 
dürfen zur Kostentragung (Abs. 1) nur die unmittel
bar begünstigten Parteien nach Maßgabe jihres Vor
teiles aus solchen Maßnahmen herangezogen werden. 

(a) Wenn Eigentümer von Gmridstücken aus eirier 
•gemeinsamen Anlage einen wesentlichen Vorteil 
ziehen, ohne zur Kostentragung nach Abs. 1 ver
pflichtet zu sein, isl ihnen von der Agrarbehörde 
über Anlrag der Zusararaenlegungsgerrieinschaft ein 
diesera Vorteil entsprechender Beitrag zu cien Kosten 
(Abs. 1) aufzuerlegen. Bei der, Beurteilung des Vor
teiles ist auf das, Ausmaß und die Nulzung der 
Grundstücke sowie gegebenenfalls auf die Art der 
Benützung der Anlage Bedacht zu nehmen. 

§ 18 

Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen Interesse 

(1) Sollen während ;.eines Zusamraenlegungsver
fahrens Maßnahraen ira aUgemeinen öffentlichen 
Interesse (§ 1 Abs. 2 l i t b) durchgeführl werden, so 
haberi die Gebielskörpersdiaften und Unlernehmen, 
denen zu diesem Zweck ein Enleignungsrecht zu
steht, die für die Durchführung der Maßnahmen er
forderlichen Grundflächen in das Zusammenlegungs
verfahren einzubringen, Sind diese Grundüächen 
nach ihrer Beschaffenheil oder Lage nichlj dazu ge
eignet, unmiltelbar für die öffentlichen Maßnahmen 
verwendet zu werden, raüssen sie jedenfaUs als 
Gmndabfindungen geeignet sein. Grundflächen, die 
außerhalb des Zusaramenlegungsgebietes liegen, 
könrien nur eingebradit werden, wenn die Voraus
setzungen für eine nachträglidie Einbeziehung 
(§ 4 Abs. 1) vorliegen. ' " • / 

(a) Können die Gebietskörperschaften oder Unter
nehmen keinen oder nur zu wenig Grund in das 
Zusammenlegungsverfahren einbringen, so können 
auf ihren Antrag die Grundflächen zur Gänze oder 
zuni Teil im Verfahren aufgebracht werden, sofern 
hiedurch die Gesetzmäßigkeit dei Abfindung nicht 
beeinträdiligt wird. Die Gebietskörperschaften .und 
Unternehmen 'haben der Zusaramenlegungsgemein
schaft'für den bereitgestellten Grund den Betrag zu 
bezahieri, den sie mit ihr vereinbari haben oder den 
sie im FaUe der Enteignung als Entschädigung zu 
zahlen verpflichtet wären. j 

(3) Die Gebietskörperschaften und Unternehraen 
haben jene Kosten des Zusammenlegungsverfahrens 
zu tragen, die nolwendig sind, ura die durch die 
Maßnahmen (Abs. 1) drohenden oder verursachten 
-Nachteile abzuwenden, zu mildern oder zu beheben. 

§ 19 

GesetzmäßigkeU der Abfindung 

(1) Jede Partei hat Anspiuch, unler Anrechnung 
der Grundaufbringung gemäß § 16 Abs. 2 mit dem 
Wert ihrer in das Verfahren einbezogenen Grund
stücke- in Grund und Boden abgefunderi zu jwerden. 
Miteigentümern steht ein geraeinsanier Abfindungs
anspruch zu. 
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(O-Mit Zustimmung der Partei ist der Abfindungs
anspruch ganz oder teilweise durch eine Geldabfin
dung abzugelten, wenn die Personen damit einver
standen sind, denen an den Grundstücken, für die 
eine Geldabfindung gewährt werden soll, Redite aus 
persönlichen Dienstbarkeiten, Ausgedings-, ver
bücherte Vorkaufs- oder Wiederkaufsrechte zuste
hen. 

(a) Der gemäß Abs. 2 anfallende Grund ist nach 
Anhörung des Zusamraenlegungsausschusses unter 
Bedachtnahme auf die Besliraraung des § 15 Abs. 1 
zu verwenden: Er kann insbesondere verwendet 
werden 

a) gegen entsprechende Geldleistung für Grundzu
teilungen, wenn hiedurch eine Verbesserung der 
Agrarstruktur eintritt und die beteiligten Perso
nen zustimmen oder 

b) als ErsatzÜädie gemäß Abs. 13 oder § 16 Abs. 3. 

(4) Die Zustimmungserklärungen nach Abs. 2 und 3 
müssen sich auch auf die Höhe der Geldabfindungen 
und Geldleistungen beziehen und sind,, werm sie 
raündlich abgegeben werden, in einer Niederschrift 
festzuhalten. 

(5) Der Abfindungsanspruch von Miteigentümern 
ist ira Verhältnis der Eigentumsanteile ganz oder 
teilweise aufzuteilen, wenn dies den Zielen und Auf
gaben der Zusammenlegung (§ 1) dient und von allen 
Miteigentümern beantragt wird. 

• (fl) Vorschriften, wonach die Gültigkeit yon Ver
trägen und Rechtshandlungen durch die Aufnahme 
eines Notariatsaktes bedingt ist, bleiben unberührt 

(7) Soweit es mit den Zielen der Zusammenlegung 
bei Abwägung der Interessen aller Parteien unter
einander vereinbar ist, haben die Gmndabfindungen 
unter tunlichster Berücksichtigung vorhandener Be
sitzschwerpunkte aus Grundflächen zu bestehen, die 
möglichst groß, günstig geformt sowie ausreidiend 
erschlossen sind und bei ordnungsgemäßer Bewirt
schaftung ohne erhebliche Änderung der Art und 
Einrichtung des Betriebes einen größeren oder zu
mindest gleichen Betriebserfolg erwarten lassen wie 
die alten Gmndstücke. Gmndabfindungen, die- eine 
vollständige Umstellung des Wirtschaftsbetriebes-
zur Folge hätten, dürfen nur mit Zustiraraung der 
Partei zugeteilt werden. 

] 

(s) Das'' Verhältnis des Flächeriausmaßes jeder 
Grundabfindung zu ihrem Werl hat dem Verhältnis 
des Flächenausmaßes der in das Verfahren einbe
zogenen Grundstücke der Partei zum Wert dieser 
Grundslücke möglichst zu enlsprechen. Abweichun
gen bis zu einem Fünftel dieses Verhältnisses sind 
zulässig, wenn die Grundabfindungen ira Sinne des 
Abs. 7 sonst nicht raöglich wären. Abweichungen 
über ein Fünftel des Verhältnisses sind nur zulässig, 
wenn die Partei zustimmt und bei anderen Parteien 
hiedurch keine iiber ein Fünftel des Verhältnisses 
hinausgehende Abweichung eintriti. 

(fl) Bei der Grundabfindung ist tunlichst darauf Be
dacht zu nehmen, daß sie auch hinsichüich der ein-
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zelnen Benützungsarten den in das Verfahren ein
bezogenen Grundstücken der Partei entspricht. Die 
Möglichkeit der Änderung der Benützurigsarten ist 
hiebei 'zu berücksichtigen. 

(itl) Der Bemessung der Abfindung ist der Abfin
dungsanspruch (Abs. 1) zugrunde zu legen. Der Un-
tersdiied z-wischen dem Abfindungsanspruch und 
dem Wert der Grundabfindung darf —.unbeschadet 
der BesUmmung des Abs. . 2 — nicht raehr als fünf 
vom Hundert des Wertes des Abfindungsansprudies 
betragen und isl in Geld auszugleichen. 

(u) Dera bisherigen Eigentümer sind folgende der 
Zusamraenlegung unterzogene Grundstücke, sofern 
sie nicht durch gleichwertige ersetzt werden können, 
wieder zuzuweisen: j 

. 1 
a) Grundstücke von besonderem Wert (§ 12 Abs. 5); 
b) Grundstücke, die anderen Zwecken als der land-

oder forstwirtschaftlichen Nutzurig dienen; 
c) für den Betrieb unentbehrliche Waldgrundstücke. 

(la), Grundslücke, die erheblichen Gefaiiren,-wie 
Vermurungen, Überschwemmungen u. dgl. ausge
setzt sind, dürfen einer anderen Partei nur mit deren 
Zustimmung als Grundabfindung zugewiesen wer
den. Die Zustimmung ist nicht erforderlich;] wenn im 
wesentlichen gleichartige Grundstücke der'Partei im 
raindeslens gleichen Wert in die Zusaramenlegung 
einbezogen wurden. 

(13) Werden Grundstücke gemäß § 15 Abs. 4 für 
Grenzänderungen in Anspruch genommeni so sind 
die Bestimmungen des § 16 Abs. 3 siimgenjäß anzu
wenden. 

§ 20 

Entschädigungen 

(i) Vorübergehende Mehr- oder Minderwerte von 
Grundstücken, insbesondere vorübergehende Nach
teile, die einen Eigentümer im Vergleich zu den 
übrigen Eigentümern schwerer treffen, wielzeitwei-
liger erheblicher Nutzungsentgang durch jgemein-
sarae Maßnahmen oder Anlagen, sind 'von der 
Agrarbehörde festzustellen und, sofern zwischen den 
Parteien nichts anderes vereinbart ist, auf Antrag in 
Geld auszugleichen. 

(a) Verpflanzbare, unfruchtbare oder. überaltele 
Bäume und Sträucher dürfen vom bisherigen Eigen
lümer mangels eines Übereinkommens nur innerhalb 
einer von der Agrarbehörde unter Bedaditnahme auf 
die Bewirlschaftungsverhällnisse der Grundstücke 
zu bestimmenden, mit der Übernahme bzw, der vor
läufigen Übernahme beginnenden und acht Monate 
nicht übersteigenden Frist entfernt werden; andern
falls gehen sie ohne Anspruch auf Enlsdiädigung in 
das Eigentum des übemehmers der Abfinduiig über. 

(a) Für anderes Zugehör, wie Feldstadel, Holzbe
stände und nicht versetzbare Obstbäume sowie für 
andere bei der Bewertung gesondert zu berücksich
tigende Verhältnisse und Gegenstände (§ 12|Abs. 4 
und 5) steht, sofem zwischen den Parteien nichls an-
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deres vereinbart ist, dem Eigentümer der einge
brachten Grundstücke gegenüber dera übernehmer 
der Abfindung ein Anspruch auf Ersatz in Geld im 
Ausmaß des festgestellten Wertes zu. Hinsichtlich 
des Zugehörs -besteht dieser Anspruch jedoch nur 
insoweit, als das Zugehör bei Abwägung der Um
slände des Einzelfalles dem ̂ übemehmer einen der 
Höhe der Entschädigung^ angemessenen wirtschaft
lichen Vorteil bieten kann; Ist dies nicht der Fall, 
so hal die Zusaramenlegungsgemeinschaft dieses 
Zugehör gegen Ersatz in Geld im Ausmaß des fest; 
gestellten "Wertes zu überriehmen. Die Zusammen-
legungsgeirieinschafl hat innerhalb einer Frist von 
acht Monaten riach der Übernahme dieses Zugehör 
zu verwerten. Ist dies nicht möglich, so ist das Zu
gehör über Begehren des übernehmers zu entfernen. 

(4) Die Zusaramenlegungsgemeinschaft hat den 
Parteien diejenigen Nachteile zu vergüten, die sich 
aus einer vorläufigen Übernahme im Zusammenhang 
mit nachfolgenden Änderungen der Flureinleilung, 
ergeben. Anträge auf Vergütung solcher Nachteile 
sind bei sonstigem Verlust.des Anspruches inner
halb von zwei Monaten nach Rechtskraft des Zusara-
raenlegungsplanes bei der Agrarbehörde einzubrin
gen. Erwachsen einer Partei Vorteile durch Aufwen
dungen, die die Zusammenlegungsgemeinschaft er
setzen mußte, so steht der Zusammenlegungsgemein
schaft ein bei def Agrarbehörde geltend zu machen
der Rückersalzanspruch-im Ausraaß des tatsächlidien 
Vorteiles zu, 

(5) Wer durch Nichterfüllung der Verfügungen, 
die von der Agrarbehörde zum Übergang aus den 
bestehenden Verhältnissen in die neue Gestaltung 
des Gmndbesitzes getroffen wurden, im Bezug der 
Nutzungen von den ihm zugewiesenen Abfindungs
grundslücken oder anderweitig verkürzt wurde, 
kann binnen zwei Monaten nach der Übernahme 
von dera früheren Eigentümer dieser Grundstücke 
eine Vergütung in Geld begehren. 

§ 21; 

Zusammeniegungsplan 

(i) über das Ergebnis der Zusammenlegung hat 
die Agrarbehörde einen ' Bescheid (Zusammen
iegungsplan) zu erlassen. Vorher ist'die dem Zusam-
raenlegungsplan entsprechende neue Flureinteilung 
in der Natur abzustecken. 

(a) Der Zusammeniegungsplan hat jedenfalls zu 
enthalten; 

a) eine Darstellung, des Verfahrensgariges ünd der 
für die Neuordnung wesentlichen wirtschaftlidien 
und technischen Verhältnisse; 

b) die Abfindungsberechnung; diese hat insbeson
dere zu enthalten: 
1. die nach Eigentümern geordneten Summen 

der Grundflächen und Werte der der Zusam
menlegung unterzogenen Grundstücke; 

2. die Festlegung, inwieweit die einzelnen Par
teien Grundüächen für geraeinsame Anlagen 
(§ 16 Abs, 2) und für Maßnahmen im öffent-
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. liehen Interesse (§ 18 Abs. 2) aufzubringen 
haben; , - j 

3. die - Ab Eindungsansprüche unter Berücksichti
gung der im Zuge des Verfahrens abgeschlos
senen Verträge; • j , . 

4. die Gmndabfindungen und die Ersatzflächen 
(§16 Abs. 3 und § 19 Abs. 13), Jjeweüs in 
Fläche und Wert; • | 

5. allfällige Geldentschädigungen gemäß " § 16 
Abs. 3 und § 19 Abs. 13, Geldatifindungen 
geraäß § 19 Abs. 2, Geldleistungen gemäß § 19 
Abs. 3 sowie Geldausgleiche gemäß § 19 
Abs. 10; I . 

c) eine planliche Darstellung der neuen Flureintei
lung; " " '1 , . 

d) eine nach Eigentümern geordnete Zusammen-
slellimg der neuen Grundstücke unter Anfühmng 
ihrer Numraern, ihres Ausraaßes und ihres Wer
tes sowie der Flächen und Werle derj einzelnen 

. Wertklassenabschnitte (Abfiridungisausweis); 

e) die gegebenenfalls noch zu treffenden |Verfügun-
gen geraäß § 15 Abs: 2; allfällige Verfügungen 
geraäß § 16 Abs. 6; die erforderlichen Verfügun
gen gemäß den §§ 20, 23, 24 und 25, und zwar 
soweit, als ihre Erlassung im Zusammenlegungs
plan sachlich geboten ist- ' 

(3) Soweit dies zur Sicherung des Zusamrrienle-
gungserfolges gebolen isl, hat die Agrarbehörde im 
Zusamraenlegungsplan j 

a) ' hinsichllich der Grundabfindungen Veräußerungs
und Belastungsverbcite, Vorkaufs-, "Wiederkaufs
und Rückkaufsrechte zu begründen und " 

b) auszu'spredien, daß ;Unterteilungen der Grund-, 
j abfindungen nur mit ihrer Zuslimmung zulässig 

sind. j 

(4) Der rechtskräftige Besitzstandsaüsweis ünd Be- -
werlungsplan einschließlich allfälliger rechtskräftiger 
-Änderungen ist dem Zusammeniegungsplan als Be
helf anzuschließen. • • 

(5) Der Zusammenlegungsplan isl gemäß § 7 Abs. 2 
Agrarverfahrensgesetz 1950 zur allgeriieinen Ein
sichtaufzulegen und während der Auflagefrisl über 
Verlangen jeder, Partei zu erläutern. 

• § 22 j 
Vorläufige Übernahme und Auszahlung. 

(1) Wenn es die zweckmäßige Bewirtsthaftimg des 
Zusammenlegungsgebietes erfordert, kann die Agrar
behörde schon vor der Erlassung des Zusamraen-
legungsplanes — unbeschadet des Berufungsrechtes 
gegen den Zusammenlegungsplan die :yorläufige 

die_Aus-
Geldaus-

Ubernahrae der Grundabfindungen sowie 
Zahlung vorläufiger Geldabfindungen und 
gleiche anordnen. Die vorläufige Übernahme und 
Auszahlung karui erforderlichenfalls auf jTeile des 
Zusammenlegungsgebietes beschränkt .werden. 

., I ' 
(1) Die vorläufige'Ubernahme darf nur angeordnet 

werden, -wenn sich nicht mehr als die Hälfte der 
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Parteien, denen Grundabfindungen zugeteilt werden 
sollen, gegen die vorläufige Übernahme ausspricht 
über Verlangen sind den Parteien die Gmndabfin
dungen in der Natur vorzuw.̂ eisen. 

(a) Mit der Anordnung der vorläufigen Übernahme 
geht das Eigentum an den Grundabfindungen auf die 
Ubernehmer unter der auflösenden Bedingung über, 
daß das Eigentum mit der Rechlskraft eines Beschei
des erlischt, der die Giunciabfindungen einer ande
ren Partei zuweist. Im FaUe des Eintrittes der auf
lösenden Bedingung hat der weichende Eigenlümer 
für seine Aufwendungen gegenüber dem Übemeh
mer die Rechtsstellung eiries redlichen Besitzers. 

(4) . Die Übernahme der Grundabfindungen ist 
sofern zwischeri dem bisherigeii Eigentümer und dem 
ühernehraer eine Vereinbarung nicht zustande 
kommt, so festzulegen, daß eine bestmögliche Be
wirtschaftung der Grundabfindungen gewährleistet 
wird. 

(R) Gegen Anordnungen gemäß Abs. 1 ist eine Be
rufung nicht zulässig. 

§ 23 

Rechtliche Beziehung zu dritten Personen; Teilab-
findungeni Geldabfindungen 

(1) Das Eigentum an den Grundabfindungen geht, 
sofern nicht eine voriäuflge Übernahme (§ 22) an
geordnet wurde, mit der Rechlskraft des Zusam
menlegungsplanes auf die Ubernehmer über. 

(2) Die Grund- und Geldabfindungen treten hin-
sichtlidi aller Rechtsbeziehungen zu dritien Per
sonen an die Stelle der alten Grundstücke, soweit 
nichts anderes besUmmt oder mit diesen drillen 
Personen vereinbari ist. 

(.1) Für verschieden belastete alte Grundstücke 
desselben Eigentümers hat die Agrarbehörde Teil
abfindungen festzustellen. 

(4) Geldabfindungen sind auf Anordnung der 
Agrarbehörde auszuzahlen, wenn die aus den 
öffentlichen Büchern ersichtlichen Rechte dritter 
Personen unbestritten sind und die Buchberechtig
ten zustimmen; andernfalls ist die Geldabfindung, 
von der Zus amra enlegungsgeriieinsdi afl auf Anord
nung der Agrarbehörde bei dera nach der Lage des 
Grundstückes zuständigen Bezirksgericht zu er
legen, das den erlegten Betrag in sinngemäßer Ari
wendung der Bestimmungen der Exekutionsordnung 
über die Verteilung des bei einer Zwangsversteige
rung erzielten Meistbotes zu verteilen hat 

§ 24 1 

Grunddienstbarkeiten, Reallaslen, Baurechte und 
sonslige Belastungen 

(1) Grunddienstbarkeiten und Reallasten, die sich 
auf einen der im § 480 ABGB. genannten Titel grün
den, erlöschen mit Ausriahme der Ausgedinge ohne 
Entschädigung. Sie sind jedoch von der Agrarbe: 
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hörde, ausdrücklich aufrecht zu halten oder neu zu 
begründen, wenn sie im öffentlichen Iriteresse oder 
aus wirtsdiaftlichen Gründen, notwendig sind., 

(a) Sonstige Belastungen und'Eigentumsbeschrän
kungen'bleiben aüfrecht 

(3) Baurechte gehen auf die GrundabfindungenJ 
über, die nach ihrer Lage den .allen. Grundstücken 
eritsprechen, an denen die Baurechte bestellt "wur-, 
den. ' 

(4) Die Mitgliedschaft an einer Realgemeinschaft 
(Wassergenossenschaft, Bringungsgemeinschaft _ ü, 
dgl.) geht auf die Eigenlümer derjenigenj Grundab
findungen über, deren Lage den alten Grundstücken 
entspricht, an die die Mitgliedschaft gebunden .war. 
Agrargemeinschaftliche Mitgliedsrechle sowie Wald-
und Weidenulzungsrechte gehen auf die Griindab-
'findungen .über. - • " , 

§•.25 

'Pacht- und Mietverhältnisse 

(i) " Bei Pachtverhältnissen hat die Agrarbehörde 
mangels einer bestehenden "Vereinbamng auf An
trag des Pächters oder des Verpächters, mit Bescheid 
festzüstelleri, welche Grundabfindungen an die 
Stelle der bisherigen Pachtgruridstücke treien. \ 

(a) Gegen e^nen solchen Bescheid ist keine Be
rufung zulässig. Der Pächter kann jedoch innerhalb 
der Frist vori drei Monaten nach Zustellung,des Be
scheides das Pachtverhältnis kündigen.: Das Pacht-
•verhältnis endet in diesem Fall, ,wenn riidits'anderes 
vereinbart, wird, mit dem laufenden Pachtjahr, je
doch frühestens drei Monate ria'ch Kündigung.- Ein 
Anspruch auf Entschädigung aus dera Grunde der 
Kündigung steht weder dem Pächter noch dera Ver
pächter zu." '\ • •• 

,(,•() Hirisichtlich der ira § 1103 ABGB. erwähnten, 
Verträge^ gelten dieselben Bestiraraungen. 

(4) "Hinsichtlich der Miet-verhäitnisse 'gelteri die-, 
selben Bestimmungen mit der Änderung, daß die 
Frist für die Einbringung der' Kündigung j nur einen 
Monat beträgt, an Stelle, des Pachtjahres der gemäß 
§ 1115 ABGB. für die stillschweigende Erneuerung 
des betreffenden Mietvertrages' maßgebende Zeit
raum tritt und dali äls mindeste restliche Mietdauer 
ein Monat anzunehmen ist. 

§ 26 , 

• Ausführung des Zusammenlegungsplanes 

Nach Rechlskraft des Zusamraenlegungsplanes 
hatdie Agrarbehörde, sofern dies nicht|sdion ge
mäß § 22 geschehen ist, die Übernahme der Gmnd
abfindungen sowie die Auszahlung der iGeldabfin; 
düngen' und der Geldausgleiche anzuordnen, alle 
Arbeiten einschließlich der.^Vermarküng der .Grund
abfindungen zu vollenden und die Richtigstellung 
des Grundbuches sowie des Grundsteuer-, oder 
Grenzkatasters zu" vefanlassen, -• • 
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. ' •• •§ 27 . 
, Abschluß des "Verfahrens 

Nach Vollzug des rechtskräftigen - Zusarrimen-
legungsplanes einsdiließlich der Richtigstellung 
oder Neuanlegung des Grundbüches ist das Zusam
menlegung sverfahieri mit : Verordnung abzu
schließen, . , • 

. 2. A b s c h n i t t 

Flurbereinigung 

§.,28 ^ 

Voraussetzungen 

i(i) An Stelle eines Zusammenlegungsverfahferis' 
kann ein Flurbereinigungsverfahren, durchgeführt 
werden, wenn dadurch 

a) im Sinne des;§ 1 die Besitz-, Benützungs- odef 
• Bewirtschaftungsverhältnisse in einem kleineren 

Gebiet oder hei einer kleineren Anzahl land-' 
' öder forstwirtschaflilicher Betriebe oder lediglich'^ 

durch einzelne Maßnahmen verbessert oder neu 
' geslaltet werden oder ' . 

b) eine zweckmäßige Zwischenlösung,bis zur spä
teren Durchführung eines Zusammenlegungsver
fahrens erreidit wird. 

(aj'Eiii Flurbereini gungs verfahren kann weiters 
durchgeführt werderi, .um Maßnahmen, die auf 
•Grunci anderer gesetzlicher Vorsdiriften der Boden
reform oder im aUgemeinen öffentlichen Interesse 
getroffen werden, vorzubereiten oder zu unter
stützen. ' . • , ' 

§ 29 • . 

Flurbereinigurigsverf ahren 

Im Flurbereinigungsverfahren sind ' die 'Bestim
mungen über die-Zusammenlegung (1. Absdinitt) 
mit nachstehenden,Abänderungen sinngemäß anzu
wenden: - - ' • " 

a) • Das Verfahren ist vori Amts "wegen mit Bescheid 
einzuleiten und abzuschließen. • 

b) Im Einleitungsbescheid sind die Grundslücke 
oder Grundbuchskörper, die der Flurbereinigung 

• unterzogen werderi, zu bezeichnen. 

c) Gegen die Einleitung des Verfahrens sowie, 
gegen die naditrägliche Einbeziehung und Aus-. 
Scheidung vqn Grundstücken oder Grundbuchs
körpern ist eine abgesonderte Berufung nichts 
zulässig, ' 

d) An Stelle der Zusammenlegungsgemeinschaft 
tritt die Flurbereinigungsgemeinsdhafti die mit 
Bescheid begründet und aufgelöst wird. 

e) Die Wahl eines Ausschusses entfällt'bei weniger 
als zehn Parteien. An die Stelle des Ausschusses 
tritt in diesem Falle die Vollversammlung der, 
Mitglieder der Flurbereinigungsgemeinschaft. -
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^:z-' 

f) Besitzstandsausweis ' und BewertungsjDlan kön-^ -/? 
nen mit Zustimmung der Parteien audi gemein-; 

• saih mit/dem Flurbereinigungsplan! erlasseh . • 
werden. ' •. ^ - • " y/ 

g) .>über das Ergebnis der Flurbereinigung^ ist ein , 
. Bescheid (Flurbereiriigungsplan), zu erlassen. 

Flurbereinigungsverträge und -übereinkommen . 

(1) ' Dem Flurbereinigungsverfahreh sind Verträge,, 
die von den Parteien in verbücherüngsfähiger Förm^ 
abgeschlossen wurden • (Flurbereinigungsvertrage), 
qder Parteienübereinkommen, die von der Agrarbe-' 
hörde in einer Niedersdirift beurkundet wurdeii-

• (Flurbereinigungsübereinkommen),* ' zugrunde .:zu ' 
legen, wenn die Agrarbehörde mit Bescheid,-fest- -
stellt, daß sie zur Durchführung der Flurbereinigung 
erforderlich, sind. In einem, solchen Falle kann von 

.der Erlassung der " im Flurbereinigungsverfahren,-
sonst vorgesehenen Bescheide Abstand genommen ' 
werden. , - " * ; 

(2) Der Bescheid nach Abs. I ist hädi Rechtskraft 
dem. für die Erhebung , der GrundeirwerbSteuer zu
ständigen Finanzamt mitzuteilen. • 

(s), Bescheide nach Abs . ' l , die den.Bestiminungeh ^ 
des § 1 widersprechen, leiden an einem mit Nichtig-^ 
keit .bedrohten Fehler (§ 68 Abs ' 4 Ut. d des Allge-
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950); 

II.-'HAUPTSTUCK • • r - ' i 

Ordnung der rechtlichen und wirtschafUichen Verr 
liältnlsse an agrargemeinschaftlichen Grundstücken ' 

1. A b s c h n i t t y 

Agrargemelnsfiiäftlldie Grundstücke; AgrargemelnV 
. schalten i Z 

Agrargemeinschaftliche Grundstücke ,' 

(1) Agrargemeinschaftliche Gruhds.tücke,. im Sirine " 
dieses Gesetzes sind Grundstücke, ' ; : • ".Z-'--. 

^ - y- " • .. • j" ''zy-
a) an welchen zwischen bestandenen Obrigkeiten 

und Gemeinden (Ortschäften) oder ehemaligeri . 
/ Untertanen .sowie zwischen zwei oder'mehreren i 

.; Gemeinden (Ortschaften) gemeinschaftliche'Be--
sitz- oder Benutzungsrechte bestehen .oder ; r 

" • • -• :•• , • - ' I , •̂ -' ' ' --i 
.b). die von.allen oder gewissen, Mitgliedern'einer ""'/ 

Gemeinde. (Ortschaft), eines öder mehrerer iGe-' 
meindeteile {Ortsteile), Nachbarschaften oder'. 

" .ähnlicher agrarischer Gemeinschaften kraft ihrer,, 
, persönlichen oder mit einera Besitz verbundenen- -

; ; Mitgliedschaft oder von den Mitbere'clitigten an- , 
Wechsel- oder Wandelgründen gemeinschaftlich 
'oder wechselweise benutzt werden." 
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(2) Zu diesen Grundstücken sind, unbeschadet der. 
Rechte, aus einer bereits vollendeten Ersitzung, 
ferner zu zähleri; 

a) Grundstücke, die einer gemeinsdiaftlichen Be
nutzung (Abs. 1) früher unterlagen, inzwischen . 

• aber infolge physischer̂  Teilung in Einzelbesitz 
übergegangen sind, wenn die Teilung in den 
öffentlichen - Büchern noch nidit durdigeführt 
worden ist; 

b) Gründstücke, die sich zwar im Eirizelbesitz oder 
in Einzelnutzung befinden, aber in den öffent
lichen Büchern als Eigentum einer Agrargemeiii-
schaft eingetragen sind; 

c) Grundstücke, die in Ausführung der Gesetze , 
über die Regulierung und Ablösung der Servi
tuten einer Gemeinde (Ortschaft) oder 'einer Ge
samtheit von Berechtigten zu gemeinsaraer Be-, 
nutzung und zum gemeinsamen Besitz abgetre- " 
ten worden sind; 

d) das .nach, der O. ö. Gemeindeordnung" 1965, 
LGBL Nr. 45, einer gemeinschaftlichen Benutzung 
unterliegende Gemeindegut • 

(3) Dagegen gehören zu diesen Grundstücken 
nicht die zum'Stammvermögen der Gemeinde (Ort
schaft) gehörigen Grundstücke, die nicht unmiltel-' 
bar von. den Gemeindemitgliedern benutzt, sondem 
durch Verpachtung oder auf ändere Art zugunsten 
des Gemeindeveimögens verwertet werden, 

(4) Die Agrarbehörde karin Grundstücke von neu -
zu errichtenden oder schon bestehenden Eigentums- -
gemeins chatten ohne Rücksicht auf die Rechisform, 
in der diese Gemeinschaften verbüchert sind, als 
agrargemeinschaftliche Gmndstücke erklären, wenn 
der wirtschaftliche Zweck der Gemeinschaft eine Re
gelung der Verwaltung und Nutzung nach den für 
Agrargemeinschaften geltenden Vorschriften als er
forderlich erscheinen läßt. 

(5) Unter der gemeinschaftUchen 'oder wechsel
weisen Benutzung eines Grundstückes (Abs. 1 l i t b) 
ist dessen gemeinschaftliche oder wechselweise 
Verwendung zu land- oder forstwirtschaftlichen 
Zwecken zu verstehen. 

• " , § 32 

Agrargemeinschaften 

'(1) Die Gesamtheit sowohl der jeweiligen Eigen
lümer jener Liegenschaften, an deren Eigentum An
teiisrechte an agrargemeinschaftlichen Grundstücken 
gebunden sind (Stammsitzliegenschaften),-als auch 
jener Personen, denen persönliche (walzende) An
teilsrechte zustehen, bildet eine Agrargemeinsdiaft 

(a) unbeschadet der Aufstellung von Satzungen im 
Regulierungsverfahren hat die Agiaibehörde im 
Rahmen ihres Aufsichtsrechtes '(§ 35) die Tätigkeit 
einer Agrargemeinschaft durch eine Salzung zu 
regeln, wenn dies zur Sicherung der Bewirtschaftung 
-der agrargemeinschafüichen Grundstücke im Sirme 
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des § 34;geboten ist Die Bestimmungen, des § 82, 
Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß, 

(s) Die Satzung einer Agrargemeinschaft (Abs. 2, 
§ 82) isl von der Agrarbehörde zu ändern, wenn und 
soweii dies zur Sicherung der Bewirtschaftung der 
agrargemeinschaftlichen Grundstücke im Sinne des 
§ 34 geboten ist. Für gemäß Abs. 2 zu erlassende 
Satzungen gilt § 88 Abs. 1 sinngemäß. 

(4) Agrargemeinschaften, für" die eine Satzung 
geraäß Abs. 2 oder § 82 erlassen wurde, sind Kör
perschaften des öffentlichen Redites. 

(B) Bei Agrargemeinschaften ohne Salzung ent
scheidet mangels einer anderen Vereinbarung das 
Anteilsverhältnis. Die gemeinschaftlichen Nutzungen 
und Lasten werden durch das Verhältnis der An
teile bestimmt. Bis ziir Feststellung im Rahmen eines . 
Teilungs- oder Regulierungsverfahrens gelten, wenn 
keine Anteile festgelegt sind, alle Anteile [als gleich 
groß. 

§ 33 

Feststellung und Bezeidinung agrargemeinschaft
licher Liegenschaften 

(1) Die Agrarbehörde hat festzustellen, welche 
Liegenschäften agrargemeinschaftliche Liegenschaf
ten sind. 

(2) Agrargemeinschaftliche Liegenschaften sind auf 
Ersuchen der Agrarbehörde in den öffentlichen 
Büchern als solche zu bezeichnen, 1st die Mitglied
schaft bei der Agrargemeinschaft an das Eigentura 
bestimmter Liegenschaften (Stammsitzliegerischaften) 
gebunden, so ist dieser Umstand im Gutsbestands
blatt der Stammsilzliegensdiaften ersichüich zu 
machen. 

§ 34 

Bewirtschaftung der agrargemeinschaftlichen 
,' Grundstücke 

Die agrargemeinschaftlichen Grundstücke sind 
unter Wahrung der Rechte der Milglieder und unter 
Bedachtnahme auf die allgeraeinen volkswirtschaft
lichen Interessen, im besonderen die Interessen der 
Landeskultur, so zu bewirtschaften, daß —- bei pfleg
licher Behandlung und zweckmäßiger Wirlsdiafts-
führung — eine nachhallige Ertragsfähigkeit ge
währleistet ist. 

§ 35 • 

Aufsicht über die Agrargeraeinsdiäften 

(i) Die Agrargemeinschaften unterliegen unabhän
gig davon, ob reditskräftige Regulieiungspläne be
stehen oder nicht, der Aufsicht der Agrarbehörde. 
Die Agrarbehörde hat die Aufsicht dahin auszuüben, 
daß die Agrargemeinschaften die Bestiminungen 
dieses Gesetzes und gegebenenfalls der Satzung 
nicht verletzen; im besonderen hat die Agrarbe
hörde darüber zu wachen, daß die Bewirtschaftung 
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der agrargemeinschaftlichen Grundstücke im Sinne 
des § 34 erfolgt und im übrigen die anläßlich von 
Teilungen und • Regulierungen getroffenen Verfü
gungen von den Agrargemeinschaften eingehalten 
werden. 

(a) Stelll die Agrarbehörde eine Verletzung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegebenenfalls 
der Satzung fest, so hat sie auf die Herstellung 
eines der Rechtslage entsprechenden Zustandes hin
zuwirken und erforderlidienfalls — nach vorheriger 
Androhung — die gebotenen Verfügungen zu 
treffen. 

(3) Die Agrarbehörde kann — unbeschadet der 
Bestiraraungen des § 32 Abs. 2 und 3 — bei Vor
liegen der Voraussetzungen des Abs. 2 insbesondere 

a) bei Agrargemeinschaften, hinsichtlich deren ein 
Teilungs- oder Reguliemng&verfahren nodi nicht 
eingeleitet ist, zur Sicherung einer Bewirtschaf
tung der agrargemeinschaftlichen Grundstüdce im 
Sinne des § 34 die Ausübung der Nutzungen 
vorläufig regeln; Gegenstand einer solchen vor
läufigen Regelung kann vor allem die Änderung 
des Bezuges einer oder mehrerer Nutzungen ira 
Verhältnis der Anteile-sein; 

b) der Agrargemeinsdiaft die Ausführung notwen
diger Verbesserungen oder die Bestellung von 
Fachorganen auftragen, wenn dies zur Bewirt
schaftung der agrargemeinschaftlichen Grund
stücke im Sinne des § 34 erforderlich ist; 

c) für den Fall, daß eine Agrargemeinschaft die 
nach der Satzung erforderUche Bestellung der 
Organe unterläßt oder die bestelllen Organe 

' ihre Aufgaben nicht oder nicht ordnungsgemäß 
erfüllen, das Erforderliche auf Gefahr und 
Koslen der Agrargemeinschaft verfügen; die 
Agrarbehörde kann insbesondere " einen Sach
walter je nach Lage des Falles mit einzelnen 
oder allen Aufgaben der Organe der Agrar
gemeinschaft betrauen; eine solche Betrauung 
ist zu widerrufen, wenn • die, Voraussetzungen 
für ihre Verfügung weggefallen sind. 

(4) Die Agrarbehörde hat unter Ausschluß des 
Rechtsweges auch außerhalb eines Zusammen
legungs-, Flurbereinigungs-, Teilungs- oder Regu
lierungsverfahrens über Streitigkeiten, die zwisdien 
der Agrargemeinschaft und ihren Mitgliedern oder 
zwischen den Mitgliedern untereinander aus dem 
Mitgliedsdiaftsverhältnis entstehen, zu entscheiden, 

§ 36 

Veräußerung, Belastung und Teilung agrargemein
schaftlicher Grundstücke 

(1) Die Veräußerung, Belastung oder Teilung _ 
agrargemeinschaftlicher Grundstücke bedarff der 
Genehmigung der Agrarbehörde. 

(s) Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn durdi die angestrebte Veräußerung, Bela
siung oder Teüung die Nutzungen aus den Anteils-
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rechten geschmälert würden; die Genehmigimg isl 
aber auch in diesem Falle zu erteilen, wenn die zu
ständigen Organe der Agrargemeinscjhaft, bei-
Agrargemeinschaften ohne Satzung alle Mitglieder,' 
der Veräußerung, Belastung oder Teüung zustim
men. . ' 

§ 37 
Absonderung eines Anteilsrechtes von der Stamm
sitzliegenschaf l ; Teilung von Slammsitzliegen-

schaften 

(i). Die mit einer LiegenschafI (Stammsitzliegen
schaft) verbundene Mitgliedschaft bei einer Agrar
gemeinschaft kann von der. Stammsilzliegenschaft 
riur rait Bewilligung der Agrarbehörde-abgesondert 
werden. 

(s) Die Bewilligung ist auf Antrag des Eigen-
türaers der Slammsitzliegenschaft zu erteüen, wenn 

a) die Agrargemeinschaft das Anleilsrecht erwer
ben -soll oder 

b) die Absonderung aus wirtschafliichen Gründen 
angestrebt und . durch die Absonderung die 
Wirtschaftsführung und Verwaltung der'Agrar
gemeinschaft nicht erschwert wird. 

(3) Wirtschaftliche Gründe im Sinne des Abs.-2 
lit. b sind im besonderen gegeben, wenn die 
Nutzungen aus dem Anteilsrecht den ordentlichen 
Bedarf der Stammsitzliegenschaft übersteigen und 
das Anteüsrecht enlweder von einem Siedlungs
träger nach dera Gesetz über das landwirtschaft-, 
liehe Siedlungswesen (O. ö. LSG. 1970), LGBL Nr. 29, 
erworben oder auf eine Liegenschaft übertragen 
v/erden soll, zu deren Bewirtschaftung die Nutzun
gen notwendig sind. 

(4) Wird eine Slaramsilzliegensdiafl geleilt, so ist 
in der Teilungsurkunde zu regeln, bei welchem Lie-, 
genschaftsleü das Mitgliedschafts recht (Abs. 1) ver
bleibt Diese Regelung bedarf zu ihrer Gültigkeit 
der Genehmigung - der. Agrarbehörde. Die Geneh
migung ist zu erteüen, wenn die Regelung über 
den Verbleib des Mitgliedschaflsredites den wirt
schaftlichen Bedürfnissen der zu bildenden Liegen-
schaflsleile nicht widerspricht. Ohne diese Geneh
migung darf die Teüung der Liegenschaft im 
Grundbuch nicht durchgeführt werden. 

§ 38 
Übertragung, persönlicher (walzender) Anteiisrechte 

Die Übertragung persönlicher (walzender) An
teilsrechte durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden 
bedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der 
Agrarbehörde., Die Genehmigung ist zuj erleilen, 
wenn durch die Übertragung die Wirtschaftsfühmng 
tind Verwaltung der Agrargemeinschaft nicht er
schwert wird. 

§ 39-
Ordnung der rechtlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse , ^ . 

(1) Die Ordnung der rechtlichen und wirtschaft
Uchen Verhältnisse . bei agrargemeinschaftlichen 
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Grundslücken kann durch Teilung oder Regulierung 
erfolgen. 

(a) Die Einleitung und der Abschluß eines Tei
lungs- oder Regulierungsverfahrens haben mit Be
scheid zu erfolgen. 

2. A b s c h n i t t 

Teilung 

§ 40 

General- und Spezialteilung 

(i) Die Teilung agrargemeinschaftlicher Grund
stücke, bei der Teilflächen den Parteien ins Eigen
tum übergeben werden, kann eine General- oder 
eine Spezialteilung sein, 

(a) Die Generalteilung ist die Auseinandersetzung 

a) zwischen bestandenen Obrigkeiten einerseits 
und Geraeinden (Ortschaften) oder eheraaligen 
Untertanen andererseits, oder • 

b) zwischen Geraeinden (Ortschaften) oder Orts-
leilen, oder 

c) zwischen der Gemeinde (Ortschaft oder Ortsteil) 
und einer agrarischen Geraeinschaft, oder 

d) zwischen mehreren agrarischen Gemeinschaften. 

(3) Die Spezialteilung ist 

a) die Auflösung der Agrargemeinschaft durch 
Umwandlung der Anleüsredite in Einzeleigen
tura, oder 

b) die Ausscheidung einzelner Mitglieder ' der 
Agrargemeinschaft unler Aufrechterhaitung der 

, Gemeinschaft zwischen den übrigen Mitgliedern. 

(4) Eine Spezialteilung kann im Anschluß an eine 
Generalteilung oder unabhängig von einer solchen 
erfolgen. 

§ 41 

Wirts dl a ft l iche Voraussetzungen 

Eine Teilung,ist nur zulässig, wenn dadurch die-, 
pflegliche Behandlung und zweckmäßige Bewirf-/ 
Schaffung der einzelnen Teile nicht gefährdet wird 
und wenn die Aufhebung der̂  Gemeinschaft nicht 
allgemein volkswirtschaftlichen Interessen oder 
besonderen Interessen der Landeskultur abträglich 
ist 

§ 42 

Rechtliche Voraussetzungen-

(1) Das Teilungsverfahren wird nur auf Anlrag 
eingeleitet 

• (a) Der Antrag auf GeneralteÜung kann von jeder 
der im § 40 Abs. 2 genannten Parteien gestelU 
werden. • 



Beilage 299/J972 zum kurzschrjfiüchen Bericht <tcs o. ö. Landtages, XX. Gesetzgebungsperiode 45 

(3) Der Antrag, auf Spezialteilung gemäß § 40 
Abs. 3 Ut a kann nur von mehr als der Hälfte der 
MitgUeder der Agrargemeinschaft gestellt werden. 

(.1) Der Antrag auf Spezialteilung gerriäß § '40 
Abs. 3 l i t b kann von jedem die Ausscheii^ung aus 
der Agrargemeinschaft' begehrenden Mitglied ge
stellt werden. Der Antrag bedarf bei Agrargemein
schaften, für die eine Salzung erlassen wurde, der 
Zustimmung des nach der Satzung hiezu berufenen 
Organes, bei allen anderen Agrargemeinschaften 
der Zustimmung aUer übrigen Mitglieder. | 

(,-.) Die Miteigentümer einer Stammsilzliegen
schaft gelten bei einer Antragslellung gemäß Abs. 3 
oder 4 zusammen als ein Mitglied der Agrargemein
schaft. Ein Anlrag gemäß Abs. 3 gilt als vori diesem 
Mitglied unterstützt bzw. ein Antrag gemäß Abs. 4 
Gilt als von diesem MitgUed gestellt, wenn|sich die 
nach der Größe der Anteile der einzelnen Miteigen
tümer zu berechnende 
ausgesprochen hät 

Mehrheit für den Antrag 

(n) Die Bestimmungen des Abs. 5 gelten sinn-
geinäß für den Faü, daß ein persönliches (walzen
des) Anteilsrecht mehreren Personen zusteht 

§ 43 

Einleilungsbescheid 

(1) Die Agrarbehörde hat das Teilungsverfahren 
einzuleiten, wenn die rechtlichen Voraussetzungen 
(§ 42) gegeben sind. 

{••) Im Einleitungsbescheid (Abs. 1) sind die 
agrargemeinschaftlichen Grundstücke anzuführen, 
die Gegenstand des Teilungsverfahrens sind (Tei-
lungsgebiel). 

• (a) Dem Teilungsverfahren kann ein von den Par
teien vorbereiteter Teilungsplan zugrunde gelegt 
werden, Der Teilungsplan muß den Bestimmungen' 
des § 63 Abs. 2 entsprechen. .§ 3 Abs. 4 gilt , sinn
gemäß. 

§ 44 

Ansprüche der Parteien 

^ (1) Bei der Teüung hat jede Partei nach dem 
festgestellten Wert ihres Anteiles an den' agrar
gemeinschaftlichen Grundstücken oder sonstigen in 
die Teilung einbezogenen Liegenschaften oder Ver
mögenschaften Ansprudi auf vollen Gegenwert lun-
lidist in Grund und Boden. 

(a) Der Gemeinde steht neben dera ihr etwa nach 
Abs. 1 zustehenden Anspruch eiri Anteilsrecht an 
dem agrargemeinschaftlichen Besiiz auch dann zu, 
wenn sie in den öffentlichen Büchern als Eigentü
merin dieses Besitzes eingetragen ist oder wenn 
die Gemeinde für diesen Besitz die Steuern aus 
ihren Mitteln trägt. Dieses Anteilsrecht gebühri 
der Gemeinde aber nur dann, wenn sie über eine 
ihr etwa nach Abs. 1 zustehende Berechtigung 
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hinaus an der Benutzung teilgenommen hat. Der 
Wert dieses A ntei Isre chtes beträgt ein Fünftel des 
Wertes des agrargemeinschaftlichen Besitzes, 

(3) Der Unterschied zwischen dem Abfindungsan
spruch (Abs. 1) und dem \yerl der Grundabfindung 
darf nicht mehr als fünf vom Hundert' des Wertes 
des Ab fin du ngs an Spruches betragen und ist in Geld 
auszugleichen. 

(4) Die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 bis 3 gelten 
sinngemäß. 

§ 45 

Rechie dritter Personen an Abfindungsgrundstücken 

Bei Teilungen treten, soweit nichts anderes ver
einbart oder gesetzlich bestimmt ist, die Abfin
dungsgrundslücke und Geldausgleiche hinsichtlich 
aller rechtlichen Beziehungen zu driiten Personen 
an die Stelle der früheren Anteiisrechte. 

§ 46 

Ermittlungsverfahren ^ 

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens hat die 
Agrarbehörde insbesondere 

a) das Teilungsgebiet festzustellen (§ 48), 

b) die Parteien festzustellen (§ 49), 

c) Gegenleistungen festzustellen und zu bewerten 
(§ 50), 

d) die zu teüenden Grundstücke zu bewerten (§ 51), 

e) die Anteiisrechte festzustellen und zu bewerten 
(§§ 52 und 53), 

f) die Errichtung erforderlicher gemeinsamer An
lagen zu verfügen und erforderlichenfalls deren 
Erhaltung zu regeln (§ 57), 

g) den Abfindungsausweis zu erstellen (§ 60) und 

h) die Grundlagen zur Ordnung der mit der Tei
lung sonsl verbundenen rechtlichen und wirt
schaftUchen Verhältnisse, zu ermitteln. 

§ 47 

Ausschuß der Parteien 

• (1) Nach FeststeUung der Parteien {§ 49) und der 
Gegenleistungen (§ 50) ist ein Aussdiuß der Par
teien zu bilden. 

(s) Dera Ausschuß der Parteien gehören an: 

a) je ein vom Gemeinderat jener Gemeinden, in 
, denen das TeÜungsgebiet liegt und denen Paf-

leistellung zukommt, zu entsendender "Vertreter; 

b) wenri Ansprüdie auf Gegenleistungen bestehen, 
ein Vertreter der Parteien, denen ein solcher 
Ansprudi zusteht; 

c) Vertreter aus dem Kreis der übrigen Parteien, 

(3) Die Anzahl der Milglieder geraäß Abs. 2 Ut c 
hat die Agrarbehörde unter Bedachtnahme- auf die 
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Anzahl der- Parteien gem'äß 'Abs. '2 Ut e und, die • 
Bestiminungen des Abs. 5 "rail höchstens fünfzehn " 
so festzusetzen, daß eine angemessene "Vertretung 
aller in Betracht stehenden Parteien gewährieistet 
ist •"- • ; \ ;;, "•-•••' 

.̂ (4) Die.Mitglieder des Ausschusses gemäß Abs. 2 
Ut. b und c sowie eine gleiche Anzahle.von;,Ersatz
männern sind von, den in Betradit kommenden Par
teien aus ihrer Milte zu "wählen. ; 

'•• (r.) Sind'die Intefessen von Gruppen der .Parteien 
gemäß Abs. 2 Ul. c nach.der örtlichen Lage oder 
dem Ausmaß ihrer-, Nutzungsrechte wesentlich ver-. 
schieden, so sind die Parteien demgemäß in Wahl
gruppen zusamraenzufasseri;.,auf die Wahlgruppen 
ist.die Anzahl der Mitglieder,'gemäß Ab ŝ.; 2- l i t c 
so aufzuteilen, daß im Ausschuß jede 'Wahlgruppe , 
arigeniessen vertreteri ist.. ,, I ; ; - .„' -. 

'(fl) Die Festsetzung der- Anzahl" .der Milglieder 
des:Ausschusses geraäß Abs. 2 l i t c sowie| die Aus
schreibung der Wahl der Mitglieder gemäß Abs. 4 
hat durch .Bescheid der Agi-arbehörde'zu |erfplgeri. 
Im übrigen gelten die Bestimmungen des;§ 8'Abs'. 5 
bis 7 und .des § 9 ,Abs'. 2 bis 4'und Abs,' 5 erster 
und .zweiter Salz sinrigemäß. . • "'" 

- " (T) Die Agrarbeiiörde hat irri Zuge cies^Ermill-
lurigsverfahrens den Atisschuß der'Parteien in^alleri^ 
wirtschaftlichen Fragen zu hören. Die'Agrarbehörde 
'ist- an Beschlüsse, des Ausscliusses nicht gebunden. 

.Dem Aussdiuß steht eine Berufung nichtzu., 

. Teilurigsgebiet • 

{i);Die Agrarbehörde hal'zunächst die'dem Ein-
' leitungsbescheid entsprechenden Grenzen [ des ;Tei-
lungsgebietes fesizustellen und .wenn nötig zü yer-
marken. ' ' ^ -.. " " . ^ / y . 

(a) Ihl' Spezialteilungsverfahren; ist festzustellen,' , 
ob die' Agrargemeinschaft ,'außer den im Eihlei-

; lurigsbescheid- angeführten Gnindstücken |noch an
dere Liegenschaften oder bewegliches Vermögeri , 

' besitzt;, dieses Eigentura ist !in das Spezialteilungs:'. 
verfahren einzubeziehen. ' ••• „ 

- (s) Im. Sdridereigenlum einzelner Mitglieder der 
: Agrargemeinschaft stehende Grundstüdce 'sind über 
Anträg des Eigentümers in die Teilung | einzube-
ziehen^" wenn dies für die Teilung yon Vorteil, ist. 

' (4), Wenn, es " zur Unterstützung des Teilungsver-,^ 
fahrens, irisbesondere zür Erleichterung defi^Teilung 
durch Schaffung entsprechend geformterj und-gut 
zu;'.bewirtschaftender Teilflächen .(Abfindungen) 
zweckmäßig ist hat die Agrart)ehöräe,'nötigenfalls 
unter Aussetzung "des Teilungsveffaiireris,| ein' Flur-
bfereinigungsverfahren (§§ 28 ff.) durchzuführen. • 

^ • §-49 - . y 

Verzeichnis -der Parteien 

: (i) Die, Agrarbehörde hat ein Verzeichnis der Par
teien des TeUungsverfahrens unter Anfülimng der 
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die Parteisteüung begründenden Rechte zu erstellen. 
Dieses Verzeichnis ist entweder gesonderl oder zu
sammen mit dem, Verzeichnis der Anteiisrechte 
(̂  55) gemäß § 7 Abs. 2 deis Agrarverfahrensge
selzes 1950 zur- allgemeinen Einsicht aufzulegen. 

(a) Die Auflage des Verzeichnisses der Parteien 
hat zu unterbleiben, wenn hinsichtlich der Paiteien 
urid der ihre Parteistellung begründende Rechte 
keiri Zweifel besteht Iri diesera Falle ist das Ver
zeichnis der Parteien in den Teilungsplan (§ 63 
Abs. 2 Ut a) aufzunehmen. 

§ 50 ^ 

Gegenleistungen 

(i) Die Agrarbehörde hat allfäUige Gegenleistun- . 
gen für die Nutzung agrargemeinschaftlicher-Grund
stücke festzustellen und mit dem fünfundzwanzig
fachen Betrag des reinen Wertes der auf ein Jahr 
entfallenden Gegenleistung, zu bewerten. In Erraari-• 
gelung eines übereirikoramens oder urkundlich 
nachweislicher Rechtstitel ist der Bewertung der 
Umfang der jährlichen Gegenleistung nach den tat-, 
sächlichen Verhältriissen in den der Verfahrensein
leitung vorangegangenen zehn Jahren zugrunde zu' 
legen. 

(a) Gegenleistungen sind über Verlangen der 
Anspruchsbereehtigten in Geld dder Grund abzu
lösen. Die Agrarbehörde hat die Ablösungsart unter 
Berücksichtigung einer möglichst zweckmäßigen Ge
staltung der künftigen Besitz- und Bewirt'schaftungs-
verhältnisse an den zu teilenden Grundstücken zu 
bestiraraen. 

§51 

Bewertung def Grundstücke 

. Die zu teüenden Grundstücke sind zu be'werteri. 
Die Bestimmungen des § 12 gelten sinngemäß. 

. § 52 . ' 

• Feststellung der Anteilsrechte 

(t) Zur Feststellung der Anteiisrechte der einzeln 
nen Parteien einschließlich eines ailfälligen Anteils
rechtes der Gemeinde geraäß § 44 Abs. 2 hat die 
Agrarbehörde zunächst ein^ Ubereinkommen anzu
streben. 

(a) Kann ein solches Übereinkommen nichl erzielt 
werden, so hat die Agrarbehörde die Anteilsrechte 
auf Grund von Ufkunden, behördlichen Entschei
dungen und des erhobenen rechtmäßigen Besitz--
standes festzustellen. Fehlen solche Rechtstitel, so 
ist bei jährUchen Nutzungen das Anteilsrecht nadi 

. der durchschnittlichen jährlichen Nulzungsteilnahme 
in den der Verfahrenseinleitung vorangegangenen 
zehn Jahreri festzusetzen. Fehlen aus. diesen zehn 
Jähren die zur Enriittlung einer durchschnittlichen 
jährlichen Nulzungsteilnahme genügenden Näch
weisungen, so ist das gebührende Maß der Nutzung 



•A 

Beiiage 299/1972 zum'kurzschrifüichen Bericht .iies;o;ö. Landtages,-XX. Gesetzgebungsperiode 49 

mit Rücksicht auf den Haus- und Gutsbedärf fest
zusetzen. War die Nutzung; nicht jährlich auszu-. 
üben,- so ist,das gebührende Maß der Niitzung unter 
Bedachtnahme auf alle hiefür riiaßgeblichen Um
stände' in einem jährlichen oder in einem andereri' 
•Zeitabschnitt regelmäßig wiederkehrenden Ausrnaß 
festzusetzen.. Offenbar unstatthafte . überschreituri-'_ 
gen und nur zufällige oder eigenmächtige Vermin
derungen oder' -die • gänzliche Entziehung der 
Nutzung:sirid nicht zu berücksichtigen. Unstatthafte 
Ubeischieitungen. sind, die über den-Haus- und 
Gutsbedarf ausgeübten Nutztingen, zufällige Ver
minderungen sind die infolge von. auiiergewöhri-
•lichen Ereignissen-unter dem-Haus- und Gutsbedärf 
•bleiberiden. Nutzungen. 

;'(3) Unter.-Haus- .und Gutsbedarf im Sinne,des, 
Abs. 2 istder Gesamtbedarf ari land- urid| forstwirt
schaftlichen 'Nutzungen für den Familienhaushalt-
der Partei und den Wirtschaftsbetrieb 'der Stämm-
sitzliegensdiaft zu "veistehen. Fehlen'hiefüber.Nach
weise aus deri' der Verfahrenseinleilurig voraiigcr 
gangenen zehn Jahren, so ist der Haus- und Guts--
bedarf nach dem durdischnittlichen oi-tsüblichen Be
darf annähernd gleicher Haushalte bzw.: Staramsilz-
Uegenschaften zu erraittelri. ; * 

(4) Sind Agrargemeinschaften ira Wege der Ab
lösung von Wald- und Weidenutzungsrechten ent
standen, so hat die Feststellung der Anteilsrechte 
geraäß Abs. 2 unter Zugrundelegung vormals be
standener. Wald^ und Weidenulzungsrechte zu er
folgen, sofern diese urkundlich geregelt waren. Be
sondere Verhältnisse, ' die nach der urkundlichen 
Regulierung die Nutzungsausübung.erheblich beein
flußt haberi, sind entsprechend.zu berücksichtigen. 

• ' • ' . - : , ' §'53 . -

• Bewertung, der Anteilsrechte 

(i) Die Anteiisrechte sind von der Agrarbehörde 
entsprechend dem Wert der auf sie •entfällenden 
Nutzungsflächen im Veigleich zum Wert".des zu" 
teilenden Vermögens zu bewerten. Gegenleistungen 
und'ihre ailfällige Ablösung (§ 50) sind bei der Be
wertung" zu berücksichtigen: 

(a) Sind Anteilsreciite nadi aliquoten Anteilen be
stimmt und-'ergibl sich schon daraus ihr|.Wert im 
Verhältnis zum Wert des zu teilenden Vermögens, 
hat eine Bewertung gemäß Abs. 1 zu unterbleiben. 

' , , • ' • . . , ' • § 54 - . • ^ 
Fortbestand -von 'gemeinschaftlichen-NutzungST . 

rechten : _^ 

(1) Auf Antrag eines Anteilsberechtigten, kann 
die Agrarbehörde, verfügen, daß , ; , 

a) an aüen oder* an' einzelnen Abfindungsgrund
slücken noch ^ bestimmte gemeinschaftliche 

, ,. Nutzungsrechte fortzudauern haben, oder 

b) einzelne Anteilsberechtigte unter Aufrechter-' 
haltung der Agrargemeinschaft z-wiŝ hen - den 
übrigen Mitgliedern Abfindungen erhaiten, oder. 
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, • •- \ 

c) die '. Aufteilung. eines Teiles der agrargemein
schaftlichen Grundslücke -unter Aufrechterhai
tung der 'Agrargemeinschaft für das verblei
bende Vermögen erfolgt. 

' (2) Eine Verfügurig gemäß Abs. 1 l i t a darf nur 
erfolgen,-, wenn der Fortbestand gemeinschaftlicher 
Nutzungsrechte aus wirtschaftlichen .Gründen ge
boten ist _ • ' • 

(3) Eine Verfügung gemäß Abs. 1 l i t b und c darf 
nur erfolgen, wenn • " . -

•;a) eine Bewirtschaftung der verbleibenden agfär-
geraeinschaftlichen Grundstücke im Sinne des 

,, §,34 gewährleistet isl, und = " • - . 

b) die Abfindungen so gestaltet werden können, 
daß sie einen ausieichenden Ersatz füf die be-
standenen oder verminderten Nutzungen ge
währen. 

- § 55 - ; 

Verzeidinis der Anteiisrechte. . ' • 

(i) Die Agrarbehörde hat ein Verzeichnis der An
teiisrechte zu erstellen. In diesem Vefzeichnis, sind 
anzuführen , ~ . . ' " 

a) die, festgesteUten Anteilsrechte (§ 52) und ihr 
Wert-(§.53), . . . - . • • 

b) die festgestellten Gegenleis-tungen und ihr Wert 
• • •(§ 50)' .:- ••. 
c) das gegenseitige Verhältnis der Redite und 

Werte gemäß Ul. a und b, 

d) die Bezeichnung und das Ausmaß der zu teüen-
- den Grundstiicke sowieJhr Wert (§ 51). 

• (a) Sollen gemeirischaftliche Nutzungsrechte fort
bestehen (§ 54), so ist im Verzeichnis der Anteils
rechte hinsichtlich dieser Nutzungen die nachhaltige 
Ertragsfähigkeit der agrargemeinschaftlichen Grund
stücke festzustellen, - • 

(3) Das Verzeichnis der Anteiisrechte ist gemäß 
§ 7 -Abs. 2 Agrarverfahrensgesetz 1950, zur allge
meinen Einsicht aufzulegen. 

(4) Die Auflage des Verzeichnisses der-Anteiis
rechte hat zu unlerbleiben, wenn hinsichtlich der 
Vollständigkeit, und Richtigkeit des Verzeichnisses", 
kein Zweifel besteht. In diesem Falle ist das Ver-
zeidiriis der Anteilsrechte in den Teilungsplan (§ 63; 
Abs.. 2 l i t a) aufzunehmen. -

. ' §^56 , • . " 

Einstellung des Teilungs verf ahrens 

(i) Ergibt sich im Zuge des Ermittlungsverfahrens, 
daß die.Teilung aus wirtschaftUchen Gründen (§ 41) 
unzulässig ist, ;so hat die Agrarbehörde das Tei-' 
.Jungsverfahren mit Bescheid einzustellen' und den 
Antrag'auf Teilung abzuweisen. , - • ' , 

(a) Wird das Teilungsverfahren eingestellt, so hat 
die Agrarbehörde, wenn die Voraussetzungen ge-. 
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mäß';§ 68 _Ab&. 2, l i t • b gegeben .sind, •-von Amts 
wegen-ein Regulierungsverfahren einzuleiten.:; / 

- 57 

Gemeinsame Anlagen. 

.... (i).^Die'Agrarbehörde hat die Errichtung-von-ge
nieinsamen Anlagen zu verfügen, w;enn solche An
lagen zur zweckmäßigen, Erschließung uri'd Bewirf-^. 
Schaffung der "t'eilungsgrundstficke^erforderlich sind 
oder sonst die -Ziele der Teilung fördern iind'einer 
Mehrheit vori Parteien dienen. Die Bestimmungen 
des § 16 Abs. ,4 gelten sinrigemäß.-, : * • '., 

.•(a)'Soweit hinsichtlich• der Erfichtung und'Erhal-: 
lung,-von gemeinsamen Arilagen kein entsprechen
des Ubereinkommen zustande kommt, gellen die 
Bestimniungen des §̂ 16 Abs."̂  2, 6 und. 7. und des' 
§.:17. Abs. 1 ünd 3 sinngemäß. , , • -

§ 58 •'; -, •̂ 

Grunddien&tbarkeiteri ;'• 

(i) Grunddienstbarkeiten, die. infolge einer-Tei-.,,-
lung oder'der,im Zuge einer Teilurig ausgeführten, 
genieirisamen'Anlagen für das herrschende Gründ- . " 

.̂ slück entbehrlich werden, sind ohne Erilschädigung-
aufzuheben. , , * - " " , 1 

(ä) ; Grunddienstbarkeiten an Abfindungsgrund-. .'" 
stückeri oder an -verbleibenden agrargeirieinsdiaftr 

. liehen Grundstücic'en dürferi nur begründet werden, . ' 
v/enn dies aus wirtsdiaftlichen Gründeri unerläßlich • 

.ist. ' . " . 

' " y •§ 59 , ' • . • 

'. '. , ; Fordenmgen 

(i) Ziffernmäßig, bestimmte Forderungen, welche 
"auf einem der Teilung- lanlerzogeneri Grundstück 
bücherUdi versichert sind,:bleiben, wenrij eiri Teil 
dieses" Gmndstückes bei der Teilung der Gemeiride 
(Oitschaft), • dem-'Ortsteil, der Nachbarschaft oder 
der agrarischen --Geraeinschaft zugewiesen..; wird,-

/ausschließlich auf .diesem Teil;versichert, sobald, 
derlei Forderungen iriiierhalb 'Üer ersten zwei Drit
t e l des Ertragswertes dieses Teiles ihre.'yol'lstäridige*. 
Bedeckung finden. - • - '.';/;• ^ 

(a) Ist dies nicht der FaU, so muß der unbedeckte 
Rest einer solchen'Forderung von allen Mitgliedern 
der Agrarg;enie ins chaft nach "Verhältnis, ihrer der 
Teilung, zugrunde gelegten Anteilsrechte dem Gläu
biger sofort zurückbezahlt, werden. Dieser ^kann die 

-Annahme ' der , Zahlurig. riicht verweigefnJ ' Wurde 
- kein Teil" des der Teilung uriterzogeneii ,̂  Grürid-
stückes der Geraeinde^ (Ortschaft), dem Ortsteü,.der 
Nachbarsdiaft qder^ der agrarischen "Geriieinschaft 

• zugewiesen, so muß die ganze Förderung in gleicher 
Weise zurückgezahlt werden. 

(3) Lautet eine auf dem der Teilung"untetzogenen 
Grundstück bücherlich versicherte . Forderung'-., auf 
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keinen ziffernmäßig bestimmten Beirag, so hat die 
Agrarbehörde zur Feststellung eines solchen Be
trages ein Übereinkommen ' zu versuchen und, je 
nachdem ein solches zustände kommt oder nicht, 
entweder nach den vorstehenden Bestimmungen' 
vorzugehen .oder die Forderungen simultan auf alle 
aus dem geteilten Grundstück zugewiesenen Abfin
dungen zu verweisen. 

§60 

Abfindungsberechnung; Abfindungsausweis 

(1) Die, Agrarbehörde hal auf Grund der festge
stellten'Anteilsrechte und ihres Wertes für die ein
zelnen Parteien nach Maßgabe ihrer Abfindungsan
sprüche (§ 44) eine Abfindungsberechnüng zu er
stellen. ' ' • , , 

(2) Auf Grurid der Abfindungsberechnung hat dier 
Agrarbehörde den Abfindungsausweis zu erstellen. 
Ira Abfindungsausweis sind die für die einzelnen 
Parteien vorgesehenen Grundabfindungen unler 
Anführung ihrer Örtlichen Lage, ihres Ausraaßes 
und ihres Wertes sowie die Geldausgleiche festzu
legen. Die Grundabfindungen ' haben bei Bedacht
nahme äuf den Zwedc der Teilung unter möglichster 
Berücksichtigung und gegenseitiger Abwägung der 
Parteiinteressen aus Grundflächen zu bestehen, die 
möglichst groß, günstig geformt und ausreichend'err 
schlössen sind und eine ordnungsgemäße Bewirt
schaftung erwarten lassen. 

§ 61. . 
Ausscheiden einzelner Mitglieder der Agrar

gemeinschaft 

Soü eine Spezialteilung gemäß § 40 Abs. 3 Ut b, 
erfolgen, so hat die Agrarbehörde zunächst unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 34 zu ver
suchen, ein Übereinkommen über die auf die ein
zelnen ausscheidenden Mitglieder und die verblei
bende Gemeinschaft enlfallenden Teilflächen und 
die übrigen zwischen ihnen und mit sonstigen Par-

^ teien zu regelnden Fragen zu erzielen. Bestehen 
gegen ein solches, Übereinkommen aus den Grün
den des § 41 keine Bedenken, so ist der Spezial
teilung dieses Übereinkommen zugrunde zu legen. 

§ 62 . ' 

Vorläufige übefnahme ünd Auszahlung ' 

Die Bestimmungen des § 22 über die vorläufige 
Übernahme' der Abfindungsgmndstücke und die 
Auszahlung vorläufiger Geldabfindungen und Geld
ausgleiche finden sinngemäß Anwendung. 

. - , § 63 - • 

Teilungsplan , '-

(1) A\if Grund des Ergebnisses, des Ermittlungs
verfahrens hat die Agrarbehörde den Teilungsplan 
zu erlassen. -
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(2) Der Teilungsplan hat zu enthalten: 

a) ̂ das Verzeichnis der Parteien. (§ 49) und das Ver
zeichnis der Anleilsfechte (§ 55), soweii diese 
Verzeichnisse noch nichl zur allgemeinen Ein
sidit aufgelegt wurden; j 

b) die Abfindungsberechnüng'und den Abfindungs
ausweis (§60); " , . ' 

c) die Geldausgleiche und Entschädigungen gemäß 
§ 44 Abs. 4; • 

d) die Ordnung der mit der Teilung sonst verbun
denen rechtlichen und wirtschaftlichen Verhält
nisse; " -

e) die planliche Darstellung des neuen Besitz
slandes. 

(3) Rechtskräftige Verzeichnisse der Parteien und. 
der Anteiisrechte sind "dem Teüungsplän als Bei
lage anzuschließen. I 

(4) Der,Teilungsplan ist gemäß § 7 Absl 2 Agrar
verfahrensgesetz 1950 zur allgemeinen Einsidit auf
zulegen und während der Auflagefrisl über Ver
langen jeder Partei zu eriäutem. 

§ 64 

Teilung agrargemeinschaftlicher Gruridstücke 
unler Änderung der Anteilsrechte • 

Tritt ira Zusammenhang mit Verfügungen gemäß 
§-54 Abs. 1 Ut b und c eine Änderung von Anteils
rechten ein,, so hat der Teilungsplan auch einen 
darauf abgestellten Regulierungsplan zu J enthalten. 
Für diesen Regulierungsplan gelten im übrigen die 
Bestimmungen des § 85 sinngerriäß. 

§ 65 . 

Ausgleich für nachträgliche Wertverrriinderung 

(1) Wurde der Wert eines der Teüung unter
zogenen Grundstückes oder eines der abgesonder
ten Bewertung vorbehallencn Gegenstandes vor der 
Übergabe an den neuen Eigentümer durch ein wenn 
auch zufälliges Ereignis dauernd vermindert, ,so 
kann der neue Eigentümer binnen zwei Monaien 
nach der Übernahme von den übrigen jAnteilsbe-
rechtigten im Verhältnis des Wertes ihrer Anteils
rechte einen nachträglichen Werlausgleldi begeh
ren. Ein solcher Ausgleich ist, wenn die Wertver
minderung ein Grundstück betriffl und |Wenn dies 
ohne erhebliche Beeinträchtigung der neuen Gestal
tung des Grundbesitzes möglich erscheint} in Grund, 
sonst aber in Geld zu leisien. 

(a) Wer durch Nichterfüllung der Verfügungen, 
die von der Agrarbehörde zum übergarig aus den 
bestehenden Verhältnissen in die neue Gestaltung 
des Grundbesitzes getroffen wurden, im Bezug, der 
Nutzungen-von den ihm zugewiesenen Abfindungs-. 
grundslüdceri oder anderweitig verkürzt wurde, 
kann binnen zwei Monaten nach der tibernahme 

Geld be-vom Verpflichteten 
gehren. 

eine Vergütung in 
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§ 66 

Ausführung des Teilungsplanes 

Nach Rechtskraft des Teilungsplanes hat die 
Agrarbehörde, sofern dies nicht schon gemäß § 62 
geschehen ist, die Übernahme der Grundabfindun
gen sowie die Auszahlung der Geldabfindungen 
und der Geldausgleiche anzuordnen, alle Arbeiten 
einschließlich der Vermarkung der Grundabfindun
gen zu vollenden und die Richtigstellung des Grund
buches sowie des Grundsteuer-oder Grenzkatasters 
zu veranlassen. 

3. A b s c h n i t t 

Regulierung der gemeinschaftlichen Nutzungs-
I und Verwallun gsrechte 

§ 67 

Aufgabe der Regulierung 

Die Regulierung der gemeinschaftlichen Nutzungs
und Verwaltungsrechte erfolgt durch die Feststel
lung des nachhaltigen Ertrages der agrargemein
schaftlichen Grundstücke, durdi FeststeUung der 
Anteiisrechte der einzelnen Nutzungsberechtigten, 
durch Vornahme der für die Wirtschaft noiwendigen 
Verbesserungen sowie durch Aufstellung eines 
Wi rtscha flsp lanes und von Satzungen. Verbesserun
gen dürfen nur insoweit ausgeführt werden, als sie 
eine ausreichende Rentabilität gewährleisten. 

§ 68 

Einleitung des Reguliemngsverfahrens 

(i) Ein Reguliemngsverfahren ist — unbeschadet 
der Bestiraraungen des § 56 Abs. 2 und des § 64 — 
nur einzuleilen, wenn die wirtschaftlichen Voraus
setzungen gegeben sind. 

(s) Die wirtsdiaftlichen Voraussetzungen (Abs. 1) 
sind gegeben, 

a) wenn die Rechte der Mitglieder an den agrarge
meinschaftlichen Grundstücken mangelhaft ge
regelt sind oder 

b) wenn die Gewähr für eine Bewirtschaftung der 
agrargemeinschaftlichen Grundslücke im Sinne 
des § 34 eine Regulierung erfordert. 

(3) Das Regulierungsverfahren ist bei Zutreffen 
der wirtschaftlichen Voraussetzungen übef Antrag 
einzuleiten, wenn mindeslens ein Viertel der ge
meinschaftlich Nutzungsberechtigten den Antrag 
stellt 

(4) Die Agrarbehörde kann bei Vorliegen der 
wirtschafliichen Voraussetzungen das Regulierung^-
verfahren auch von Amts wegen einleiten. 

(5) Im Einleitungsbescheid sind die agrargemein
schaftlichen Grundstücke anzuführen, die . Gegen
stand des Regulierungsverfahrens sind (Regulie
rungsgebiet). 
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' (fl) Dem Regulierurigsverfahren kann ein von den 
Parteien vorbereiteter Regulie rungsplan j zugrunde 
gelegt werden. Dieser Regulierungsplan rauß den 
Bestimmungen des § 34 ünd des § 85 Abs. 2 eritspre
chen. § 3. Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(7) Wenn es im Hinblick auf Art und Üriifang der 
anzustrebenden Regulierung zielführend seiri kann, 
hat die Agrarbehörde vor der Eirileitung des Regu-
1 ief ungsverf ahrens zu versuchen, ein, Übereinkom
men der Parteien über die Regulierung herbeizu--
führen.,' ,. " 

§ 69 [ "'•'•-

' Ansprüche der Parteien' 

[0 Bei der Regulierung hat jede Partei nach dem 
Verhältnis des festgestellten Anteilsrechtes An
spruch-auf die wirtschaftlich zulässigen Nutzungen. 

(2) Die-Bestimmungen des § 44 Abs. 2 gellen sirin-
•geinäß. •. ' " ' :. "'-. '. 

(3) -Das Maß'der wiitschaftlich zulässigen Nutzun
gen (Abs. 1) ist durch die Zielsetzung des Regu-
lierungsyerfahrens bestimral. , 

(4) . Müssen zur Wahrung" der nachhaltigen .Er
tragsfähigkeit der agfargemeinschaftlichen Grund
stücke Nutzungen einzelner Parteien un\^erhältnis-
raäßig vermindert werden und kann diese Vermin
derung nicht durch Einräumung bzw. Erweiterung 

. andefer Nutzungen ausgeglichen werderi dder müs
sen Parteien "von bestimmteri 1 Nutzungen ausge--
schlössen werden, so ist die Verminderung bz'w. 
der Entfall von Nutzungsrechten in Geld abzulinderi. 

• § 70 
Ermittlungsverfahren ' 

, Iin Zuge des Ermittlungsverfahrens hat die Agrar-
behöfde insbesondere ^ :\ 

a)' das .Regulierungsgebiet ,festzustellen (§ 72); 

-b) die Parteien festzustellen.(§ 73)i, -' .'• . 

c) 'Gegenleistungen festzustellen und zu bewerten 
(§74); • • ; ; • •• • •. •,̂  .;: ':. ;.;' : 

d) die agrargeraeinsdiafllichen Grundstüdce erfor-
derlichenfaüs zu bewerten (§ 75); -

e) die Anteiisrechte festzustellen und erforderlichen-
faUs zu bewerten (§§ 76 und 77); . . .'" 

f) ändere Rechte und Forderurigen gemäß § 79 fest-
- zustellen urid die Voraussetzlingen für ihre Rege-
' • lung zu schaffen; ^ , . 

g) die für eine nachhaltige Erlragsfähigkoit zweck
mäßigste und zulässige Art̂ ĵde'r Nutzi;rigenl der 
agrargemein sch a f l l i dien Grundstücke zu. ermit
teln; 

h) eine erforderliche Verminderung oder den Ent-
fall von Nutzungsrechten gemäß § 69 Abs. 4 fest-

. zulegen und die Höhe der dafür zu leistenden 
"'• Geldabfindungen zü ermitteln; 
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! . 

i) die Erriditung erforderlicher gemeinsamer An
lagen zu verfügen urid die,damit im Zusararaeri
hang allenfalls erforderlichen Maßnahmen zu 

, treffen (§ 80); , , ' • • • * . * 

-j)' die Satzung-und den Wirtschaftsplan aufzustellen 
(§§ 82,"bis 84):;-, -' ; ' - • ' " 

k) die Grundlagen zur Ordnung der miit der Regu
lierung, sonst verburidenen rechtlichen und wirt-

" schaftUchen Verhältnisse'zu erriiitteln. 

Ausschuß der Parteien ; . ' 

(i) Nach Feststellüng der Parteien (§ 73) und der 
Gegenleisluiigen (§ 74) ist ein Ausschuß der Par-, 
teien zu bilden, ' . 

(a) Die Bestimmungen des § 47 Abs. 2 bis 7 gelten 
sinngemäß. -, > ' " ; -

f 

• § 72'" 

Regulieruiigsgebiet 

• '-
•' (i) Die Agrarbehörde hat zunächst die dem Ein
leitungsbescheid entsprechenden Grenzen des Re-. 
guJierungsgebietes festzustellen und wenn nötig zu" 
vermarken. 

- (a) Nicht agrargemeinschaftliche Gmndstücke. und 
bewegliches Vermögen der Agfargeraeinschaft könr 
nen, wenn dies zur Verbesserung der Bewirtschaf-
tüngsverhällnisse (§ 34) geboten ist, in die Regulie
rung "einbezogen werden. 
\. (3) .Im Sondereigentum einzelner'-Mitglieder der 
Agrargemeinschaft stehende Grundstücke sind über 
Antrag des Eigentümers -in die Regulierung einzu
beziehen, wenn dies für die Regulierung von Vor
teil ist • 

(4) Wenn es zur Unterstützung des» Reguliemngs
verfahrens, insbesoridere zur Verbesserung, der 
Wirlschaftsverhältnisse (§ 34), zweckmäßig ist, hat
die Agrarbehörde,' nötigenfalls .unter Aussetzung 
des Reguliemngsverfahrens, ein Flurbereinigungs
verfahren (§§ 28 f t ) durchzuführen. 

; • §-73 " ^ 
"- 'Verzeichnis der Parteien 

(1) Die Agrarbehörde h'at ein Verzeichnis der Par
teien des Regulierungsverfahrens untef Anführung' 
der die Parteistellung begründenden Rechte zu'er
stellen. • y,y 
- (2) Die Bestimniungen des § 49 Abs. 1 zweiter. 

Satz-und Abs. 2'gelten sinngemäß.. ' • 
Gegenleistungen / . ' • 

;(i) Die Agrarbehörde hat allfällige .Gegenleistun
gen für die Nutzung agrargeraeinsdiaftlicher Gründ-' 
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stücke festzustellen und zu bewerten. § 50 Abs. 1 gill 
ira übrigen sinngemäß. 

(2) Gegenleistungen sind über Verlangen, der An
spruchsberechtigten unter Bedachtnahme jäuf eine 
zweckmäßige Bewirtschaftung der agrargemein
schaftlichen Grundstücke in einer den beiderseitigen 
Interessen entsprechenden Weise zu regeln. 

§•75 

Bewertung der Grundstücke 

(1) Die der Regulierung unterzogenen Grundstücke 
sind zu bewerten," wenn hierüber kein übereinkom-^ 
raen zustande korarat und Geldabfindungen gemäß 
§ 69 Abs. 4 zu leisten sind oder eine Regulierung 
unler Zuweisung von Nutzungsflächen erfolgt. 

(2) Die Bewertung der der Regulierung unterzoge
nen Grundstücke hat nach der nadihaltigerij Ertrags
fähigkeit unler Berücksichligung der zu regulieren
den Nutzungsärten zu erfolgen. Ira übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 12 sinngemäß. 

§ 76 

• Feststellung der A.nleÜsrechle 

Die Bestimmungen des § 52 gelten sinngemäß. 

§ 77 

Beweitung dei Anteiisrechte 

(i) Die Agrarbehörde hat die Anteilsrechte zu be
werten, wenn 

a) der Werl mehrerer Nutzungsrechte untereinander 
zu vergleichen isl oder 

b) Nutzungsrechte unverhältnismäßig vermindert 
werden oder entfallen müssen (§ 69 Abs,| 4) oder 

c) Gegenleistungen zu regeln oder Maßnahmen 
geraäß § 79 Abs. 2 zu treffen sind. 

(a) Der Bewertung ist der Ertragswert der jewei
ligen Nutzungsrechte, bezogen auf den nachhaltigen 
Naturalertrag und die zulässige Nutzung, zugrunde-
zu legen. 

§ 78 

Verzeichnis der Anteilsrechte 

(1) Die Agrarbehörde hat ein Verzeichnis der An
teiisrechte zu erstellen. In diesem Verzeichnis sind: 
anzuführen: 

a) die festgestellten Anteiisrechte (§ 76) und gege
benenfalls ihre Bewertung (§ 77); 

b) die festgestellten Gegenleistungen und ihr Wert 
(§ 74), 

c) das gegenseitige Verhältnis der Rechte und 
Werte gemäß Ut a und b; 
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d) die Bezeidinung und das Ausraaß der der Regur 
lierung unterzogenen agrargeraeinschaftlichen 
Grundstücke, die nachhallige Erlragsfähigkeit 
dieser Grundstücke hinsichtlich der einzelnen 
Nutzungsarten und gegebenenfalls die Bewer
tung der Grundstücke (§ 75). 

(2) Die Bestimmungen des § 55 Abs. 3 und 4 gelten 
siringemäß. 

§ 79 

Andere Rechte und Forderungen 

(1) Die Agrarbehörde hat festzustellen, ob neben 
den Anleilsrechten sonstige Rechte oder Forderun
gen an den agrargeraeinsdiafllichen Grundstüdcen 
bestehen. 

(a) Die Agrarbehörde hat unter Bedachtnahme auf 
die für solche Rechte und Forderungen maßgeblichen 
Rechtsvorschriften nach Möglichkeit im Wege eines 
übereinkoraraens eine auf das Ziel des Regulierungs
verfahrens abgestellte Regelung dieser Rechte und 
Forderungen herbeizuführen. 

§ 80 

Gemeinsame Anlagen 

(1) Die Agrarbehörde hat die Errichtung von ge
meinsamen Anlagen zu verfügen, wenn solche An
lagen zur zweckmäßigen Erschließung und Bewirt
schaftung, der. agrargemeinschaftlichen Grundstücke 
erforderlich sind oder sonst die Ziele der Regulie
rung' fördern und einer Mehrheit von Parteien 
dienen. Die Bestiraraungen des § 16 Abs. 4 gelten 
sinngemäß, 

(a) Die Koslen für die Errichlung und Erhaltung 
der gemeinsamen Anlagen sind in Ermangelung 
eines Übereinkommens von der Agrarbehörde nach 
dem Umfang der Anteilsrechte unter Bedachtnahme 
auf den Vorteil, den die Mitglieder aus diesen An
lagen haben, festzulegen. Im übrigen gelten die Be
sUmmungen des § 17 Abs. 3 sinngemäß. 

§ 81 

Vorläufige Zuweisung von Nutzungen und 
Auszahlung 

(i) Wenn es die zweckmäßige Bewirtschaftung des 
Regulierungsgebietes erfordert, kann die Agrarbe
hörde schon vor der Erlassung des Regulierungs
planes, unbeschadet des Berufungsrechtes gegen den 
Regulierungsplan, 

a) den Parteien die Ausübung der vorläufig bemes
senen Nutzungen bewilligen, 

b) die Auszahlung vorläufiger Geldabfindungen und 
sonstiger Geldleistungen anordnen. 

(a) Die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 bis 5 gellen 
sinngemäß. 
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§ 82 

Satzungen 

(i) Sofern für eine Agrargemeinschaft noch keine 
Satzung erlassen wurde, hat die-Agrarbehörde im 
Reguliemngsverfahren eine Satzung aufzustellen, 

(a) In der Satzung ist die Organisation der Agrar
gemeinsdiaft und die Verwaltung ihres Vermögens 
unter besonderer Bedachtnahme auf die Bestimmun
gen der §§ 34 und 35 sowie auf Verfügungen der 
Agrarbehörde nach den sonstigen Bestimmungen 
dieses Gesetzes näher zu regein, 

(ä) Die Satzung hat insbesondere Bestimmungen 
zu enthalten über 

b) 

der Agrar-

3ls Organe 

c) 

den Namen, den Sitz und den Zweck 
gemeinschaftl 

die Organe der Agrargemeinsdiaft; 
der Agrargemeinschaft sind vorzusehen: 
die Vollversammlung, das ist die Gesamtheit der 
-Mitglieder der Agrargemeinschaft; j 
der Ausschuß; hal die Agrargemeinschaft weniger 
als zehn Mitglieder,, kann von der Einrichlung 
eines Ausschusses abgesehen werden; 
der Obmann; 

die Wahl der Organe; die Bestimmungen des § 8 
Abs. 3 und 4, Abs, 5 lit. b und c sowie Abs. 6 
gelten sinngemäß; der Obmarin und ddssen Stell
vertreter sind aus der Mitte des Ausschusses, 
wenn kein Ausschuß eingerichtet wird, aus dem 
Kreis der Mitglieder zu wählen; 

den Aufgabenbereich der Organe; 

die Beschlußfähigkeit und die sonstigen Erfor
dernisse für das Zustandekommen eines ord--
nungsgemäßen Beschlusses in der Vollversamm
lung und im Ausschuß; ' j -

die Rechte und Püichten aus der Mitgliedschaft; 

die Behandlung von Anträgen und Beschwerden 
der Mitglieder; 

die Behandlung von Beschlüssen, die nach diesem 
Geselz der Genehraigung der Agrarbehörde be
dürfen; 

die erforderlichen Beslimmungen im Zusamraen
hang mit dem Aufsichlsrecht der Agrarbehörde. 

(4) Von der Aufstellung einer Satzung [ist abzu
sehen, wenn die Zahl der anteilsberechtigten Liegen
schaften weniger als fünf beträgt. § 32 Abs, 2 wird 
hiedurch nicht berührt. . . ^ 

d) 

§ 83 

WirtschafIsplan für agrargemeinschaftliche Wälder 

(lj Bei Regulierungen, die agrargemeinschaftliche 
Wälder betreffen, ist ein Wirtschaflsplan aufzustel
len. 

(2) Der Wirtschaftsplan hat nach Maßgabe des § 34 
den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und einer ziel-
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führenden Aufbauwirtschaft zu enlsprechen, Neben
nutzungen sind so .festzulegen, daß hiedurch ."eine 
Bodenverschlethterung möglidist vermieden und 
die staridorlgemäße Holz- urid Betriebsart nicht ge
fährdet wird. 

(s) Der Wirtschaftsptan hat insbesondere zu ent
halten: 

a) eine Gebietsbeschreibung im Sinne des § 85 
Abs, 2 Ut, a; 

b) die erforderlichen Hinweise auf /die Bodenbe
schaffenheit sowie die Wachstums-, Nieder
schlags- und Wärmeverhällnisse; 

c) eine Bestandsbeschreibung unter Ausweisung der 
wesentlichen Bestandsmerkmale i 

d) den Hieb- und Aufforstungsplan; 
e) die Nebennutzungen. . , 

(4) Ist die Gesamtfläche des gemeinschaftlichen 
Waldes so'gering oder sind die Bewirlschaftungs
verhällnisse so einfach, daß eine Bewirtsdiaftung im 
Sinne des § 34 auch ohne besondere Maßnahraen 
einer zielführenden Aufbauwirtsdiaft gewährleistet 
erscheint hat sich der Wirtschaftsplan auf die Rege
lung der unter Beachtung der forstrechtlichen Vor
schriften bei der Gesamtnutzung gebotenen Vor
gangsweise zu beschränken {^yaldordnung). 

§ 84 
Wirtschaflspläne für agrargemeinschafUiche Almen 

. und Weiden 

(1) Bei Regulierungen, die agrargemeinschaftliche 
Almen und Weiden betreffen, ist ein Wirtschafts
plan aufzustellen. 

(a) Der Wirtschaftsplan hat nach Maßgabe des 
§ 34 den Grundsätzen der NachhaUigkeit und einer 
zielführenden Aufbauwirtsdiaft zu entsprechen. 

(3) Der Wirtschaftsplan hat insbesondere zu ent
halten: 

a) eine Gebietsbeschreibung im Sinne des § 85 
Abs. 2 Ut a; : 

b) die Feststellung des nachhaltigen Ertrages; , 

c) die Festlegung der erforderlichen Maßnahmeri ira 
Sinne des Abs. 2. 

(4) Ist die Gesamtfläche der agrargemeinschaft
lichen Almen und Weiden so. gering oder sind die 
Bewirtschaftungsverhältnisse so einfach, daß eine 
Bewirtschaftung im Sinne des § 34 auch ohne beson
dere Maßnahraen eirier zielführenden Aufbauwirt
schaft gewährleistet erscheint, hat sich der Wirt
schaftsplan auf die Regelung der bei der Gesarat
nutzung gebotenen Vorgangsw:ei&e zu beschränken 
(Weideordnung). 

§ 85 
Regulierungsplan 

{\] Auf Grund des^Ergebnisses des Ermittlungsver
fahrens hal die Agrarbehörde den Regulierungsplan 
zu erlassen. 
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,5- , ,-

,(2) Der Regulierungsplan hat zu enlhalle i : - •,' 
a) die Darsteiilurig .des-ReguUerungsgehietes unter 
• ', Angabe des Flachenausriiaßes und-|der Be-

riützungsart der hiezu gehörigen Grundstücke, 
getrennt nach agrargeraeinsdiafllichen : Grund
stücken und zum sonsiigen Vermögen der Agrar
gemeinschaft gehörenden Grundstü'ckeni " . :; 

b) das Verzeichnis der Parteien (§ 73) undj das,Vef-
'zeichnis der Anteüsfedite (§ ,78), . so'weit diese 
Verz'eichnisse -noch nichl zur allgemeirien Eiri-

. sieht aufgelegt wurden; ; .. . - i ; 
c) die! Regulierung der Nutzungsredite^> und die; 

Geldabfindungen geniäß § 69, Abs. 4- ,' ' ^ , 
d) die Ordnung (ier mit der Regulierung sonst ver

bundenen Rechte und' wirtschaftlichen Verhält
nisse; • - -,. •' 

e) gegebenenfalls die planliche Darstel ung, der, 
durch die :ReguUerung geänderten Grundstücks-. 

'.^grenzen; .: , •-.; • |." • -;• ' y, ' 
f) gegebenenfalls die Satzung (§ 82) und.den, Wirt-

.schaftsplan (§§ 83 und 84). 

(s) Die Bestimmungen des § 63 Abs," 3'ünd 4 gelten 
sinngeriiäß. 

, - - . , ; • • § 86 

-Ausgleich für nachträgliche Wertverriiinderüng • 

(i) Wurde der'Wert eines der Reguliefurig unter
zogenen Gruridstückes oder eiries'der abgesonderten 
Bewertung, yorbehaltenen Gegenstandes vor! dem 
übergarig aus den besteheriden yerhältnissen in die 
Neuordnung der.Nutzungen durch eiri wenn auch 

kann der, 
Moriaten 

zufälliges Ereignis dauernd vermindert, so 
-neue ;Nutzungsbereditigte.' • binrien z'wei. 

. nach der Übernahme von der. Agrärgeineirischaft 
einen ..nachträglichen Wertausgleich begehren. "Be
trifft die Wertverminderung ein Grundstück und'ist; 
dies ohne erhebUdie Beeinträchtigung der| Neuord
nung .der 'Nutzurigen möglich, so ist der Ausgieidi 
durch die Zuweisung zusätzlicher Nutzungen herbeij 
zuführen, sonst, aber in Geld zu leisten. . 

--'(2)'''Wer durch-Nichterfüllung- der 'Verfügungen,' 
die. von der A.grarbehörde "zum^ Übergang ,aus deri 
bestehenden Verhältriissen in die Neuordriüiig • der 
Nutzungen'getroffen wurden, im Bezug der'Nutzun
gen oder anderweitig verkürzt wurde; kann binnen 
zwei Monatenmach der Übernahme vom'"Verpflich- l 
teten eine "Vergülurig iri Geld begehren. 

~ • . ' y c§" 87- • ' ^ 
. Ausführung des Regulierungsplaneis ' -

' Nach Rechtskraft des Regulierungsplan^s hat die 
Agrarbehörde, sofern dies nicht, schon gemäß §,-81 
geschehen ist, die Parteien in die regülierteii,Nutzun
gen einzuweis'en, die Auszahlung der GeMabfiridun: 

-gen, ünd sonstiger Geldleistungen anzuordneri, alle . 
Arbeiten einschließlich erforderlidier Vermarkurigeri 
zu voUe'riden und die Richtigstellung de s Grund:' 
buches spwie gegebenenfalls des'Grundsteuer-^pder 
Grenzkatasters zu veranlassen. " • 
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§ 88 ' 

Änderung- des Regulierungsplanes 

(i) Ändern sich nachträglich wesentliche Verhält
nisse, die einem Regulierungsplan einschließlidi 
einer damit erlassenen Satzung oder -eines Wirt
schaftsplanes zugrunde gelegen waren, so hat die 
Agrarbehörde über Anlrag der Agrargemeinschaft 
den- Regulierungsplan bzw. die Satzting oder den 
Wirtschaftsplan nach Maßgabe der einschlägigen 
Bestimmungen dieses Gesetzes ohne Durchführung 
eines neuerlichen Regulierungsverfahrens ent
sprechend zu ändern. , 

(a) Eine Änderung außerhalb eines Reguliemngs
verfahrens gemäß Abs, 1 darf riur erfolgen, wenn 
hiedurch nichl Rechte von Parteien berührt werden, 
die nicht Mitglieder der Agrargemeinschaft .sind. 

(a) Ändern sich dio für die Erlassung einer 'Wahl
ordnung (§ 83 Abs. 4) oder einer Weideordnung 
(§ 84 Abs; 4) maßgeblich gewesenen Verhältnisse-
derart, daß die .Erlassung eines Wirtschaftsplanes 
gemäß § 83 Abs, 2 bzw, § 84 Abs. 2 gebolen ist, so 
hat die Agrarbehörde das Verfahren zur Erlassung 
eines solchen Wirtschaftsplanes vön Amts wegen ein
zuleiten. Im übrigen gelten die Bestimmungen der 
Abs. l.und 2 sinngemäß. 

• I I I , HAUPTSTUCK 

Verfahrens-, Straf-, Ubergangs- und Schluß- . 
bestimmungen 

§ 89 • 

Parteien 

(i) Parteien in einem Zusarrimenlegungs- bzw. 
Flurbereinigungsverfahren sind: 

'ä) die Eigentümer der Gmndstücke, die der ,Zu
sammenlegung bzw. der Flurbereinigung unter
zogen oder für diese Zwecke in Anspruch ge
nomraen werden, • -

b) Gebietskörperschaften- und Unternehmen,' zü 
deren Gunslen ein Enteignungsrecht füf Maß
nahmeri im allgemeinen öffentlidien Interesse 
(§ 1 Abs. 2 lit.'b) besteht, , - '; 

c) die Zusammenlegungsgemeinschaft bzw. die Flur
bereinigungsgemeinschaft, 

d) die Bergbauberechligten (Nutzungsberechtigten),, 
soweit ihre Rechte durch die Zusarrimenlegung 
oder die Flurbereinigung berührt werden. , , 

* •' . ' s -

(a) Parteien im Generalteilungsverfahren sind^die 
im § 40 Ab's, 2 angeführten Rechtssubjekle, 

(a) Parteien im Spezialteilungs-"^ bzw'. .Regulie
rungsverfahren sind; 

a) die Mitbesitzer oder Miteigentümer der agrar
gemeinschaftlichen Gmndstücke,-
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b) Personen, die ihre Nutzungsansprüdie auf ihre 
persönliche oder 'mit einem Besiiz verbundene 
Zugehörigkeil zu einer Geraeinde, zu einem Ge
meindeteil (zu einer Ortschaft odef einem Orts
teil) oder zu einer. Agrargeraeinschaftj oder auf 
die Teünahrae an Wechsel- oder Wandelgründen 
stützen, 

c) Personen, die im tatsächlichen Bezug der nadi 
Deckung des Anspruches der Nutzungsberedi
tigten verbleibenden Erlragsüberschüss'e stehen, 

d) die Gemeinde, der ein Anteilsrecht zusteht, 

e) Personen,, denen ein Anspruch auf Gegenleistun
gen zusteht, 

(4) Anderen Personen kommt Parteistellung nur 
insoweit zu, als ihnen in diesem Gesetz Redite ein
geräumt oder Pflichten auferlegt sind. 

§ 90 ' 

Parteienerklärungen, Widerruf, Bindung der Rechts
nachfolger, Genehmigung von Ubereinkommen 

(1) Die, während eines Verfahrens vor der Agrar
behörde abgegebenen Erklärungen und jdie - mit, 
deren Genehmigung abgeschlossenen Vergleiche -be
dürfen weder einer Zustiraraung dritter ijersonen 
noch unterliegen sie einer Genehmigung durch Ver-
v,'a!tungs- oder Pflegschaftsbehörden. 

(2) Erklärungen nach Abs. 1 dürfen nur mit Zu-
stiinraung der Agrarbehörde widerrufen jwerden. 
Die Zustiraraung ist zu versagen, wenn aus dem 
Widerruf eine erhebliche Störung des ' Verf ahrens 
zu besorgen ist, insbesondere dann, wenn auf 
Grund dieser Erklärungen bereits wirtsdiaftliche 
Maßnahmen oder rechts wirksame Handlungen ge
setzt wurden oder Bescheide ergangen sind. 

(a) Die während eines Verfahrens durch Bescheid 
oder durch vor der Agrarbehörde abgegebene Er
klärungen der Parteien geschaffene Reditslage ist 
auch für die Rechtsnachfolger bindend, 

(4) Die zur Ordnung rechtlicher und wirtschaft
licher Verhältnisse an agrargemeinschaftlichen 
Grundstücken abgeschlossenen Parteienüberein
kommen bedürfen der Genehmigung der Agrarbe
hörde. Die Genehraigung darf nur versagt werden, 
wenn eine Gefährdung des Wirtschaftsbelriebes der 
Agrargemeinschaft oder der StammsitzUegensdiaf-
len oder der Rechte dritter Personen eintreten 
-würde, Interessen der Landeskultür verletzt werden 
oder eine erhebliche Störung des Verfahrens im 
Sinne des Abs. 2 zu besorgen isl. 

§ 91 

; Übergangsverfügungen der Agrarbehörcie 

(1) Die Agrarbehörde kann die aus wirtsdiaft
lichen Gründen gebotenen Verfügungen treffen, um 
einen angemessenen Ubergang in die neue Gestal
tung des Grundbesitzes zu erzielen. Insbesondere 
kann durch eine solche Verfügung der -Zei1:punkt 
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festgesetzt werden, zu dem die den Gegenstand des 
Verfahrens bildenden Maßnahmen in Kraft treten 
bzw. durdizuführen sind. 

(a) Im übrigen wird die Rechtsausübung während 
•eines Verfahrens nidil behindert, sofern nicht Ei
gentumsbeschränkungen (§ 6) entgegenstehen. Exe-
kuliqnsführungen sind auch während des Verfah
rens zulässig. . 

§ 92 

Vermessung und Vermarkung -

(i) Die in Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Vermessungen und Vermarkungen sind von 
Organen der Agrarbehörde unter sinngemäßer An
wendung des § 10 Abs. 1 und 2, des §.24, des § 25̂  
Abs. 1, des § 26 und des-g 27 Abs, 1 des Vermes-
sungsgesetzes, BGBl. Nr. 306/1968, vorzunehmen. 

(a) Die Agrarbehörde kann dem Verfahren Pläne, 
Messungen und Berechnungen zugrunde legen, die 
von hiezu befugten Personen oder zuständigen Be
hörden und Dienstslellen verfaßt und ausgeführt 
wurden. ^ 

§ 93 

Befugnisse der Organe der Agrarbehörde 

(i) Die . Organe der Agrarbehörde sind, soweii 
dies zur Vorbereitung und Durchführung eines Ver
fahrens nach diesera Gesetz erforderlich ist und 
nicht bundesgeselzliche Bestimmungen entgegen
stehen, berechtigl, 

a) Grundstüdce zu betreten und, soweit es die Be
wirtschaftungsverhältnisse erlauben, ''zu be-

, fahren; 

b) einzelne, die Arbeiten hindernde Bäume, Sträu
cher und sonsüge Pflanzen im notwendigen Um-; 

. fang zu beseitigen und 

c) alle erforderlichen Vermessungs- und Grenz-
' zeichen vorübergehend anzubringen. 

(a) Die Ausübung der Berechtigungen nach Abs. 1 
hat unter möglichster Schonung der Grundstüdce 
und der Rechie der Betroffenen zu erfolgen. Bei 
militärisch genutzten Liegenschaften ist auf die 
militärischen Interessen Bedacht zu nehmen. 

§ 94 

Bücherliche Eintragungen während des Verfahrens 

(i) Vom Einlangen der Mitteiiung über die Ein
leitung ê nes Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs-, 
Teilungs- oder Regulierungsverfahrens bis zum Ab
schluß des Verfahrens darf in den Grundbuchsein
lagen übef die das Zusammenlegungs-, Flurbereini-' 
gungs-, Teilungs- oder Regulietungsgebiet bildenden 
Grundbuchskörper keine bücherliche Eintragüng vor
genommen werden, die mit der durchzuführenden 
Zusammenlegung, Flurbereinigung, Teilung oder 
Regulierung unvereinbar ist 
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(a) Das Grundbuchsgerichl hat alle währerd dieses 
Zeitraumes einlangenden-sowie die^sthoii vorher 
eingelangten aber noch nicht erledigten Gmndbuchs
gesuche samt alleri Beüagen-mit dem Ent'w:urf,,des 
zu erlassenden' Grundbuchsbescheides der Agrarbe
hörde zu übermittein, Ausgeripmmen. hievoui-sind 
Gründbi.tchsstücke,,die vom Gerichi aus einem privat-"^ 
rechtlichen Grunde abweislich erledigt werjien. 

';; ' ' § 95̂  - - " \-

• . • • Gegenüberstellungen . 

V (i) , -Zur ^ Ermögiichung des Grundverkcjhrs riiil 
Gruridabfindurigen vor der Richtigstelluiig oder Neii-
anlegung des Gruridbudies-hat die Agrarbehörde;, 
der Partei über Anträg bekanntzugeben, welche dem 
Verfahren unterzogenen alten Grundstüdce, die Ge
genstand des beabsichtigten Rechtsgeschäfles sind,v V 
den Grundabfiridurigen entsprechen.'. ; ^ f'̂  • ,• 

(2) In den über'solche Grundabfindungen .errich- ?•"•: 
teten, reditsgeschäfüichen Urkunden sind'bei' son- ' 
sligef 'Unvereinbarkeit mit dein Verfahren" (§ 97 ^ 
Abs.-2); sowohl "die betreffenden Gruridabfiridungeri ', ; 
,als auch die .diesen' entsprechenden altenj Gfurid-
stücke anzuführen. 

. - • '. '; § 96 , \;- '-' 

' y Verfügungen des-Grundbuchsgefichles 

(1) Das Grundbuchs geri cht hat die. Einleitung'des -
Verfahrens unter Bezugnähme auf die'Mitteilung,-•/ 
der Agrarbehörde iri den betreffenden Grundbuchs-;''̂ ;. 
eiiilagen anzumerken.. Die Anmerkung hat die-^Wir-
kung, daß jedermann die -Ergebnisse des Verfahrens' 
gegen sich gelten lassen muß. 

(2) In gleicher Weise ist vorzugehen, wenri derri 
Grundbuchsgerichl riiitgeteill wird,,daß iri das Ver
fahren nachträglich Gmndstücke einbezogen werden. 

(a) Bei Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage 
hat das Grundbuchsgerichl den Inhalt der neugebil
deten Einläge der Agrarbehörde durch Übersendung 
eines amtlichen, Gi'undbuch'sauszuges . mitzuteilen. 
Wird bei,'einerii soldien Anlaß die Teilung eines 
Grundstücke's durchgeführl, so isl der Agrarbehörde 
eine -Kopie des .betreffenden Planes zu übersenden. 

Entscheidung der, Agrarbehörde über die.-
"Zulässigkeit der Eintragung . •-.̂  

(i) Findet die ;AgrarbehÖrde, daß die-beantragte 
und nach dera entworfenen Gfundbuchsbescheid vom 
Gericht für zulässig gehaltene Eintragung 
Zusammenlegungi Flurbereinigung, Teilufg oder 
Regulierung, vereinbar, ist, so hat sie'ihre Zustim-, 
mung.unverzügUch dem Gruridbuchsgericht bekannt--
•zugeben. / • • " . , • ' ' - • ' ' ' 

(a); Aridernfaüs hat sie durch Bescheid ^auszu
sprechen,'daß die Eintragung "mit .der Zuslamriien-

niil der \ 
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legung, Flurbereinigung, Teilung odeT Regulierung 
unvereinbar ist. Der Bescheid ist dem Gesuchsteller, 
dem bücherlichen Eigentümer und gegebenenfalls 
demjenigen zuzustellen, dem das betreffende Grund
stück als Abfindung zukommen soll. Der Bescheid 
ist nach Eintritt der Rechtskraft dem Gericht unter. 
Rückstellung des Gesuches iind des Entwurfes des 
Gruridbuchsbescheides mitzuteilen, 

(a) Das Grundbudisgeficht ist an die Entscheidung 
def Agrarbehörde gebunden und hat sie-seiner Ent
scheidung zugrunde zu legeri. 

. (4) Sämtliche Entscheidungen des Grundbuchs
gerichtes mit Ausnahme der Rangordnungsbeschlüsse 
sind auch der Agrarbehörde zuzustellen. 

, § 98 

Biridung der Rekursge'richte in Grundbuchssachen 

•Die Vorschriften der §§ 94, 96 und 97 gelten auch 
für das Gericht zweiter Instanz, allenfalls den Ober
sten Gerichtshof, wenn eine in der Vorinstanz "vor 
Einlangen der Mitteilung über die, Einleitung des 
Zusammenlegurigs-, Flurbereinigungs-, Teilungs
oder Regulierungsverfahrens abgeschlagene Ein
tragung im Rekurswege bewilligt werden soü. 

§ 99 

i Richtigstellung des-Grundbuches und des 
.,• Grundsteuer- oder Grenzkatasters %' " •- • • 

(1) Die zur Richtigstellung oder Anlegung des 
Grundbuches und des Gruridsteuer- oder Grenz
katasters erforderlichen Behelfe hal die Agrarbe
hörde nach Rechlskraft des Zusammenlegungs-, Flur
bereinigungs-, Teilungs- oder Regulierungsplanes 
den hiefür zuständigen Gerichten und anderen Be
hörden zu übersenden. 

(a) Die Richtigstellüng des Grundbudies erfolgt 
ebenso wie die des Grundsteuer-; oder Grenz
katasters von Amts wegen. Bei den auf Grund" von 
Bescheiden sowie von behördUch genehmigten Ver
gleichen vorzunehmenden Eintragungen iri das 
Grundbuch findet eine Einvernehmüng dritter Per-, 
sonen,- für die dingliche Rechte haften, nidit statt, 

(3) Die Agrarbehörde kann im Falle ' der ,-vor-
läufigen übernahrae die Richligslelluiig des Grund
buches und des Grundsteuer- oder 'Grenzkatasters -
schon vor Rechtskraft des Zusammenlegungs- oder 
Flurbereinigungsplanes veranlassen, wenn aus einem 
längeren Aufschub der Ausführung dieses Planes 
erhebliche Nachteile erwachsen würden und. eine 
wesentlidie Abänderung des Planes auf Grund von 
Berufungen nichl zu erwarten ist, 

(4) Wird ein nach Abs. 3 vorzeitig verbücherter 
Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsplan im 
Zuge des- Berufurigsverfahfens abgeändert, so hat 
die Agrarbehörde die entsprechende Richtigstellung, 
des Grundbuches und des Grundsteuer- oder Grenzr 
katasters zu veranlassen. 
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(5) Die'.gemäß § 96.'.Abs. 1 erfolgte .Anmerkung 
der Einleitung des Verfahrens darf im Falle der vor-, 
zeitigen' Grundbuchsberichtigung nach Abs. 3 erst 
nach,,Einlangen- der Mitteilung der Agra'rbehörde 
über den Eintrilt der Rechtskraft des -Ziisammen-; 
legungs- oder Flurbereinigungsplanes gelöscht wer
den. • • ' ' ' - . . 

§ 100 ., '• 

Grüridsiücke, die riidit im Grundbuch 
eingetragen sind ; 

^ Die Bestimmungen dieses-Gesetzes über gruhd-' 
bücherliche . Amtshandlungen,. " BenadiridiUgungen 
des Giundbuchsgeiichtes u. dgl finden auf-Giund
stücke; die. nicht in einem Grundbuch eirigetragen 
'sind, sinngemäß Anwendung-, 

§ 101 

• Kundmachungen; Mitteilungspflicht 

(1) Die Verordnungen über die Einleiturigj und den 
Abschluß eines' Zusammenlegungsveif abf ens, über 
die Einstellung eines Zusammenlegungsveffahrens 

•und übef die Begründung bzw; Auflösung einer Zu-
samine'nlegungsg eme inschaft sirid in dei .Amtlichen" 
Linzer •Zeitung- kundzumachen, 

(a) Der Eintiitt der Rechtskraft von Bescheiden 
über die Einleitung und über den Abschluß eines . 
Flurbereinigungs-, Teilungs- oder RegulieiimgsVer
fahrens sind an der Amtstafel der Agrarbehöfde und ' 
an den Arntstafeln jener Gemeiriden, in denen'die 
Gruridstüdce liegen, auf die sich das Verfahren be
zieht, durch zwei Wochen kundzumachen. 

(3} Die Einleitung und der Abschlüß eines Zu- ); 
samriienlegungs-, '•Flurbereinigungs-, Teilungs- oder 
Regulierungsverfahrens sowie die Eiristellurig eines 
Züsammenlegüngsverfahrens sind den zuständigen 
Gruridbuchsgerichten, Bezirksverwaltungsbehörden, ., 
Verraessungsämtefn .und" dem Bundesamt für Eich-
und Vermessurigswesen, . Katasterdienststelle für 
agrarische Operationen in Linz- ,rnitzuteilenj; .. 

(4)'Die Agrarbehörde hat rechtskräfUge'Entschei--
düngen in Angelegenheiten, in denen sie geraäß , 
§ 102 Abs..1 zuständig ist und die sonst in deii.Wir-. '. 

.kungsbereich einer anderen Verwaltungsbehörde 
gehören, dieser Verwaltungsbehörde bekanntzu
geben; -. 

, . ;, § 102 ' 

Zuständigkeit der Agrarbehörde im Zuge eines . 
: Zusamrtienlegungs-, Flurbereinigungs-, Teüungs-

. oder. Regulierungsverfahrens 

(1) Die Zuständigkeit der Agiaibehörde erstieckl 
sich von der Einleitung eines Zusammenlegungs-, 
Flurbereinigungs-, Teilungs- oder Regulier mgsvei-

' fahrens an, sofern sich aus Abs. 4 nidit etwas 
anderes ergibt, auf die Verhandlung und Eritschei
düng über alle tatsächlichen und rechtlidien Verhält: 
nisse, die zum Zwecke der Durchführiing der Zu-



68 Beilage 299/1972 zum kurzsdiriftlidien Bericht des. o.'ö. Landtages, XX. Gesetzgebii'ngsperiode 

sammenlegüng, Flurbereinigung, Teilung oder Regu
lierung in das Verfahreri einbezogen wefden müssen. 
Während dieses Zeitraumes isl in diesen Angelegeri-
heileh.'; die Zuständigkeit der Behörden ausge---
schlossen, in deren Wirkungsbereich diese Ange-' 
legenheiten sonst gehören, 

(a) Die Zuständigkeit der Agrarbehörde (Abs, J) 
erstreckt sich insbesondere auf: • . - • ' .' 

ä) Streitigkeiten über Eigenium und Besitz an den* 
in das Vef fahren einbezogenen Grundstücken; 

b) Streitigkeiten Über den Grenzverlauf der in l i t a 
• angetührten Gründstücke einsdiließlidi der Strei

tigkeiten über den Grenzverlauf Zjwischen einbe-̂  
zogenen und nicht einbezogenen Grundslücken; 

c) Streitigkeiten iiber die; Gegerileistung für, die 
, Benutzung von in das Verfahren einbezogenen 
Gfündslüdcen. . - - . ' , 

(3) Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
in den Verfahi-en- (Abs. 1) von der Agrarbehörde 
jene Rechtsvorschriften anzuwenden, die. sorist für 
diese Angelegenheiten gelten (z, B. die "Vorschriften 
.des bürgerlichen Rechtes; des Wasserrechtes und des 
"Forstrechtes},-' • • 

(4) . Von der Zuständigkeit der . Agrarbehörde 
(Abs. 1). sind atisgeschlossen: 

a) Streitigkeiten der in Abs. 2 erwähnten Art, die 
bereits vor Einleitung des Agrarverfahrens vor
dem 'ordentlichen Gericht anhängig waren; 

b) Streitigkeiten überEigentuni und Besitz anLiegeri-, 
. Schäften, rait denen ,ein Anteü an agrargemein-. 

schaftlichen Grundstücken, ein Benützungs- oder 
Verwaltüngsrechl oder ein Ansprudi auf Gegen
leistung bezüglich solcher Giundstücke verbun-

.' den ist; , ' , • " ' •.- ; 

c) die ^ Angelegenheiten der, Eisenbahnen, der Bun-
• desslfaßen, der ,Schiffahrt, der-Luftfahrt und. des 

Bergbaues; ^ • ! 

d) die Angelegenheiten des Baurechtes, der Raura-
ordnung (soweii nach dem O. ö. Raumordnungs-

. gesetz die Landesregierung oder die Gemeinden 
zuständig sirid), der öffentlidien Straßen (soweit 
sie nicht unter Ut c oder e fallen), der Jagd, der 
Fischerei sdwie des Flurschutzes; 

,e) die Angelegenheilen der Verwallung der Ver
kehrsflächen der Gemeinde, soweit nicht durch 
eine Verordnung'gemäß § 41 Abs, 5 der Statute ; 
für die Städte Liriz, Steyr bzw. Wels, LGBL Nr:'46 " 
bis 48/1965, oder gemäß § 40 Abs. 4 der 
Öberösterreichisthen Gemeindeordnung' 1965, 
LGBI. Nr. 45, jeweüs iri der geltenden Fassung-
die Zuständigkeit der Agrarbehörde begfündet: 
ist. -; ' • .' . •" , , ".,•'„• 

• . . § 103 - ' 

-Zuständigkeit der Agrarbehörde außerhalb^ 
- ' • • • eines Verfahrens . _ , " 

(i) Die Agrarbehörde ist außerhalb eines Zusam-, 
menlegungs-, Flurbereinigungs-, Teilurigs-' odef^ 
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Regulierungsverfahrens unbeschadet der Bestimmun
gen der §§ 35 und 88 zuständig zur Entscheidung, 
a) ob' gegebenenfalls eine Agrargemeinschaft vor

handen isl, auf weldies Gebiet sie.sich erstreckt 
und wer Eigentümer der agrargemeinschaftlichen 
Grundstücke ist, 

b) ob Gemeindegut gemäß § 31 Abs. 2 Ut, d vor
liegt, - " 

c) ob einer Stammsitzliegenschafl oder Personen 
Anteiisrechte an agrargemeinschaftlichen Grund
stücken zustehen und zutreffendenfalls in 
welchem Urafang, j 

d) in allen Angelegenheiten der Zusamraenlegurigs-
und Erhaltungsgemeinschaften. 

(a) Die Agrarbehörde entscheidet auch über -An
träge, die auf Grund der Bestimmungeri des § 14 
Abs. 2, des § 20 Abs, 5 und der §§ 65 und 86 nach 
Abschluß des Verfahrens gestellt werden, 

, - ' ; § 104 , 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

(i) Angelegenheiten, die eine Geraeinde nach den 
Bestiraraungen dieses Gesetzes in Wahrnehmung 
von Rechten urid Pflichten des Privatrechtes besorgt, 
sind solche des eigenen Wirkungsbereiches. 

(a) Die Abgabe einer Äußerung der Gemeinde 
gemäß § 3 Abs. 1 sowie die Entsendung eines Ge-
raeindevertreters (Ersatzraitgliedes) in den Au'sschuß 
der Zusaramenlegungsgemeinschaft (§ 8) und in 
einen Ausschuß der Parteien (§§ 47 und 71). sind 
Aufgaben der Geraeinde ira eigenen Wirkungs
bereich. 

• § 105 

Strafbestiramungen 

Wer 

b) 

einer 

Einrichtungen, Zeichen, Grenzsteine oder sonstige 
Markierungen, die zur Vorbereitung oder Durch
führung eines Verfahrens nach diesem Ĉ esetz 
dienen, beschädigt, beseitigt, versetzt, unkennt
lich raachl oder zerstört oder | 
den von der Agrarbehörde zur Durchführung 
eines Verfahrens nach diesera Gesetz getroffenen 
Anordnungen zuwiderhandelt, 

'begeht, sofern nicht der Tatbestand einer gericht
iich strafbaren Handlung vorliegl, eine Verwaltungs-^ 
Übertretung und. ist von der Agrarbehörde mit 
GeMstfafe bis zu's 10.000.— zu bestrafen.' 

(s) Die Strafbeträge fließen dem Landwirtschaft
lichen Sieidlungsfonds für Oberösterreich zu. 

(3) Im Straferkenntnis isl auch über die aus der 
Verwaltungsübertretung abgeleiteten privairecht
lichen Ansprüche zu entscheiden (§ 57 VStG. 1950). 

§106 

Gebühren- und Abgabenbefreiung 

Alle Ainlshandlungen und schrifliichen Ausferti
gungen in Arigelegenheilen dieses Gesetzes sind von. 
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den in landesrechtUchen Vorschrifien vorgesehenen 
Gebühren und Verwaltungsabgaben befreil. 

. . . § 107 

Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

(0 Dieses Gesetz tritt mit dera. Abiauf des Tages 
seiner Kundraachung im Landesgesetzblatt für Ober-
Österreich in Kraft. 

(i) Gleichzeitig werden — unbesdiadet der^Abs. 3 
bis 7 — folgende Rechtsvorschriften, und zwar in 
der jeweüs geltenderi Fassung, aufgehoben; 

a) das Geselz vom 28. Juni 1909, LGuVBL Nr. 36, 
belreffend die Teilung gemeinsdiaftlicher Grund
stücke und die Regulierung der hierauf bezüg
hchen Benützungs- und Verwaltungsrechte) 

b) das Geselz vom 25. Februar 1911, LGuVBl. Nr. 16, 
betreffend die Zusamraenlegung landwirtschaft
licher Grundstücke; 

c) das Gesetz vom 26. November 1954, . 
LGBI. Nr. 12/1955, betreffend die Wiederherstel
lung des landwirtschaftlichen Zusammenlegungs-
r echtes; 

d) däs O. Ö. Flurbereinigungs-Fördemngsgesetz, 
LGBI. Nr, 22/1962. 

(s) Anhängige Zusammenlegungsverfahren sind, 
wenn in diesen Verfahren die vorläufige Übernahme 
der Abfindungsgrundstücke bereils angeordnet 
wurde, nach den bisherigen Vorschriften fortzuführen 
und abzuschließen. 

(4) In Bemfungsverfahren gegen Bescheide, die in 
erster Instanz nach den bisherigen Vorschriften-
erlassen wurden, sind diese Vorschrifteri weiter an
zuwenden. 

(.1) Alle auf Grund der bisherigen Vorschriften in 
Rechtskraft erwachsenen Entscheidungen der Agrar
behörde bleiben in Kraft; sie sind gegebenenfalls 
dem weiteren "Verfahren nach den Bestimmungen •. 
dieses Gesetzes zugrunde zu legen. 

(«) Bisherige Vorschriften bleiben insoweit in 
Kraft,. als sie die gesetzliche Grundlage für -bisher 
geltende Satzungen von Agrargemeinschaften bilden. 
Solche Satzungen dürfen jedoch nur auf Grund der 
Bestimmungen dieses Gesetzes geändert werden. 

(7) Agrargemeinschaften, für die nach den bis- . 
herigen Vorschriften Salzungen erlassen oder deren 
Salzungen nach den bisHerigen Vorschrifien - ge- -
nehmigt wurden, sind Körperschaften' des Öffent
fichen Rechtes, 


